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VORWORT 

Alle Mitarbeiter*innen des Sozialen Fachdienstes (SOFD) sind verpflichtet, geltende Ge-

setze, Verordnungen und sonstige rechtlichen Vorgaben einzuhalten.  

Das Handbuch bildet das fachliche und rechtliche Fundament für die Arbeit des Sozialen 

Fachdienstes (SOFD) der Kinder- und Jugendhilfe in Tirol. 

Es definiert verbindliche Qualitätsstandards und klare Prozessabläufe, die eine verlässliche 

und rechtssichere Unterstützung für Kinder, Jugendliche (junge Erwachsene) und Familien 

gewährleisten. 

 

Gleichzeitig ist uns bewusst: 

• Die Arbeit des SOFD findet in einem hochkomplexen und dynamischen Umfeld statt. 

• Starre Regeln können die Vielschichtigkeit individueller Lebenslagen niemals voll-

ständig abbilden. 

• Die Orientierung am Kindeswohl verlangt, dass bei allen, die Kinder betreffenden, 

Maßnahmen das Wohl des Kindes über jeder Vorgabe steht. 

 

Daher gilt für die Arbeit mit diesem Handbuch: 

Die hier beschriebenen Standards sind grundsätzlich einzuhalten. 

Sollten jedoch besondere fachliche Gründe, akute Gefährdungslagen, spezifische Einzel-

fallkonstellationen oder auch personelle, strukturelle oder situative Rahmenbedingungen 

ein Abweichen erfordern, so ist dies im Sinne einer professionellen Verantwortungsüber-

nahme zulässig. 

 

Solche Abweichungen dürfen jedoch nicht willkürlich erfolgen. 

Sie unterliegen einer strikten Begründungs- und Dokumentationspflicht und müs-

sen durch Rücksprache/Genehmigung durch die Leitung oder im Rahmen einer fachlichen 

Reflexion (z.B. Supervision oder Team-Fallbesprechung), transparent gemacht werden. 

Nur so sichern wir auch in Ausnahmesituationen die Qualität und Nachvollziehbarkeit un-

seres Handelns. 

Dieses Handbuch ist somit kein starres Regelwerk, sondern ein orientierender Rahmen für 

professionelles, situationsangemessenes und wohlüberlegtes Handeln.  
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1 LEITIDEE KINDESWOHL 

1.1 VORRANGIGKEIT DES KINDESWOHLS 

Das Grundprinzip der Orientierung am Kindeswohl (“best interest of the child”) verlangt, 

dass bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen das Wohl des Kindes im Vordergrund steht” 

 

1.2 KINDERRECHTE 

1.2.1 KINDERRECHTEKONVENTION 

Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes wurde am 20. November 1989 von der 

Vollversammlung der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen angenommen. Die Kinder-

rechtekonvention (KRK) sichert jedem Kind – also Mädchen und Jungen bis zum 18. Le-

bensjahr – persönliche, wirtschaftliche und kulturelle Rechte zu. 

Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes wurde von Österreich am 26. Jänner 1990 

unterzeichnet, am 26. Juni 1992 vom österreichischen Nationalrat genehmigt und am 6. 

August 1992 durch Hinterlegung der Ratifikationsurkunde beim Generalsekretär der Ver-

einten Nationen ratifiziert. Am 5. September 1992 ist die Kinderrechtekonvention in Öster-

reich formal in Kraft getreten. 

 

1.2.2 BUNDESVERFASSUNGSGESETZ 

Der Nationalrat hat am 20. Jänner 2011 das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von 

Kindern, womit zentrale Bestimmungen des UN-Übereinkommens über die Rechte des Kin-

des in Verfassungsrang gehoben wurden, mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP, FPÖ und BZÖ 

beschlossen. Am 16. Februar 2011 trat das BVG Kinderrechte in Kraft. 

„Artikel 1 

Jedes Kind hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für sein Wohlergehen not-

wendig sind, auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung sowie auf die Wahrung seiner 

Interessen auch unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit. Bei allen Kinder 

betreffenden Maßnahmen öffentlicher und privater Einrichtungen muss das Wohl des Kin-

des eine vorrangige Erwägung sein. 

Artikel 2 

(1) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kon-

takte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen. 

(2) Jedes Kind, das dauernd oder vorübergehend aus seinem familiären Umfeld, welches 

die natürliche Umgebung für das Wachsen und Gedeihen aller ihrer Mitglieder, insbeson-

dere der Kinder ist, herausgelöst ist, hat Anspruch auf besonderen Schutz und Beistand 

des Staates. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Kinderrechtskonvention
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007136
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007136
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Artikel 3 

Kinderarbeit ist verboten. Abgesehen von gesetzlich vorgesehenen begrenzten Ausnahmen 

darf das Mindestalter für den Eintritt in das Arbeitsleben das Alter, in dem die Schulpflicht 

endet, nicht unterschreiten. 

Artikel 4 

Jedes Kind hat das Recht auf angemessene Beteiligung und Berücksichtigung seiner Mei-

nung in allen das Kind betreffenden Angelegenheiten, in einer seinem Alter und seiner 

Entwicklung entsprechenden Weise. 

Artikel 5 

(1) Jedes Kind hat das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, die Zu-

fügung seelischen Leides, sexueller Missbrauch und andere Misshandlungen sind verboten. 

Jedes Kind hat das Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung. 

(2) Jedes Kind als Opfer von Gewalt oder Ausbeutung hat ein Recht auf angemessene 

Entschädigung und Rehabilitation. Das Nähere bestimmen die Gesetze. 

Artikel 6 

Jedes Kind mit Behinderung hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die seinen 

besonderen Bedürfnissen Rechnung tragen. Im Sinne des Artikel 7 Abs. 1 B-VG ist die 

Gleichbehandlung von behinderten und nicht behinderten Kindern in allen Bereichen des 

täglichen Lebens zu gewährleisten. 

Artikel 7 

Eine Beschränkung der in den Artikeln 1, 2, 4 und 6 dieses Bundesverfassungsgesetzes 

gewährleisteten Rechte und Ansprüche ist nur zulässig, insoweit sie gesetzlich vorgesehen 

ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale 

Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die 

Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz 

der Gesundheit oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 

Artikel 8 

Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut.“ 
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1.3 KINDESWOHL (ABGB) 

§ 138 ABGB: „In allen das minderjährige Kind betreffenden Angelegenheiten, insbesondere 

der Obsorge und der persönlichen Kontakte, ist das Wohl des Kindes (Kindeswohl) als lei-

tender Gesichtspunkt zu berücksichtigen und bestmöglich zu gewährleisten. Wichtige Kri-

terien bei der Beurteilung des Kindeswohls sind insbesondere 

1. eine angemessene Versorgung, insbesondere mit Nahrung, medizinischer und sani-

tärer Betreuung und Wohnraum, sowie eine sorgfältige Erziehung des Kindes; 

2. die Fürsorge, Geborgenheit und der Schutz der körperlichen und seelischen Integrität 

des Kindes;               

3. die Wertschätzung und Akzeptanz des Kindes durch die Eltern; 

4. die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten 

des Kindes; 

5. die Berücksichtigung der Meinung des Kindes in Abhängigkeit von dessen Verständnis 

und der Fähigkeit zur Meinungsbildung; 

6. die Vermeidung der Beeinträchtigung, die das Kind durch die Um- und Durchsetzung 

einer Maßnahme gegen seinen Willen erleiden könnte; 

7. die Vermeidung der Gefahr für das Kind, Übergriffe oder Gewalt selbst zu erleiden 

oder an wichtigen Bezugspersonen mitzuerleben; 

8. die Vermeidung der Gefahr für das Kind, rechtswidrig verbracht oder zurückgehalten 

zu werden oder sonst zu Schaden zu kommen; 

9. verlässliche Kontakte des Kindes zu beiden Elternteilen und wichtigen Bezugsperso-

nen sowie sichere Bindungen des Kindes zu diesen Personen; 

10. die Vermeidung von Loyalitätskonflikten und Schuldgefühlen des Kindes; 

11. die Wahrung der Rechte, Ansprüche und Interessen des Kindes sowie 

12. die Lebensverhältnisse des Kindes, seiner Eltern und seiner sonstigen Umgebung.“ 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40146725
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1.4 WAS BEDEUTET OBSORGE? 1 

Als Obsorge bezeichnet man die elterlichen Rechte und Pflichten gegenüber minderjährigen 

Kindern (bis zum 18. Geburtstag). Sie umfasst die Pflege und Erziehung, die Vermögens-

verwaltung sowie die entsprechende gesetzliche Vertretung 

 

1.4.1 PFLEGE, ERZIEHUNG, VERMÖGENSVERWALTUNG UND GE-

SETZLICHE VERTRETUNG DES KINDES 

Pflege und Erziehung 

 
Die Pflege des Kindes umfasst besonders die Wahrung des körperlichen Wohls und der 

Gesundheit sowie die unmittelbare Aufsicht. Unter die Pflege fallen beispielsweise das Ba-

den des Kindes, Ankleiden, Verköstigung, Arztbesuche, aber auch die schlichte Beaufsich-

tigung am Spielplatz. 

Unter Erziehung versteht man die Entfaltung der körperlichen, geistigen, seelischen und 

sittlichen Kräfte des Kindes, die Förderung seiner Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und 

Entwicklungsmöglichkeiten sowie die Ausbildung in Schule und Beruf. Zur Erziehung gehört 

beispielsweise die Auswahl der Schule, eines Tanzkurses für das Kind, aber auch das bloße 

Musizieren oder Fußballspielen. Genauso fällt unter Erziehung die Vermittlung von Regeln 

Vermögensverwaltung 

 

Eltern haben das Vermögen (etwa Erspartes) mit einem geforderten Durchschnittsmaßstab 

(„Sorgfalt ordentlicher Eltern“) zu verwalten. Sie haben Vermögen des Minderjährigen zu 

erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren, sofern das Wohl des Kindes nichts anderes 

erfordert. Ausnahmsweise könnte beispielsweise Vermögen des Kindes für die Finanzierung 

einer Studienreise des Kindes oder einen besonderen Pflegebedarf – etwa nach einem Un-

fall – verwendet werden.  

Zur Verwaltung des Vermögens des Kindes gehört etwa die Veranlagung eines vom Kind 

geerbten Vermögens oder die Verwaltung einer geschenkten Liegenschaft. 

Gesetzliche Vertretung 

 

Unter gesetzlicher Vertretung versteht man allgemein die Berechtigung und Verpflichtung, 

im Namen des Kindes „nach außen hin“ – also im Verhältnis zu anderen Personen - wirk-

same Rechtshandlungen vorzunehmen. Unter die gesetzliche Vertretung fällt beispiels-

weise die Vertretung des Kindes vor Behörden, der Abschluss eines Mitgliedsvertrages mit 

einem Sportverein für das Kind, aber in bestimmten Fällen auch die Zustimmung zu einer 

Operation des Kindes.  

 

 

1 https://www.justiz.gv.at/file/2c94848a651966db016614ba7a4b0e1a.de.0/2024%20obsorgebro-

sch%C3%BCre_dt.pdf?forcedownload=true 

https://www.justiz.gv.at/file/2c94848a651966db016614ba7a4b0e1a.de.0/2024%20obsorgebrosch%C3%BCre_dt.pdf?forcedownload=true
https://www.justiz.gv.at/file/2c94848a651966db016614ba7a4b0e1a.de.0/2024%20obsorgebrosch%C3%BCre_dt.pdf?forcedownload=true
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1.4.2 EXKURS AUFENTHALTSBESTIMMUNG 

Mit dem Aufenthaltsbestimmungsrecht ist nicht nur die Bestimmung des Wohnortes des 

Kindes gemeint, sondern auch die Entscheidung, wann, wo und wie lange sich ein Kind 

(alleine) aufhalten darf. Das Ausmaß der Aufenthaltsbestimmung ist vom Alter und der 

Reife des Kindes abhängig. Unter das Aufenthaltsbestimmungsrecht fällt etwa die Entschei-

dung, wo das Kind wohnen soll, aber auch wohin und mit wem es in den Urlaub fährt oder 

wo es bloß den Nachmittag verbringt. 

Das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat der Elternteil, dem die Obsorge in den Bereichen 

Pflege und Erziehung zukommt. Bei gemeinsamer Obsorge steht das Aufenthaltsbestim-

mungsrecht demnach beiden Eltern zu, wobei das Gesetz davon ausgeht, dass zwischen 

den Eltern Einvernehmen besteht. Sofern es um die Wohnortverlegung im Inland geht, ist 

der andere Elternteil rechtzeitig von einem Umzug zu verständigen. Seine Äußerung ist zu 

berücksichtigen, wenn sie dem Wohl des Kindes besser entspricht. Bei einem Umzug ins 

Ausland braucht es die Zustimmung des anderen Elternteiles oder eine vorherige gericht-

liche Genehmigung, damit keine Kindesentführung vorliegt. 
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1.5 – DIE „INTERDISZIPLINÄRE LEITLINIE KINDESWOHL“ (ILK) 

Die „iLK Bedürfnisanalyse“ und Hinweise zu ihrer Verwendung 

 

Es ist die Aufgabe von Mitarbeiter*innen im Sozialen Fachdienst der Kinder- und Jugend-

hilfe, „die Entwicklung von Minderjährigen durch die Gewährung von Erziehungshilfen zu 

fördern und erforderlichenfalls zu sichern“ (§ 1 Abs 2b TKJHG). Das Kindeswohl (§138 

ABGB) ist hierbei leitender Gesichtspunkt. Ergibt sich ein Verdacht auf eine Gefährdung 

des Kindeswohles, muss diese abgeklärt werden (§37 TKJHG) und ein Hilfeplan entwickelt 

werden, um die Gefährdung abzuwenden und die soziale, psychische und körperliche Ent-

wicklung und Ausbildung der betroffenen Minderjährigen zu sichern (§38 TKJHG). Im Falle 

notwendiger Eingriffe in die Obsorge (siehe §44 TKJH) muss die Kindeswohlgefährdung 

transparent und für alle verstehbar beschrieben werden können – nur so können die be-

troffenen Minderjährigen und deren Eltern an diesen Prozessen beteiligt werden (§39 

TKJHG).  

Die iLK Bedürfnisanalyse wurde als Arbeitshilfe (im Rahmen des Konzeptes interdisziplinäre 

Leitlinie Kindeswohl - iLK) entworfen, um den Denkprozess von Fachkräften bei diesen 

anspruchsvollen Aufgaben zu unterstützen und in komplexen Entscheidungs- und Ge-

sprächssituationen auf die „Leitidee Kindeswohl“ zu fokussieren.  

Die iLK Bedürfnisanalyse ist nicht verpflichtend anzuwenden, falls sie als Arbeitsinstrument 

eingesetzt wird, ist zu klären, was sie leisten kann und - fast noch wichtiger - was sie nicht 

leisten kann.  

Die Bedürfnisanalyse ist nicht nach dem Muster eines Punktesystems aufgebaut, das nach 

Erreichen einer gewissen Punkteanzahl "Entwarnung" oder "SOS" signalisiert. Vielmehr soll 

sie den Blick auf das Ganze gewährleisten und helfen, dass nichts Wesentliches übersehen, 

aber auch einzelne Kriterien nicht überbewertet, sondern mit anderen in Beziehung gesetzt 

und dadurch vielleicht relativiert werden. 

Sie ersetzt nicht die vorgegebenen Formulare zur Dokumentation, sondern ergänzt die im 

vorliegenden Handbuch beschriebenen Vorgehensanleitungen für spezifische Verfahrens-

prozesse (z.B. Gefährdungsabklärung), indem sie prozessübergreifende Strukturen für die 

Erfassung und Beschreibung des Kindeswohles bietet.  

Die Bedürfnisanalyse 

 

• ordnet und strukturiert den Abklärungs- und Hilfeplanprozess im Hintergrund 

• erhöht die Handlungssicherheit der Fachkräfte 

• sichert die sachverhaltsbasierte und transparente Fallbearbeitung 

• stellt den kindzentrierten Fokus aller Beteiligten sicher 

• stellt ein gemeinsames Verständnis von Kindeswohl und damit eine gemeinsame 

Sprache der Beteiligten her 

• fördert und fordert eine aktive und ehrliche Partizipation aller Beteiligten. 

 

Sie dient in erster Linie als Orientierungshilfe in der Gefährdungsabklärung und der Hilfe-

planung. Darüber hinaus eignet sie sich als Reflexionshilfe für die Einschätzung im 4-Au-

gen-Prinzip und bei Fallschilderungen und -übergaben (Wissensmanagement). Ihr Aufbau 

hilft, typische kognitive Verzerrungsmechanismen zu vermeiden. Die vorgezeichneten 

Denkschritte werden bei regelmäßiger Anwendung zur professionellen Gewohnheit, die 

auch wirkt, wenn die Arbeitshilfe selbst nicht in jedem Fall ausgefüllt wird. 

https://www.leitlinie-kindeswohl.org/node/11
https://leitlinie-kindeswohl.org/de/node/33
https://leitlinie-kindeswohl.org/de/node/33
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Der gemeinsame Fokus auf die kindlichen Bedürfnisse (statt auf elterliche Fehler) erleich-

tert es Fachkräften, Problemsituationen offen zu besprechen und Vereinbarungen mit den 

Beteiligten im Sinne eines gemeinsamen Zieles zu schließen. 

Durch ein gemeinsames Verständnis von Kindeswohl wird eine gemeinsame Sprache mit 

der betroffenen Familie gefunden – eine gemeinsame Sprache, die eine beteiligende 

Kommunikation vom Kind bis zum Familiengericht ermöglicht. Die unterschiedlichen 

Sichtweisen der individuellen Situation können so anhand des gesetzlich ‚leitenden Ge-

sichtspunktes für die anstehenden Entscheidungen transparent diskutiert werden.  
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1.5.1  AUFBAU DER „ILK BEDÜRFNISANALYSE“ ZUR BE-

SCHREIBUNG DES KINDESWOHLS 

Die Bedürfnisanalyse der iLK baut auf die im § 138 ABGB (und den in Vorblatt und Erläu-

terungen zum KindNamRÄG 2013) genannten Kriterien zur Beurteilung des Kindeswohles 

auf und übersetzt diese in ‚kindliche Bedürfnisse‘, die in fünf Bedürfnisbereichen geordnet 

werden.  

 

Körperliche und 
gesundheitliche 
Bedürfnisse 

Bedürfnis nach 
Schutz und Sicher-
heit 

Psychische und 
soziale Bedürf-
nisse 

Bedürfnis nach 
entwicklungsent-
sprechender Erzie-
hung und Förde-
rung 

Bedürfnis nach 
Autonomie und 
Selbstbestimmung 

Nahrung (Essen, 
Trinken) Z1 

Schlaf, Wach- & Ru-
herhythmus 

Kleidung 

Körperpflege Z1 

Gesundheitsfürsorge 
& medizinische Ver-
sorgung Z1 

Angemessene Wohn-
situation Z1 

Aufsicht  

Schutz vor Gefahren 
Z8 

Schutz gegen Über-

griffe und Gewalt 
(auch als Zeuge) Z7 

Schutz der körperli-
chen und seelischen 
Integrität Z2 

Schutz vor Retrau-
matisierung Z7 

Schutz vor rechts-
widriger Verbringung 
Z8 

Beständige und ver-
trauensvolle Bezie-
hung zu mindestens 
einer konstanten Be-

zugsperson (sichere 
Bindung Z 2&9) 

Verlässlichkeit Z2 

Geborgenheit Z2 

Einfühlendes Ver-
ständnis 

Wertschätzung und 
Akzeptanz Z3 

verlässliche Kontakte 
zu Eltern, wichtigen 
Bezugspersonen und 
Geschwistern Z9 

Vermeidung von Lo-
yalitätskonflikten 
und Schuldgefühlen 
Z10 

Beziehungen zu 
Gleichaltrigen Z12 

Stabilität der Le-
bensverhältnisse Z12 

Vermittlung von Ver-
haltensgrenzen 
(sorgfältige Erzie-
hung Z1) 

Vermittlung von 
Werten und Normen 
Z1 

Förderung der eigen-
ständigen Entwick-
lung Z1 

Förderung der indivi-
duellen Anlagen, Fä-
higkeiten, Neigungen 
und Entwicklungs-
möglichkeiten Z4 

Kognitive, emotio-
nale, ethische und 
soziale und Anre-
gung und Erfahrun-
gen 

Spiel und Leistungs-
verhalten 

Teilhabe an Aktivitä-
ten und Erfolgserleb-
nisse 

Anerkennung der In-
dividualität 

Respekt der Eigen-
ständigkeit 

Berücksichtigung der 
Meinung in Abhän-
gigkeit von dessen 
Verständnis und der 
Fähigkeit zur Mei-
nungsbildung Z5 

die Vermeidung der 
Beeinträchtigung, 
die das Kind durch 
die Um- und Durch-
setzung einer Maß-
nahme gegen seinen 
Willen erleiden 
könnte Z6 

Wahrung der Rechte, 
Ansprüche und Inte-
ressen Z11 

(Z1 etc. hochgestellt verwiest auf die entsprechende Ziffer im §138 ABGB) 

 

Die im Folgenden beschriebenen Schritte können von den Mitarbeiter*innen im Sozialen 

Fachdienst jeweils vorbereitend durchdacht werden und dienen dann als Grundlage für eine 

beteiligende Erhebung und Planung. Es ist durchaus sinnvoll, Sorgen, Ressourcen und Ziele 

gemeinsam mit den Beteiligten zu erheben und zu diskutieren. Sowohl bei der Vorberei-

tung, als auch dem Gespräch mit Klient*innen, kann das Arbeitsblatt iLK Bedürfnisanalyse 

(Link zur Downloadseite), verwendet werden. 

 

Im ersten Schritt… 

 

… müssen die gründliche Befassung und Klärung der eigenen Rolle sowie die Legitimation 

der Handlung und des Auftrages erfolgen. Die grafische Darstellung des Familiensystems 

ist ein dringend empfohlener Schritt zum umfassenden Fallverständnis. 

 

 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40146725
https://www.leitlinie-kindeswohl.org/node/11
https://www.leitlinie-kindeswohl.org/node/11
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Im zweiten Schritt… 

 

… werden konkret die verletzten Bedürfnisse des Kindes/der Kinder benannt. Die gesamte 

Breite der Bedürfnisse durchzugehen hilft dabei, keine Gefährdungen zu übersehen. Die 

Fachkräfte sind in ihrem Expert*innenwissen gefordert, diese Beurteilung für die jeweiligen 

Kinder und Jugendlichen alters- und entwicklungsentsprechend zu interpretieren. Ein Bei-

blatt mit Ankerbeispielen (Link zur Downloadseite) unterstützt den Sozialen Fachdienst bei 

diesem Schritt.  

 

Im dritten Schritt… 

 

… sollen zu jedem dieser verletzten Bedürfnisse die möglichst konkreten Beobachtungen 

und Sachverhalte notiert werden, die diese belegen. Dabei müssen die Auswirkungen auf 

das Kind im Zentrum stehen. 

Risikofaktoren, wie z.B. elterlicher Alkoholkonsum, sollen nach Möglichkeit „übersetzt“ 

werden, in Beobachtungen, die eine daraus erwachsende Verletzung kindlicher Bedürfnisse 

beschreiben. Hierbei sollen keine Überbegriffe/Verallgemeinerungen verwendet, sondern 

konkrete Beobachtungen beschrieben werden. Die Fachkräfte werden hier erinnert kritisch 

zu prüfen, ob Hinweise als belegt angenommen werden dürfen. Vermutungen müssen wei-

ter überprüft werden. 

  

Im vierten Handlungsschritt… 

 

… sind die tatsächlich nutzbaren Ressourcen und Schutzfaktoren für die jeweilig beschrie-

benen verletzten Bedürfnisse zu bedenken. Diese werden auch möglichst konkret erhoben, 

beschrieben und in ihrer Relevanz für mögliche Veränderungen diskutiert. 

 

Im fünften Handlungsschritt… 

 

… legt die*der Mitarbeiter*in im SFD ihren Handlungsfokus fest. 

 

Dabei wird für jeden Bedürfnisbereich differenziert: 

 

 

 
 

Es handelt sich hierbei nicht um eine Beurteilung der Familie oder des Risikos, sondern um 

eine Positionierung des fachlichen und gesetzlichen Auftrages des Sozialen Fachdienstes– 

und damit dessen Rolle und Verantwortung. Der Handlungsfokus bestimmt, wie der Rah-

men für die Hilfeplanung und die gemeinsame Lösungssuche gesetzt wird. 

 

Orientierungsfragen für diese Positionierung sind: 

 

• Besteht eine Kindeswohlgefährdung? – d.h. besteht eine Verpflichtung des SFD, zur 

Sicherung des Kindeswohles, Hilfen zu installieren (von „abwenden“ aufwärts) 

• Besteht eine unmittelbare Gefährdung, für die eine Gefahr im Verzug Maßnahme 

nötig ist? („schützen“) 

• Besteht eine erhebliche Gefährdung aber lässt sich Kooperation herstellen? („ab-

wenden“) 

https://www.leitlinie-kindeswohl.org/node/11
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• Besteht eine erhebliche Gefährdung und nicht ausreichende Kooperation? („si-

chern“) 

• Besteht keine erhebliche Gefährdung aber eine Indikation für eine Erziehungshilfe 

und Bereitschaft diese anzunehmen? („begleiten“) 

• Besteht keine erhebliche Gefährdung und keine Indikation für eine Erziehungshilfe 

aber Bereitschaft, Hilfe anzunehmen? („beraten“) 

• Besteht keine Gefährdung, keine Indikation für eine Erziehungshilfe bzw. keine Zu-

ständigkeit? („abschließen“) 

 

Dieser Schritt klärt für die Fachkraft, welche Verletzungen von kindlichen Bedürfnissen für 

sie Priorität in der Hilfeplanung haben und welche Vorschläge der Beteiligten sie ggf. mit-

tragen kann.  

Im Sinne der Beteiligung in der Hilfeplanung, muss die*der Mitarbeiter*in verständlich 

erklären können, was sie*er als Kindeswohlgefährdung sieht und welche Veränderungen 

sie*er als notwendig zur Sicherung des Kindeswohles einschätzt und welche die Klient*in-

nen ggf. auch ohne Konsequenzen ablehnen können. 

Im sechsten Handlungsschritt… 

… geht es um Ziele. 

Insbesondere dieser Schritt kann erst mit Beteiligung der Klient*innen konkretisiert wer-

den. Das gemeinsame Vorgehen ist immer darauf zu prüfen, ob es notwendig (zur Siche-

rung des Kindeswohles), angemessen (verhältnismäßig) und geeignet (wirksam, ausrei-

chende Erfolgsaussichten) ist, die verletzten kindlichen Bedürfnisse ausreichend und in 

ausreichender Frist zu erfüllen. 

Es ist die „gelindeste, noch zum Ziel führende Maßnahme“ zu wählen.   

Auf dem Arbeitsblatt folgen dann noch einige Schritte zur Konkretisierung des vereinbarten 

Vorgehens. 

 

 

Literatur: 

Die iLK Bedürfnisanalyse ist ein Werkzeug aus dem Konzept interdisziplinäre Leitlinie Kin-

deswohl – iLK. Mehr Information zum Konzept, den Werkzeugen und Nutzungsbedingun-

gen sind auf der Website zu finden, wo auch die jeweils aktuellen Versionen heruntergela-

den werden können. 

• iLK - interdisziplinäre Leitlinie Kindeswohl©: https://www.leitlinie-kindeswohl.org/ 

  

https://www.leitlinie-kindeswohl.org/
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2 GRUNDSÄTZE, STANDARDS, AUFGABEN UND ME-

THODEN 

2.1 Aufgaben und Methoden der Mitarbeiter*innen im Sozia-

len Fachdienst (SFD) 

Inhaltliche Ausführungen zu den einzelnen Aufgaben finden sich in den jeweiligen Kapiteln. 

Die Komplexität der Tätigkeit im Sozialen Fachdienst findet sich in der „Stellenbeschrei-

bung – für Mitarbeiter*innen im Sozialen Fachdienst der Kinder- und Jugendhilfe an den 

Bezirksverwaltungsbehörden in Tirol“. 

 

2.1.1 UNMITTELBAR KLIENT*INNENBEZOGENE ARBEITSBEREI-

CHE  

 

1. Allgemeine Beratung und Information für Eltern, Kinder und Jugendliche  

2. Beratung in Fragen der Obsorge und Kontaktregelung bei Trennung und Scheidung  

3. Kindschaftsrechtliche und familienrechtliche Informationen  

4. Erziehungshilfen 

 

a) Unterstützung der Erziehung (ambulante Betreuungen von Kindern, Jugend-

lichen und Familien/Bezugspersonen) 

 

b) Volle Erziehung (außerfamiliäre Betreuung von Kindern und Jugendlichen)  

 

5. Schutz des Kindes 

 

a) Maßnahmen bei Verdacht auf physische, psychische und/oder sexuelle Ge-

walt  

 

b) Gefährdungsabklärungen und Maßnahmen zur Gewährleistung des Kindes-

wohles  

 

c) Überprüfung von Pflege und Erziehung in Ausübung der Obsorge  

 

6. Berichte / Stellungnahmen für Behörden  

 

2.1.2 MITTELBAR KLIENT*INNENBEZOGENE ARBEITSBEREICHE  

1. Pflegekinderwesen (Eignungsfeststellung und Pflegeaufsicht)  

2. Adoptionen (Eignungsfeststellung und Vermittlung)  

3. Tageseltern – Bewilligung  

 

2.1.3 ORGANISATIONSBEZOGENE ARBEITSBEREICHE  

1. Vernetzung  

2. Mitwirkung bei der Erarbeitung fachlicher Standards und inhaltlicher Grundlagen  

3. Anleitung von Praktikant*innen und Trainees 

4. Begleitung und Einarbeitung von neuen Fachkräften 

 

https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/display/KIJUSA/Handbuch?preview=/188387892/436202004/Stellenbeschreibung%20Sozialer%20Fachdienst%20KJH%202024-1.pdf
https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/display/KIJUSA/Handbuch?preview=/188387892/436202004/Stellenbeschreibung%20Sozialer%20Fachdienst%20KJH%202024-1.pdf
https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/display/KIJUSA/Handbuch?preview=/188387892/436202004/Stellenbeschreibung%20Sozialer%20Fachdienst%20KJH%202024-1.pdf
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2.2 Standards und Pflichten  

• Fallführung  

• Dokumentation  

• Teamarbeit  

• Kooperationsbereitschaft  

• Verschwiegenheitspflicht  

• Partizipation der Klient*innen 

• Transparenz  

• 4-Augen-Prinzip  

• Arbeit nach wissenschaftlich anerkannten Methoden  

• Umgang mit Rollenvielfalt  

• Sozialraumorientierung  

• Reflexion / Intervision / Supervision  

• Fort- und Weiterbildung  

 

 

2.3 Beispiele Methodenkompetenzen 

• Konfliktlösungs- und Deeskalationskompetenz 

• Analyse 

• Strukturierung und Bewertung von Aufgaben und adäquate Zeiteinteilung – Orga-

nisations- und Planungskompetenz (strategisch und operativ) 

• Fähigkeiten zur Ressourcenaktivierung 

• Beratungs- und Gesprächsführungskompetenz auf unterschiedlichen Ebenen (Er-

wachsene, Kinder und Jugendliche, Helfer*innensystem) 

• Vermittlungs- und Verhandlungskompetenz 

• Diagnosekompetenz (soziale Diagnostik) 

• Case Management 

• Evaluationskompetenz 

• Einschätzung von Gefährdungssituationen 
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2.4 Beteiligung/Partizipation, Transparenz und Wertschätzung 

 

Das Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetz (TKJHG) verpflichtet alle Beteiligten zur größt-

möglichen Beteiligung an Gefährdungsabklärung und Hilfeplanung. Dabei soll Beteiligung 

im Sinne einer gemeinsamen Lösungsfindung auf Augenhöhe und der Sprache der Be-

troffenen passieren.  

 

Die gesetzlichen Grundlagen im TKJHG:  

 

• § 39  → Beteiligung  

• § 14 Abs 2 → Aktenauskunft 

• § 14 Abs 3 → Akteneinsicht  

• § 3 Abs 7 → Zusammenarbeit mit Mj und den Eltern 

• § 13   → Verschwiegenheitspflicht 

 

Die Grenze der Beteiligung und Transparenz ist jeweils die Gefährdung der schutzwürdigen 

Interessen der betroffenen Minderjährigen oder berechtigte schutzwürdige Interessen Drit-

ter. 

 

Bevor das Kinder- und Jugendhilfegesetz das Jugendwohlfahrtsgesetz abgelöst hat, galt 

der Akt der Kinder- und Jugendhilfe als extrem gut gehütetes Geheimnis. Die aktuelle Ge-

setzgebung bietet dem Sozialen Fachdienst nun die Basis aber auch die Verpflichtung, Be-

teiligung und Transparenz in der Praxis zu leben.  

 

Die Interessenabwägung zwischen größtmöglicher Transparenz und dem Interesse an der 

Geheimhaltung der Tatsachen des Privat- und Familienlebens ist eine besondere Aufgabe 

und Herausforderung des Sozialen Fachdiensts in der Kinder- und Jugendhilfe und mit 

größter Sorgfalt zu besorgen. 

 

Besonders sind in folgenden Arbeitsbereichen auf Grundsätze der Beteiligung und Trans-

parenz zu achten 

 

• Beratungsgespräche 

• Vernetzungen mit Systempartner*innen 

• Gefährdungsabklärung 

• Hilfeplanung, Hilfeplangespräche 

• Pflegekinder-, Adoptiv- und Tageselternwesen 

• Dokumentation 

  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000550
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=927db9cd-f605-478a-b1dd-29f2a58d1ff5&Position=1&Abfrage=Landesnormen&Kundmachungsorgan=&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&Index=&Titel=tkjhg&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=29.07.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=LTI40035503
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2013/150/P14/LTI40045536?ResultFunctionToken=7dec4a9a-bb8c-4655-b3de-1f1788e025e8&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=&SearchInAvn=&SearchInAvsv=&SearchInBegut=&SearchInBgblAlt=&SearchInBgblAuth=&SearchInBgblPdf=&SearchInBks=&SearchInBundesnormen=&SearchInBvb=&SearchInBvwg=&SearchInDok=&SearchInDsk=&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&SearchInGemeinderecht=&SearchInGemeinderechtAuth=&SearchInJustiz=&SearchInKmGer=&SearchInLandesnormen=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=&SearchInLgblNO=&SearchInLgblAuth=&SearchInMrp=&SearchInNormenliste=&SearchInPruefGewO=&SearchInPvak=&SearchInRegV=&SearchInSpg=&SearchInUbas=&SearchInUmse=&SearchInUpts=&SearchInUvs=&SearchInVbl=&SearchInVerg=&SearchInVfgh=&SearchInVwgh=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ResultPageSize=100&Suchworte=TKJHG+%c2%a7+14
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2013/150/P14/LTI40045536?ResultFunctionToken=7dec4a9a-bb8c-4655-b3de-1f1788e025e8&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=&SearchInAvn=&SearchInAvsv=&SearchInBegut=&SearchInBgblAlt=&SearchInBgblAuth=&SearchInBgblPdf=&SearchInBks=&SearchInBundesnormen=&SearchInBvb=&SearchInBvwg=&SearchInDok=&SearchInDsk=&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&SearchInGemeinderecht=&SearchInGemeinderechtAuth=&SearchInJustiz=&SearchInKmGer=&SearchInLandesnormen=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=&SearchInLgblNO=&SearchInLgblAuth=&SearchInMrp=&SearchInNormenliste=&SearchInPruefGewO=&SearchInPvak=&SearchInRegV=&SearchInSpg=&SearchInUbas=&SearchInUmse=&SearchInUpts=&SearchInUvs=&SearchInVbl=&SearchInVerg=&SearchInVfgh=&SearchInVwgh=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ResultPageSize=100&Suchworte=TKJHG+%c2%a7+14
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=927db9cd-f605-478a-b1dd-29f2a58d1ff5&Position=1&Abfrage=Landesnormen&Kundmachungsorgan=&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&Index=&Titel=tkjhg&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=29.07.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=LTI40035467
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2013/150/P13/LTI40045535?ResultFunctionToken=2fa7e55f-3afc-47e1-b49b-073861a188df&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=&SearchInAvn=&SearchInAvsv=&SearchInBegut=&SearchInBgblAlt=&SearchInBgblAuth=&SearchInBgblPdf=&SearchInBks=&SearchInBundesnormen=&SearchInBvb=&SearchInBvwg=&SearchInDok=&SearchInDsk=&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&SearchInGemeinderecht=&SearchInGemeinderechtAuth=&SearchInJustiz=&SearchInKmGer=&SearchInLandesnormen=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=&SearchInLgblNO=&SearchInLgblAuth=&SearchInMrp=&SearchInNormenliste=&SearchInPruefGewO=&SearchInPvak=&SearchInRegV=&SearchInSpg=&SearchInUbas=&SearchInUmse=&SearchInUpts=&SearchInUvs=&SearchInVbl=&SearchInVerg=&SearchInVfgh=&SearchInVwgh=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ResultPageSize=100&Suchworte=TKJHG+%c2%a7+13
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2.4.1 ZUR PARTIZIPATION 

 

a) das neun-Stufen-Modell der Partizipation2 

 

 

 
 

 

b) Qualitätsstandards für die Beteiligung 

 

 Beteiligung ist gewollt und wird unterstützt – eine Partizipationskultur entsteht 

 Beteiligung ist für alle möglich 

 Die Ziele und Entscheidungen sind transparent – von Anfang an 

 Es gibt Klarheit über Entscheidungsspielräume 

 Die Informationen sind verständlich und die Kommunikation ist gleichberechtigt 

 Kinder und Jugendliche wählen für sich relevante Themen aus 

 Die Methoden sind attraktiv und zielgruppenorientiert 

 Es werden ausreichende Ressourcen zur Stärkung der Selbstorganisationsfähigkeit 

zur Verfügung gestellt 

 Die Ergebnisse werden zeitnah umgesetzt 

 Es werden Netzwerke für Beteiligung aufgebaut 

 Die Beteiligten werden für Partizipation qualifiziert 

 Partizipationsprozesse werden so gestaltet, dass sie persönlichen Zugewinn ermög-

lichen 

 Das Engagement wird durch Anerkennung gestärkt 

 Partizipation wird evaluiert und dokumentiert 

 

 

 

 

2 Grafik aus: Wright, MT; Block, M; von Unger, H (2010) Partizipation in der Zusammenarbeit zwischen Ziel-

gruppe, Projekt und Geldgeber/in In: Wright, MT (2010) Partizipative Qualitätsentwicklung in der Gesundheits-

förderung und Prävention. Bern: Hans Huber: 75–92. https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-020-

03264-y 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-020-03264-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-020-03264-y
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2.5 NETZWERKARBEIT UND VERNETZUNG 

 

Historisch gesehen, gehört es zu den Methoden der Sozialen Arbeit, Netzwerke herzustellen 

und in und mit bestehenden Netzwerken zu arbeiten. Netzwerke verbinden Mitarbeiter*in-

nen im Sozialen Fachdienst und Institutionen, dienen der Stärkung von Kompetenzen und 

eröffnen soziale Ressourcen. Parallel vermitteln professionelle Netzwerke den Klient*innen 

ganzheitliche Perspektiven und erschließen neue Lösungswege. 

 

Es werden drei Begriffe unterschieden: 

 

 das soziale Netz 

 

Das soziale Netz ist die Gesamtheit der sozialen Dienstleistungen und Einrichtungen eines 

Sozialraums.  

 

 das soziale Netzwerk 

 

Das soziale Netzwerk beschreibt das Beziehungsgeflecht zwischen den Individuen oder 

Einrichtungen innerhalb eines Systems. In diesem System sind die Teilnehmenden hin-

sichtlich ihrer Rolle und ihrer Aufgaben genau definiert.  

 

 die Netzwerkarbeit 

 

Netzwerkarbeit ist ein professioneller Prozess, der über die Beschreibung des Beziehungs-

geflechts hinausgeht. Er besteht darin, nach der gemeinsamen ausführlichen IST- Analyse 

der Rollen, Aufgaben und Ressourcen, zunächst die Schnittstellen zu finden.  

In weiter Folge können Arbeitskreise oder Arbeitsgruppen gebildet werden, die je nach 

Ziele (Fallarbeit, Projekt, Initiative), die Kooperation den Erfordernissen anpasst, bündelt 

oder aktiviert. Netzwerkarbeit verbessert nicht nur die Qualität der Zusammenarbeit, son-

dern aktiviert die bessere Nutzung der Ressourcen und kann fehlende individuelle oder 

professionelle Ressourcen reaktivieren oder ersetzen. 

 

Lüttringhaus unterscheidet zwei wesentliche Formen der Netzwerkarbeit: 

 

 die fallspezifische Netzwerkarbeit 

 

Die fallspezifische Netzwerkarbeit baut Unterstützungssettings mit vorzugsweise lebens-

weltnahen Ressourcen (das heißt, sie sind auch noch vorhanden, wenn die professionelle 

Unterstützung beendet ist; sie sind von breiten Teilen der Bevölkerung genutzt und im 

Sozialraum der Klient*innen) und so wenig wie nötig professionellen Ressourcen auf. 

 

 die fallunspezifische Netzwerkarbeit 

 

Die fallunspezifische Netzwerkarbeit aktiviert Ressourcen im sozialen Netz. Diese kann man 

nur aktivieren, wenn man genug über sie weiß. Lüttringhaus empfiehlt, sich in Arbeitskrei-

sen zu treffen, um folgende Fragen gemeinsam zu diskutieren: 

• Welche speziellen Qualitäten, welche Akteure, welche Angebote bieten die Ressour-

cen? 

• Was sind die Grenzen der Ressourcen in Bezug auf das spezielle Aufgabengebiet? 

• Wo fehlen Angebote? 

• Wo muss die Qualität für die Klient*iInnen angepasst werden? 

 

Der positive Effekt besteht darin, neues Wissen um Ressourcen im Sozialraum für die fall-

spezifische Netzwerkarbeit zu erhalten. Es können institutionenübergreifende Projekte wie 

gemeinsame Fortbildungen oder praktisch integrierte Handlungsvollzüge in den Schnitt-

stellen entstehen.  
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Virtuelle Netzwerke/ Online Social Networking 

 

Das Internet als Medium von Kommunikation und Interaktion stellt einen Sozialraum dar 

und Online-Social-Networking ist eine Form von fallunspezifischer Netzwerkarbeit. 

Virtuelle Netzwerke bilden die realen Systeme im Kern ab und gleichzeitig machen sie es 

möglich, nicht nur national, sondern auch international zu expandieren. Der Austausch 

kann formal-, themen- oder sachbezogen sein. 

 

Der hohe zeitliche Aufwand wird durch die bequeme, günstige Art und Weise der Nutzung 

vielfach unterschätzt. Hat sich eine Institution oder eine einzelne Fachperson entschlossen, 

ihr Profil in einem Online-Social-Network zu integrieren, haben sie nicht nur ihre Identität 

bzw. ihr Aufgaben- und Informationsspektrum aktuell zu halten, sondern sie müssen sich 

auch an der Kommunikation beteiligen, um die Beziehungsmuster und Interaktionen vital 

zu halten. 

 

Positive Effekte sind die Erleichterung bei der Suche nach Expert*innen, das sofortige Er-

kennen gemeinsam bekannter Personen und die Simplifizierung der direkten Kontaktauf-

nahme bei Bedarf. 

 

Eine fallspezifische "Face To Face"- Vernetzung nach Rücksprache mit den Betroffenen oder 

mit Einbezug derselben kann es allein schon auf Grund des Datenschutzes nicht ersetzen. 

 

Literatur 

• Lüttringhaus, Maria: Fachkonzept Sozialraumorientierung: Grundlagen und Metho-

den der fallunspezifischen und fallübergreifenden Arbeit. In: Merkel, Joachim (Hg.): 

Handbuch Allgemeiner Sozialer Dienst(ASD). München 2012, S 286- 292) 

• Zwicker-Pelzer, Renate: Netzwerkarbeit als systemischer Intervention in Sozialer 

Arbeit. In: www.systemisch.info. ,das Wissenportal der DGSF, Aachen 2004, S. 1-

8) 

• Kuntschnig, Franz (2012) Generation Facebook.  

• Diplomarbeit, Universität Wien. Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft  

• BetreuerIn: Stipsits, ReinholdKuntschnig, Franz (2012) Generation Facebook.  

• Diplomarbeit, Universität Wien. Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft  

• BetreuerIn: Stipsits, Reinhold, URN:nbn:at:at-ubw:1-29664.56106.629063-2, 

Seite 57- Seite 61) 
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2.6 RESSOURCENORIENTIERUNG IN DER SOZIALEN ARBEIT 

Grundverständnis und fachliche Einordnung 

Ressourcenarbeit bezeichnet in der Sozialen Arbeit einen professionellen Ansatz, der die 

Stärken, Fähigkeiten und unterstützenden Faktoren von Menschen, ihrem sozialen Umfeld 

und ihrer Lebenswelt systematisch in den Mittelpunkt der Arbeit stellt. Im Gegensatz zu 

defizitorientierten Zugängen, die vorrangig Probleme, Risiken und Mängel erfassen, richtet 

die Ressourcenarbeit den fachlichen Blick auf das, was bereits vorhanden ist, was funktio-

niert und was als Ausgangspunkt für Veränderung und Entwicklung genutzt werden kann. 

Ressourcenarbeit ist kein eigenständiges Verfahren, sondern eine grundlegende fachliche 

Haltung, die alle Phasen des professionellen Handelns durchzieht: von der Ersteinschät-

zung über die Hilfeplanung bis hin zur Durchführung und Evaluation von Unterstützungs-

leistungen. Sie ist damit ein zentrales Element einer zeitgemäßen, partizipativen und wir-

kungsorientierten Fachpraxis in der Kinder- und Jugendhilfe. 

Wissenschaftlich verankert ist der Ansatz in der Salutogenese (Aaron Antonovsky), in der 

Resilienzforschung sowie in systemischen und lösungsorientierten Therapie- und Bera-

tungskonzepten. In der deutschsprachigen Sozialen Arbeit hat insbesondere die Methode 

der Ressourcenarbeit nach Dr. Maria Lüttringhaus eine breit rezipierte und praxisnahe Aus-

formulierung erfahren. 

Die Verankerung der Ressourcenarbeit als fachlicher Standard im Handbuch des Sozialen 

Fachdienstes der KJH Tirol trägt dazu bei, eine professionelle Praxis zu fördern, die Familien 

und junge Menschen als handlungsfähige Subjekte begreift und damit nachhaltigere und 

würdigere Unterstützungsprozesse ermöglicht. 

 

Fachliche Bedeutung für die Kinder- und Jugendhilfe 

In der Kinder- und Jugendhilfe kommt der Ressourcenarbeit eine besondere Bedeutung zu, 

weil Fachkräfte häufig in Situationen tätig sind, die durch kumulative Belastungen, kom-

plexe Problemlagen und eingeschränkte Selbstwirksamkeit der Betroffenen geprägt sind. 

Gerade hier ist ein ressourcenorientierter Zugang entscheidend, um: 

o die Handlungsfähigkeit und das Selbsthilfepotenzial von Familien, Kindern 

und Jugendlichen zu stärken, 

o eine von Respekt und Wertschätzung geprägte Arbeitsbeziehung aufzu-

bauen, 

o realistische und tragfähige Zielvereinbarungen in der Hilfeplanung zu entwi-

ckeln, 

o nachhaltige Veränderungen durch Eigenaktivierung statt durch stellvertre-

tendes Handeln zu fördern, 

o Stigmatisierung und Pathologisierung zu vermeiden. 

Ressourcenarbeit ist damit ein unverzichtbares Element einer Fachpraxis, die dem gesetz-

lichen Auftrag der KJH entspricht: Eigenverantwortung zu fördern, Familien zu unterstüt-

zen und Kindeswohl zu sichern – möglichst im Rahmen vorhandener Stärken und Netz-

werke. 
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Arten von Ressourcen – eine Systematik 

Für die Fachpraxis ist eine systematische Unterscheidung verschiedener Ressourcentypen 

hilfreich. Die folgende Gliederung orientiert sich an einer in der Literatur bewährten Eintei-

lung: 

• Personale (interne) Ressourcen 

Diese Ressourcen liegen in der Person selbst und umfassen: 

o Kompetenzen und Fähigkeiten (kognitive, handlungspraktische, kreative) 

o Persönlichkeitsmerkmale wie Belastbarkeit, Humor, Flexibilität oder Durch-

haltevermögen 

o Körperliche Gesundheit und Energie 

o Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Zukunftsorientierung 

o Biographische Bewältigungserfahrungen (»Was hat mir früher geholfen?«) 

 

• Soziale Ressourcen 

Soziale Ressourcen entstehen im Beziehungsgefüge der Person: 

o Tragfähige Beziehungen in Familie, Partnerschaft und Freundeskreis 

o Nachbarschaftliche und gemeinschaftliche Einbindung 

o Unterstützende Netzwerke aus dem Vereins- oder Glaubensleben 

o Professionelle Beziehungen (z. B. zu Fachkräften, Lehrpersonen, Ärzten) 

 

• Materielle und strukturelle Ressourcen 

Diese Ressourcen beziehen sich auf die materielle Lebenslage und strukturelle Rahmenbe-

dingungen: 

o Einkommenssituation und finanzielle Handlungsspielräume 

o Wohnsituation und Wohnumfeld 

o Zugang zu Bildung, Arbeit und Gesundheitsversorgung 

o Verfügbarkeit institutioneller Unterstützungsangebote 

In der Praxis des Sozialen Fachdienstes ist es wichtig, alle drei Ebenen systematisch zu 

erheben und in ihrer Wechselwirkung zu verstehen. Eine Person kann über ausgeprägte 

personale Ressourcen verfügen, deren Entfaltung jedoch durch fehlende materielle oder 

soziale Ressourcen blockiert wird. 

 

Methoden der Ressourcenarbeit 

Für die praktische Umsetzung eines ressourcenorientierten Vorgehens stehen bewährte 

Methoden und Instrumente zur Verfügung: 

• Ressourceninterview und ressourcenorientierte Gesprächsführung 

Durch gezielt ressourcenaktivierende Fragen werden Stärken, Kompetenzen und positive 

Erfahrungen in den Vordergrund gerückt. Typische Frageformate sind: »Was hat in Ihrer 

Familie früher gut geklappt?«, »Was schätzen Ihre Kinder an Ihnen besonders?«, »Wie 

haben Sie schwierige Zeiten bisher überstanden?«. Diese Form der Gesprächsführung dient 

nicht nur der Informationserhebung, sondern hat bereits selbst aktivierenden Charakter. 

• Ressourcenkarte / Netzwerkkarte 

Die Ressourcenkarte ist ein visuelles Instrument, das gemeinsam mit den Klientinnen und 

Klienten erstellt wird. Sie stellt grafisch dar, welche Personen, Orte, Aktivitäten und Ein-

richtungen im Leben einer Person als unterstützend erlebt werden. Varianten sind das 

Ökogramm oder die Netzwerkkarte nach Keupp. Das Instrument fördert Selbstwahrneh-

mung, erleichtert die gemeinsame Reflexion und bildet eine Grundlage für die Hilfeplanung. 
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• Ressourcencheck / Ressourcenbogen 

Strukturierte Erhebungsinstrumente (z. B. als schriftlicher Bogen oder als geführtes Inter-

view) erfassen systematisch Ressourcen auf den drei Ebenen (personal, sozial, materiell). 

Sie können im Rahmen der Fallaufnahme, der Hilfeplanung oder als Verlaufsinstrument 

eingesetzt werden.  

• Stärkenbiografie / Biographische Ressourcenarbeit 

In der biographischen Ressourcenarbeit werden vergangene Erfolge, bewältigte Krisen und 

Lebensphasen, in denen die Person Stärke gezeigt hat, gemeinsam erarbeitet und als Fun-

dament für aktuelle Herausforderungen nutzbar gemacht. Diese Methode eignet sich be-

sonders in der Einzelfallhilfe und in der Elternarbeit. 

• Lösungsorientierte Kurztherapie (LÖKT) als Impulsgeber 

Aus der lösungsorientierten Kurztherapie (Steve de Shazer, Insoo Kim Berg) stammen 

Techniken wie die Wunderfrage, die Ausnahmesuche (»Wann war das Problem weniger 

schlimm?«) oder die Skalierungsfrage. Diese Techniken sind auch ohne therapeutische 

Ausbildung als Gesprächselemente einsetzbar und fördern gezielt die Wahrnehmung eige-

ner Handlungsmöglichkeiten. 

• Ressourcenorientierte Fallbesprechung 

Im kollegialen Kontext – etwa in Teamsitzungen oder Supervisionen – kann die ressour-

cenorientierte Fallbesprechung als Reflexionsformat eingesetzt werden. Dabei wird syste-

matisch gefragt: Welche Stärken zeigt diese Familie? Was läuft bereits gut? Welche Poten-

ziale wurden bisher vielleicht übersehen? Diese Perspektive verhindert eine einseitige Ri-

sikozentrierung in der kollegialen Fallanalyse. 

 

Ressourcenarbeit als professionelle Haltung 

Ressourcenarbeit erschöpft sich nicht in Methoden und Techniken. Sie setzt eine grundle-

gende professionelle Haltung voraus, die durch folgende Prinzipien geprägt ist: 

• Wertschätzung und Nicht-Defizit-Orientierung 

Fachkräfte nehmen Menschen als Expertinnen und Experten ihres eigenen Lebens ernst 

und gehen davon aus, dass jede Person über Ressourcen verfügt – auch wenn diese im 

ersten Moment nicht sichtbar sind. 

• Partizipation 

Ressourcenarbeit erfolgt immer gemeinsam mit den Betroffenen, nicht über sie hinweg. 

Die Betroffenen definieren selbst, was sie als Stärke erleben. 

• Kontextsensibilität 

Ressourcen werden im Kontext der konkreten Lebenslage bewertet. Was in einer Situation 

eine Stärke ist, kann in einem anderen Kontext neutral oder sogar hinderlich sein. 

• Balance zwischen Ressourcen und Risiken 

Ressourcenorientierung bedeutet nicht, Risiken und Gefährdungen auszublenden. Im So-

zialen Fachdienst der KJH sind beide Perspektiven – Ressourcen und Risiken – gleichzeitig 

im Blick zu halten. Der Kindeswohlschutz hat stets Vorrang.  
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2.7 DAS 4-AUGEN-PRINZIP (VGL. §§ 37 ABS 5 UND 38 ABS 4 TKJHG) 

Die Kinder- und Jugendhilfe stellt in zentralen Bereichen, wie zum Beispiel bei der Gefähr-

dungsabklärung und Hilfeplanung, ein Risikoarbeitsfeld dar, in dem weitreichende Ent-

scheidungen getroffen werden. Um für diese eine möglichst fundierte Grundlage zu schaf-

fen und Risiken sowohl für betroffene Kinder als auch für Mitarbeiter*innen in der Kinder- 

und Jugendhilfe zu minimieren, hat sich das Zusammenwirken von zwei (oder mehreren) 

Fachkräften, in der Folge „4-Augen-Prinzip“ genannt, als unerlässlich erwiesen. 

 

Formen des 4-Augen-Prinzips 

Das 4-Augen-Prinzip soll eine möglichst sichere Entscheidungsgrundlage gewährleisten. Je 

nach zu beurteilender Sachlage kommen unterschiedliche Formen des 4-Augen-Prinzips 

zur Anwendung: 

 

 Das unmittelbar mitwirkende 4-Augen-Prinzip 

Das unmittelbar mitwirkende 4-Augen-Prinzip beinhaltet die direkte Wahrnehmung und 

Einschätzung einer Sachlage durch zwei Fachkräfte, insbesondere durch Gespräche mit 

Kindern und Jugendlichen, Erziehungsberechtigten und anderen Bezugs- und Auskunfts-

personen sowie Hausbesuche. 

 

 Das mittelbar mitwirkende 4-Augen-Prinzip 

Das mittelbar mitwirkende 4-Augen-Prinzip besteht im fachlichen Austausch zwischen zwei 

Fachkräften zur Erweiterung und Überprüfung der Entscheidungsgrundlage im Rahmen von 

Fallsupervision, Intervision, kollegialer Beratung, Teambesprechung etc. 

 

 Das bezeugende 4-Augen-Prinzip  

Das bezeugende 4-Augen-Prinzip dient dem Controlling. Die zweite Fachkraft erhält die 

Dokumentation der Bearbeitung zur Kenntnis. Sie überprüft die Prozessqualität in Hinblick 

auf die Einhaltung fachlicher Standards und bezeugt die formale und fachliche Richtigkeit 

der Vorgangsweise. 

 

2.7.1 ANWENDUNGSBEREICHE DES 4-AUGEN-PRINZIPS 

• Einschätzung der Gefährdung nach einer Meldung über Verdacht auf Gefährdung 

des Kindeswohls 

• Hilfeplanung 

o Kontrollvereinbarung zum Schutz des Kindes/der Kinder 

o Einleitung und Abschluss von Erziehungshilfen 

• Auswahl von Pflege- und Adoptiveltern 

• Auswahl von Einzelbetreuer*innen 

  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000550
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Das 4-Augen-Prinzip bei der Gefährdungsabklärung 

Welche Form des 4-Augen-Prinzips Anwendung findet, hängt im Einzelfall von verschiede-

nen Faktoren, wie zum Beispiel Art und Ausmaß der Gefährdung oder dem Alter des Kindes, 

ab. 

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Qualität der Meldung, das heißt wie konkret und 

glaubhaft diese ist. 

Entscheidungsrelevant kann auch sein, ob das betroffene Kind der Kinder- und Jugendhilfe 

bekannt ist oder bereits eine Erziehungshilfe besteht. 

Unabhängig von den beschriebenen Kriterien, findet eine Überprüfung durch die Leitung 

im Sinne des bezeugenden 4-Aufen-Prinzips auf jeden Fall statt. 

Ist eine Gefährdung offensichtlich und erfordert sofortiges Handeln, entfällt hinsichtlich der 

Entscheidung über die zu treffende Hilfe das 4-Augen-Prinzip. Im Sinne des bezeugenden 

4-Augen-Prinzips wird im Nachhinein ehest möglich die Leitung informiert.  

 

Das 4-Augen-Prinzip bei der Hilfeplanung 

Wurde ein Gefährdungsrisiko festgestellt, ist ein Hilfeplan zu erstellen. Die*Der fallfüh-

rende Mitarbeiter*in im Sozialen Fachdienst und die beigezogene Fachkraft entscheiden, 

ob und welche Art der Hilfe im Sinne des gelindesten Mittels als ausreichend zur Abwen-

dung der Gefährdung erscheint. Weiters werden Ausmaß der Hilfe und zu erreichende Ziele 

festgelegt. 
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2.8 Das Hilfeplangespräch in der Kinder- und Jugendhilfe 

Begriffsverortung: Hilfeplanung als Kernprozess der KJH 

Das Hilfeplangespräch ist kein isoliertes Instrument, sondern das zentrale Kommunikati-

ons- und Steuerungselement innerhalb des Hilfeplanverfahrens – jenem gesetzlich ver-

ankerten Prozess, der die Gewährung, Gestaltung und Überprüfung von Erziehungshilfen 

regelt.  

 

Definition 

Das Hilfeplangespräch ist ein strukturiertes, fachlich geleitetes Gespräch zwischen der 

zuständigen Fachkraft des Sozialen Fachdienstes (SFD), dem Kind, Jugendlichen bzw. jun-

gen Erwachsenen, den Erziehungsberechtigten sowie den beauftragten Betreuungsperso-

nen oder Einrichtungen. Es dient der gemeinsamen Analyse, Planung, Steuerung und 

Evaluierung eines laufenden Hilfeprozesses mit dem übergeordneten Ziel der Sicherung 

und Förderung des Kindeswohls. 

Es ist damit mehr als ein Koordinationstermin – es ist ein partizipativer Aushandlungs-

raum, in dem Problemwahrnehmungen, Ressourcen, Ziele und nächste Schritte gemein-

sam erarbeitet werden. 

 

Einbettung in die Soziale Arbeit allgemein 

Aus der Fachperspektive der Sozialen Arbeit verknüpft das Hilfeplangespräch mehrere pro-

fessionelle Grundhaltungen: 

• Partizipation 

Klientinnen und Klienten – insbesondere Kinder und Jugendliche – sind keine passiven 

Empfänger von Hilfe, sondern aktiv Beteiligte an der Gestaltung ihres Unterstützungspro-

zesses. Beteiligung soll „im Sinne einer gemeinsamen Lösungsfindung auf Augenhöhe und 

der Sprache der Betroffenen" stattfinden. 

• Ressourcenorientierung 

Gemäß dem im Handbuch ausgeführten Konzept der Ressourcenarbeit (u.a. nach Lüttrin-

ghaus) ist Hilfeplanung keine Defiziterhebung, sondern ein Prozess, der die Stärken und 

Potenziale der Familie, des sozialen Umfelds und der Institution gleichermaßen einbezieht. 

Ressourcen werden gezielt aktiviert, um realistische und tragfähige Ziele zu formulieren. 

• Transparenz 

Fachkräfte sind verpflichtet, ihre Einschätzungen – auch im Hinblick auf Kindeswohlgefähr-

dung – für alle Beteiligten nachvollziehbar und verständlich zu machen. Nur so kann echte 

Mitgestaltung gelingen. 

• Zielorientierung 

Ziele im Hilfeplan sollen positiv formuliert, konkret, terminiert, messbar und erreichbar 

sein – ein Qualitätsmerkmal professioneller Sozialer Arbeit, das im Handbuch ausdrücklich 

als Standard definiert wird. 



Handbuch Kinder- und Jugendhilfe Tirol 

Seite 29 von 108 

Das Hilfeplangespräch in der KJH ist: 

• rechtlich 

ein verpflichtender Verfahrensschritt im Rahmen der Erziehungshilfen nach TKJHG 

• fachlich 

ein Instrument der partizipativen, ressourcenorientierten und transparenten Hilfegestal-

tung 

• prozessual 

der wiederkehrende Evaluierungs- und Steuerungsmoment in allen Betreuungsphasen 

• ethisch 

Ausdruck einer professionellen Haltung, die Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und 

Familien als handlungsfähige Subjekte ernst nimmt – und nicht als bloße Adressatinnen 

und Adressaten von Interventionen 

 

Funktion und Aufgaben des Hilfeplangesprächs im Prozessverlauf 

Das Hilfeplangespräch kann entlang eines Betreuungsverlaufs unterschiedliche Funktionen 

haben: 

• Insbesondere nach Orientierungsphasen: Überprüfung eines Betreuungskonzeptes, 

Bestätigung oder Anpassung von Zielen und Arbeitshypothesen; Entscheidung über 

Fortsetzung oder Beendigung einer Betreuung 

• Überprüfung des Problembearbeitungs- und Zielerreichungsprozesses auf Basis des 

Verlaufsberichts; Festlegung der nächsten Betreuungsphase 

• Bewertung der Zielerreichung; Entscheidung über Beendigung, wenn die Hilfe nicht 

mehr geeignet, notwendig und/oder verhältnismäßig ist 

 

Rechtliche Grundlage und Prinzip des gelindesten Mittels 

Jede Erziehungshilfe basiert auf dem Hilfeplanverfahren. Der Hilfeplan beschreibt den 

Unterstützungsbedarf und die Art der notwendigen Leistung. Das Hilfeplangespräch ist das 

operative Herzstück dieses Verfahrens: Es stellt sicher, dass die Hilfe weiterhin geeignet, 

notwendig und verhältnismäßig ist – ein direkter Ausfluss des verfassungsrechtlich 

verankerten Grundsatzes des gelindesten Mittels und des Rechts auf Privat- und Familien-

leben (Art. 8 EMRK). 

 

Das 4-Augen-Prinzip im Hilfeplankontext 

Dem Hilfeplangespräch vorgelagert – und fachlich untrennbar damit verbunden – ist das 

4-Augen-Prinzip. Bei der Hilfeplanung entscheiden die fallführende Fachkraft und eine 

beigezogene zweite Fachkraft gemeinsam (Leitung, Team…) über Art, Ausmaß und Ziele 

der Hilfe. Dies dient sowohl der fachlichen Qualitätssicherung als auch dem Schutz der 

betroffenen Fachkräfte in einem Risikoarbeitsfeld. 
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Dokumentation und Verbindlichkeit 

Das Ergebnis jedes Hilfeplangesprächs ist schriftlich zu und an alle Beteiligten zu übermit-

teln. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn die Versendung dem Kindeswohl entgegensteht 

– in diesem Fall ist eine schriftliche Begründung im Akt erforderlich. Die Protokolle sind 

gleichwertiger Bestandteil des Hilfeplanverfahrens. 
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2.9 DIE VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT ISD § 13 TKJHG 

„(1) Die beim Träger der Kinder- und Jugendhilfe und die für ihn tätigen Personen sind, 

soweit in den Abs. 3 und 4 nichts anderes bestimmt ist, zur Verschwiegenheit über alle 

ihnen ausschließlich aus dieser Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen des Pri-

vat- und Familienlebens verpflichtet, die werdende Eltern, Familien, Minderjährige oder 

junge Erwachsene betreffen und an deren Geheimhaltung ein schutzwürdiges Interesse 

einer Person besteht. Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit in 

der Kinder- und Jugendhilfe weiter.  

(2) Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit besteht auch gegenüber Gerichten, Staats-

anwaltschaften und den Sicherheitsbehörden. Davon ausgenommen sind Aus-

kunftsersuchen  

a) der Staatsanwaltschaften und von Gerichten in Strafverfahren, die sich auf den 

konkreten Verdacht beziehen, dass Minderjährige misshandelt, gequält, vernach-

lässigt oder sexuell missbraucht worden sind; die Bestimmungen der §§ 51 Abs. 2 

erster Satz und 112 der Strafprozessordnung 1975 sind sinngemäß anzuwenden, 

b) von Gerichten in Verfahren zu Obsorge- und Kontaktrechten im Außerstreitver-

fahren, sofern dies im überwiegenden berechtigten Interesse der Minderjährigen 

unbedingt erforderlich ist, und 

c) der Sicherheitsbehörden im Rahmen des § 22 Abs. 2 zweiter Satz des Sicher-

heitspolizeigesetzes (Sicherheitspolizeiliche Fallkonferenz), sofern dies im überwie-

genden berechtigten Interesse der Minderjährigen unbedingt erforderlich ist. 

(3) Die Verschwiegenheitspflicht nach Abs. 1 besteht nicht gegenüber sonstigen im 

Bereich der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Personen, Lehrkräften und Kindergartenpäda-

goginnen, Angehörigen von Gesundheitsberufen und Verwaltungsbehörden, soweit im 

Rahmen einer Gefährdungsabklärung, der Erstellung und Durchführung von Hil-

feplänen oder der Hilfen zur Erziehung das überwiegende berechtigte Interesse 

der Minderjährigen an der Preisgabe der Tatsache das Interesse an deren Ge-

heimhaltung überwiegt. 

(4) Bei der Interessensabwägung ist das überwiegende berechtigte Interesse der 

Minderjährigen an einer Geheimhaltung von Tatsachen des Privatlebens in Schule und 

Kindergarten in besonderem Maße zu berücksichtigen. 

(5) Dem Bewohnervertreter ist im Rahmen seiner Tätigkeit nach § 9 Abs. 1 des Heimau-

fenthaltsgesetztes die zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderliche Einsicht in die Do-

kumentation (§ 17) zu gewähren. 

Die eine Interessensabwägung beinhaltenden Ausnahmen von der Verschwiegenheits-

pflicht nach Abs. 3 tragen den Erfordernissen Rechnung, die sich in der Praxis der ver-

netzten Zusammenarbeit von Vertreter*innen der Kinder- und Jugendhilfe einerseits 

und des Gesundheits- und sonstigen Helfer*innensystems andererseits ergeben. 

Zum Schutz von Minderjährigen muss, sofern dies im Einzelfall nach der vorgeschriebenen 

Interessenabwägung im Interesse der betroffenen Minderjährigen liegt, ein Austausch 

von Informationen im Rahmen von Helfer*innenkonferenzen, Hilfeplanbespre-

chungen sowie der Hilfen zur Erziehung möglich sein.  
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2.9.1 VERWENDUNG ABGESCHLOSSENER AKTEN IN DER KJH 

Die Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten in der KJH ist § 40 BKJHG 

2013 iVm. § 45 TKJHG. Nach § 40 Abs. 8 B-KJHG 2013 dürfen die verarbeiteten personen-

bezogenen Daten nur so lange aufbewahrt werden, als es für die Zwecke, für die sie ver-

arbeitet wurden, erforderlich ist. Die Verarbeitungszwecke ergeben sich insbes. aus § 40 

Abs. 1 BKJHG 2013. 

Für andere Zwecke dürfen die Daten nicht verarbeitet werden. Bei abgeschlossenen Akten 

ist der Verarbeitungszweck erreicht. 

Eine erneute Heranziehung abgeschlossener Akten scheidet aus datenschutzrechtlicher 

Sicht aus. Eine Ausnahme hinsichtlich dieses Verbotes ist lediglich bei Vorliegen einer Ein-

willigung des*der Betroffenen denkbar.  

2.10   DOKUMENTATION ISD § 17 TKJHG 

Ziel einer Dokumentation ist es, die einzelnen Schritte und Entscheidungen nachvoll-

ziehbar festzuhalten. 

Neben fiskalischen Zwecken (nämlich zum Nachweis über die Verwendung von Steuermit-

teln) und der Erfassung von statistischen und wissenschaftlichen Daten, soll die Dokumen-

tation vor allem der Sicherung und dem Nachweis der Fachkunde der erbrachten 

Leistungen dienen.  

Verläufe sollen dokumentiert werden und es soll eine Trennung zwischen der Fakten-

lage und den daraus gezogenen Schlüssen erfolgen. 

Es soll eine Struktur geschaffen werden, die die Selbstreflexion und Reflexion mit an-

deren Kolleg*innen erleichtert und Handlungssicherheit bietet.  

Im Sinn einer möglichst hohen Transparenz soll die Beteiligung der betroffenen Min-

derjährigen und deren Eltern oder der sonstigen Bezugspersonen erkennbar und 

nachvollziehbar gemacht werden. 

Die Dokumentation soll darüber hinaus der Arbeitserleichterung im Fall eines Perso-

nalwechsels oder im Vertretungsfall dienen. Auch bei einem Wechsel der örtlichen 

Zuständigkeit ist die Dokumentation hilfreich. 

Weiters soll die Dokumentation als Hilfe zur Überprüfung der Leistungserbringung im Rah-

men der Fachaufsicht dienen. 

Da von formalen Vorgaben, wie der Standardisierung klient*innenbezogener Probleme und 

Ressourcen, Leistungen und Ergebnisse, immer auch Gefahren für den respektvollen Um-

gang mit Klient*innen ausgehen können (beispielsweise bei Fragestellungen in Anamnese-

bögen), werden Vorgaben zur Dokumentation nur im unbedingt erforderlichen Mindestmaß 

oder zur Arbeitserleichterung gemacht. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2013/69/P40/NOR40203025?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=B-KJHG&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=40&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=25.11.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=dfe04d30-e68a-42be-b1fe-d755c084f7fa
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2013/69/P40/NOR40203025?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=B-KJHG&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=40&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=25.11.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=dfe04d30-e68a-42be-b1fe-d755c084f7fa
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2013/69/P45/NOR40149680?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=B-KJHG&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=45&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=25.11.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=3481ccd7-84e0-432f-bb3e-f7993f92a5db
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2013/150/P17/LTI40045538?ResultFunctionToken=4150765b-5f78-4487-8a87-be2a9cee77fb&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=&SearchInAvn=&SearchInAvsv=&SearchInBegut=&SearchInBgblAlt=&SearchInBgblAuth=&SearchInBgblPdf=&SearchInBks=&SearchInBundesnormen=&SearchInBvb=&SearchInBvwg=&SearchInDok=&SearchInDsk=&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&SearchInGemeinderecht=&SearchInGemeinderechtAuth=&SearchInJustiz=&SearchInKmGer=&SearchInLandesnormen=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=&SearchInLgblNO=&SearchInLgblAuth=&SearchInMrp=&SearchInNormenliste=&SearchInPruefGewO=&SearchInPvak=&SearchInRegV=&SearchInSpg=&SearchInUbas=&SearchInUmse=&SearchInUpts=&SearchInUvs=&SearchInVbl=&SearchInVerg=&SearchInVfgh=&SearchInVwgh=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ResultPageSize=100&Suchworte=TKJHG+%c2%a7+17
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2.10.1   Zielformulierung3 

Hauptaufgabe der Beratungsarbeit bei der Zielerarbeitung ist, differenziert deutlich zu ma-

chen, dass Mitarbeiter*innen im Sozialen Fachdienst zwar Expert*innen für die Unterstüt-

zung bei der gemeinsamen Suche nach Zielen und Problemlösungen sind, letztlich jedoch 

die Mitarbeit der hilfesuchenden Menschen die Grundlage für das Gelingen eines jeden 

Schrittes darstellt (vgl. Herriger 1991). 

Ziele sind positiv formulierte Zustände. Positiv ist hier nicht als eine Bewertungskategorie 

von gut oder schlecht zu verstehen, sondern bedeutet, dass Zielformulierungen keine 

»Nicht«-Formulierungen enthalten (z.B.: Steffi klaut nicht mehr). 

Vielmehr beschreiben sie klar, was stattdessen sein wird. Ziele sind subjektiv wichtig für 

die Betroffenen. Sie sind verhaltensbezogen, realistisch, konkret, klar und in ihrer Sprache 

formuliert. Sie sind terminiert und die Zielerreichung liegt in der Hand der Betroffenen (vgl. 

auch von Spiegel 2004, S. 191ff.; Lotmar/Tondeur 1989, S. 53ff.). 

 

2.10.1.1 DEFINITION 
 

Ziele sind positive zukünftige Zustände 

Zentrale Standards 

 Sie sind wichtig und bedeutungsvoll für die Betroffenen 

 Sie sind positiv formuliert 

 Sie sind konkret und klar formuliert (bezogen auf konkrete Bereiche und/oder Situ-

ationen) 

 Sie sind realistisch (erreichbar - ausgehend vom Stand der Person) 

 Sie sind terminiert (zeitlich bzw. nach Erreichung eines bestimmten Zustandes) 

 Die Zielerreichung liegt in der Hand der Betroffenen 

 Die Ziele sind in der Sprache der Betroffenen formuliert  

 

 

3 vgl. Lüttringhaus, z.B.: https://luettringhaus.info/wp-content/uploads/2019/07/EJ5-2006_Zielvereinbarun-

gen.pdf  

https://luettringhaus.info/wp-content/uploads/2019/07/EJ5-2006_Zielvereinbarungen.pdf
https://luettringhaus.info/wp-content/uploads/2019/07/EJ5-2006_Zielvereinbarungen.pdf
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2.10.1.2 DAS STUFENMODELL ZUR ZIELERREICHUNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Handlungsschritte = konkretes Alltags-

handeln, das ab sofort oder bis in zwei Wo-

chen „mal eben“ erledigt ist 

Handlungsziele = erreichte Zwischenzu-

stände durch konkretisiertes Tun 

Was ist alles getan, in den nächsten Mo-

naten/Wochen das Richtungsziel zu errei-

chen (manchmal schon ab sofort, aber 

dann kontinuierlich)? 

Richtungsziele = positiver zukünftiger 

Zustand laut Standards 

Terminierung entspricht dem jeweiligen 

Planungshorizont der Institution (z.B. drei 

Monate / sechs Monate 
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3 UNMITTELBAR KLIENT*INNENBEZOGENE 

ARBEITSBEREICHE 

3.1 BERATUNG 

 

Beratung als Methode findet in allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe Anwendung, 

stellt jedoch auch ein zentrales eigenständiges Angebot dar. 

 

Da sich Beratung in der Kinder- und Jugendhilfe vom Angebot anderer Einrichtungen we-

sentlich unterscheidet, soll hier kurz auf ihre Besonderheiten eingegangen werden. Diese 

stehen in engem Zusammenhang mit dem Schutzauftrag, den die Kinder- und Jugendhilfe 

für Kinder und Jugendliche innehat und der eine ausschließliche Beschränkung auf die Rolle 

der*des Beraterin* Beraters nicht zulässt. Zu praktisch jedem Zeitpunkt kann sich für 

eine*n Mitarbeiter*in der Kinder- und Jugendhilfe, sei es auf Grund eines gerichtlichen 

Auftrags oder wegen des sichtbar gewordenen Schutzbedarfs eines Kindes, die Notwen-

digkeit ergeben, von der beratenden Rolle in jene des vor Gericht entscheidungsrelevant 

Stellung beziehenden oder des selbst von seiner gerichtlichen Antragslegitimation Ge-

brauch machenden oder auch des unmittelbar einschreitenden und in die Familie eingrei-

fenden Behördenvertreters*-vertreterin zu wechseln. 

 

Bereits diese Tatsache eines möglichen zukünftigen Rollenwechsels unterscheidet das Be-

ratungsangebot der Kinder- und Jugendhilfe maßgeblich von dem anderer Stellen und 

muss für die Beratungssuchenden von Anfang an transparent sein. 

 

Die Annahme von der Mündigkeit der Klient*innen und deren Kompetenz und Autonomie 

für eigene Belange als wesentliches Charakteristikum von Beratung prägt als Grundhaltung 

zwar auch die Beratung in der Kinder- und Jugendhilfe, findet ihre Grenze aber dort, wo 

im Interesse des Kindeswohls eine Verantwortungsübernahme für Belange der Klient*in-

nen erforderlich erscheint. Diese kann in der Mitwirkung des Sozialen Fachdienstesbei der 

Umsetzung besprochener Beratungsinhalte bzw. bei der Ressourcenerschließung oder in 

einem nachgehenden Modus des Kontakthaltens bzw. aktiver Kontaktaufnahme bestehen. 

Es handelt sich dabei – die Grenze hier wird auf Grund des Machtgefälles zwischen den 

Beteiligten allerdings immer etwas fließend sein – weniger um einen Eingriff in fremde 

Belange als um ein Wahrnehmen delegierter Verantwortung, das heißt, diese wird von der 

Fachkraft im Einverständnis mit den Beratungssuchenden und nur im vereinbarten Ausmaß 

übernommen. Endet dieses Einverständnis und ist ein Rückzug aus der Verantwortung für 

die Kinder- und Jugendhilfe in Hinblick auf das Kindeswohl (noch) nicht möglich, ist damit 

die Grenze der beratenden Rolle erreicht. Es kommt zum oben beschriebenen Rollenwech-

sel. 

 

Trotz der Ausstattung der Kinder- und Jugendhilfe mit Kontroll- und Eingriffsbefugnissen 

und deren Implikationen für das Setting hat diese spezifische Beratung Angebotscharakter 

in dem Sinne, dass sie nicht verordnet, sondern nachgefragt wird. Denn es ist selten die 

Unkenntnis über die Befugnisse der Kinder- und Jugendhilfe, die unsere Klient*innen in die 

Büros unserer Mitarbeiter*innen im SFD und zur Wahl gerade dieser spezifischen Bera-

tungsmöglichkeit führt, sondern es ist sehr häufig die Erfahrung, dass für ihre momentane 

Notlage das Angebot einer Stelle mit „klassischem“ Beratungsangebot nicht ausreicht. 

 

Nach gemeinsamer Klärung mit den Beratungssuchenden, ob ein Bedarf an Beratung durch 

die Kinder- und Jugendhilfe vorliegt, folgt eine Fortsetzung des Beratungsprozesses oder 

die Vermittlung an eine geeignete Einrichtung. 
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3.1.1 ZIELE EINER BERATUNG 

o Die Klient*innen kommen zu einer klaren Problemdefinition. 

o Die Klient*innen wissen über Handlungsalternativen Bescheid. 

o Die Klient*innen erhalten die zur Entscheidung bzw. zum Handeln nötigen Informa-

tionen. 

Die Klient*innen nehmen, soweit es im Interesse der betroffenen Kinder und Jugendlichen 

erforderlich ist, Unterstützung zur Umsetzung der Beratungsergebnisse in Anspruch. 

 

3.1.2 ZWEI FORMEN DER BERATUNG 

a) Information und Bedarfsklärung 

Bei reiner „Information und Bedarfsklärung“ ist eine Dokumentation nicht zwingend erfor-

derlich 

b) einzelfallbezogene Beratung 

Eine Dokumentation bei der „einzelfallbezogenen Beratung“ ist erforderlich - die Doku-

mentation unterliegt keinen Formvorschriften. 

 

Grundsätzlich gilt: 

o Die Haltung des Sozialen Fachdienstes den zu beratenden Personen gegenüber ist 

wertschätzend und unparteiisch. 

o Der Soziale Fachdienst richtet Inhalt und Verlauf des Beratungs- oder Informations-

gespräches nach den intellektuellen und sprachlichen Fähigkeiten der Klient*innen 

aus und geht mit emotionalen Reaktionen professionell um. 

o Autonomie und Kompetenz der zu beratenden Person werden respektiert - soweit 

dem nicht das Schutzbedürfnis betroffener Kinder/Jugendlicher entgegensteht. 

o Hinsichtlich der Beratungsinhalte unterliegt der Soziale Fachdienst der Verschwie-

genheitspflicht gemäß § 13 TKJHG. 

o Beratungsgespräche können auf Wunsch auch anonym erfolgen. 

o Die Verantwortung für die Umsetzung der gefundenen Lösungen wird bei der*dem 

Klient*in belassen, bei der einzelfallbezogenen Beratung arbeitet der Soziale Fach-

dienst im vereinbarten Ausmaß an der Umsetzung mit. 

o In die Beratung werden zum Wohl des Kindes möglichst beide Elternteile bzw. die 

erziehenden Personen einbezogen. 

 

Ergebnis einer Beratung soll sein, dass die Klient*innen Klarheit über die besprochene Fra-

gestellung haben und sie über Handlungsmöglichkeiten und bestehende Hilfsangebote Be-

scheid wissen. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2013/150/P13/LTI40045535?ResultFunctionToken=2fa7e55f-3afc-47e1-b49b-073861a188df&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=&SearchInAvn=&SearchInAvsv=&SearchInBegut=&SearchInBgblAlt=&SearchInBgblAuth=&SearchInBgblPdf=&SearchInBks=&SearchInBundesnormen=&SearchInBvb=&SearchInBvwg=&SearchInDok=&SearchInDsk=&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&SearchInGemeinderecht=&SearchInGemeinderechtAuth=&SearchInJustiz=&SearchInKmGer=&SearchInLandesnormen=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=&SearchInLgblNO=&SearchInLgblAuth=&SearchInMrp=&SearchInNormenliste=&SearchInPruefGewO=&SearchInPvak=&SearchInRegV=&SearchInSpg=&SearchInUbas=&SearchInUmse=&SearchInUpts=&SearchInUvs=&SearchInVbl=&SearchInVerg=&SearchInVfgh=&SearchInVwgh=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ResultPageSize=100&Suchworte=TKJHG+%c2%a7+13
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Bei der einzelfallbezogenen Beratung ist zusätzlich zu berücksichtigen 

o Eine Problemanalyse und -definition sowie Lösungsmöglichkeiten werden unter Be-

rücksichtigung der persönlichen Ressourcen von der*dem Klient*in mit Unterstüt-

zung des Sozialen Fachdienstes erarbeitet. 

o Soweit möglich und zweckmäßig werden alle unmittelbar Beteiligten in die Beratung 

einbezogen. 

o Fachkraft und Klient*in erarbeiten gemeinsam eine Zielformulierung und Zeitpla-

nung. 

o Ergibt sich die Notwendigkeit, dass der Soziale Fachdienst bei der Umsetzung von 

Lösungsmöglichkeiten mitwirkt, klärt er mit der*dem Klient*in - unter besonderer 

Bedachtnahme auf deren/dessen Kompetenzen - Ausmaß und Art der notwendigen 

Unterstützung. Wenn aus fachlicher Sicht erforderlich, übernimmt die Fachkraft die 

Verantwortung für das Kontakthalten mit der*dem Klient*in.  

o Der Soziale Fachdiensterledigt die übernommenen Aufgaben und bespricht das Er-

gebnis mit der*dem Klient*in.  

o Wird die Kinder- und Jugendhilfe über Vorfälle informiert, die Beratungsbedarf an-

nehmen lassen (z.B. Polizeiberichte), bietet der Soziale Fachdienst Beratung an.  

 

Die*der Klient*in ist abschließend in der Lage, eigenverantwortlich an Veränderungen zu 

arbeiten und Lösungen herbeizuführen bzw. wurde bei den Erziehungsberechtigten / den 

beratenen Bezugspersonen eine Sensibilisierung für die Bedürfnisse und Interessen der 

Minderjährigen erreicht.  

 

3.2 VORGEHENSWEISE BEI GERICHTLICHEN MITTEILUNGEN ÜBER DAS 

EINBRINGEN EINER RÄUMUNGSKLAGE 

zwangsweise Räumung 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Haushaltsabfrage ZMR 
Abfrage im EDV-System 

speichern 

  Zuständigkeit der KJH nur wenn Minderjährige im 

gemeinsamen Haushalt 
 

Überprüfung, ob Minderjährige/Familie im EDV-System be-

reits erfasst sind 
 

Information an Erziehungsberechtigte 
Info zwangsweise Räu-

mung (s1040) 

  weitere Vorgehensweise wie bei „einzelfallbezoge-

ner Beratung“ beschrieben 
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3.3 VORGEHENSWEISE BEI MITTEILUNGEN ZUR ZWANGSWEISEN RÄU-

MUNG (URTEIL MIT DATUM DER ZWANGSRÄUMUNG) 

zwangsweise Räumung 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Haushaltsabfrage ZMR 
Abfrage im EDV-System 

speichern 

  Zuständigkeit der KJH nur wenn Minderjährige im 

gemeinsamen Haushalt 
 

Überprüfung, ob Minderjährige/Familie im EDV-System be-

reits erfasst sind 
 

Einleitung einer Gefährdungsabklärung 

Bericht zur Gefährdungs-

abklärung nach erfolgtem 

Räumungsurteil (s5055) 

 

3.4 VORGEHENSWEISE BEI DER ÜBERMITTLUNG VON POLIZEIBERICHTEN 

Polizeiberichte 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Überprüfung, ob Minderjährige/Familie im EDV-System be-

reits erfasst sind 
 

Bewertung, dass Polizeibericht keiner Meldung iSd § 37 B-

KJHG entspricht und kein Handlungsbedarf besteht 
Kommentieren im SOKI; 

Verfahren abschließen 

  Wenn unklar: 4-Augen-Prinzip 

Bewertung, dass Polizeibericht keiner Meldung iSd § 37 B-

KJHG entspricht jedoch Beratungsbedarf besteht 

Kommentieren im SOKI 

  Wenn unklar: 4-Augen-Prinzip 

Information an Erziehungsberechtigte 
Angebot Beratung wegen 

Polizeibericht (s1030) 

Einladung von Minderjährigen/Erziehungsberechtigten ab-

hängig von Häufigkeit und Schwere der Straftat 

Einladung wegen Polizei-

bericht (s1010) 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008375&Artikel=&Paragraf=37&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008375&Artikel=&Paragraf=37&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008375&Artikel=&Paragraf=37&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008375&Artikel=&Paragraf=37&Anlage=&Uebergangsrecht=
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  weitere Vorgehensweise wie bei „einzelfallbezoge-

ner Beratung“ beschrieben 
 

  

unter 16 Jahren: 

o Eltern und Minderjährige/r 

über 16 Jahren: 

o Minderjährige/n einladen und schriftliche 

Info über Einladung an Eltern 

 

Bewertung der Relevanz, dass Polizeibericht einer Meldung 

iSd § 37 B-KJHG entspricht 

Bewertung Relev./Einsch. 

bei schriftlichen Meldungen 

(s5015) 

  Einleitung einer Gefährdungsabklärung 
Bericht zur Gefährdungs-

abklärung (s5060) 

  

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008375&Artikel=&Paragraf=37&Anlage=&Uebergangsrecht=
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3.5 ERZIEHUNGSHILFEN 

 

Sind Erziehungsberechtigte nicht oder nicht ausreichend in der Lage, Pflege und Erziehung 

ihres Kindes zu gewährleisten und sind die Angebote der zur Verfügung stehenden Sozialen 

Dienste nicht zielführend, wird eine passende Erziehungshilfe angeboten bzw. eingesetzt. 

Diese kann mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten oder gegen deren Willen aufgrund 

einer gerichtlichen Entscheidung gewährt werden. 

Das Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetz kennt zwei Arten der Hilfe – die Unterstützung 

der Erziehung und die Volle Erziehung. Die Wahl zwischen diesen beiden Möglichkeiten 

erfolgt nach den Grundsätzen des gelindesten Mittels, des Erhalts familiärer Beziehungen 

für das Kind und der Kooperation mit den Eltern. Minderjährige werden an allen Entschei-

dungen, die sie betreffen, altersadäquat beteiligt.  

Jeder Gewährung einer Erziehungshilfe geht eine verantwortungsvolle Beurteilung der Si-

tuation/des Problems sowie eine Erhebung der persönlichen, materiellen, sozialen und in-

stitutionellen Ressourcen voraus – falls erforderlich unter Einbeziehung externer Fach-

kräfte. 

Grundlage für die Ausgestaltung jeder Erziehungshilfe ist die Durchführung eines Hilfeplan-

verfahrens. 

Der Hilfeplan beschreibt den Unterstützungsbedarf und die Art der notwendigen Leistung. 

In regelmäßigen Zeitabständen überprüft die zuständige Fachkraft, ob die gewährte Hilfe 

weiterhin geeignet, notwendig und verhältnismäßig ist. Allfällige Änderungen werden 

schriftlich vereinbart. 

Der Abschluss einer Vereinbarung, die Kooperation mit den Eltern, ist immer erste Wahl, 

dies entspricht dem Grundsatz nach § 182 ABGB und dem Grundrecht auf Privat- und 

Familienleben, Artikel 8 EMRK - dem Kind soll seine Familie erhalten bleiben, allenfalls mit 

Unterstützung durch den KJHT. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2013/150/P41/LTI40045549?Abfrage=Gesamtabfrage&ResultFunctionToken=fd1cdfa6-60ab-4d68-9cd1-3a1a272885f5&WxeFunctionToken=2a3343b0-205b-43ac-a326-18ae7d741984&SearchInAsylGH=&SearchInAvn=&SearchInAvsv=&SearchInBegut=&SearchInBgblAlt=&SearchInBgblAuth=&SearchInBgblPdf=&SearchInBks=&SearchInBundesnormen=&SearchInBvb=&SearchInBvwg=&SearchInDok=&SearchInDsk=&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&SearchInGemeinderecht=&SearchInGemeinderechtAuth=&SearchInJustiz=&SearchInKmGer=&SearchInLandesnormen=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=&SearchInLgblNO=&SearchInLgblAuth=&SearchInMrp=&SearchInNormenliste=&SearchInPruefGewO=&SearchInPvak=&SearchInRegV=&SearchInSpg=&SearchInUbas=&SearchInUmse=&SearchInUpts=&SearchInUvs=&SearchInVbl=&SearchInVerg=&SearchInVfgh=&SearchInVwgh=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ResultPageSize=100&Suchworte=TKJHG+%c2%a7+41
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2013/150/P41/LTI40045549?Abfrage=Gesamtabfrage&ResultFunctionToken=fd1cdfa6-60ab-4d68-9cd1-3a1a272885f5&WxeFunctionToken=2a3343b0-205b-43ac-a326-18ae7d741984&SearchInAsylGH=&SearchInAvn=&SearchInAvsv=&SearchInBegut=&SearchInBgblAlt=&SearchInBgblAuth=&SearchInBgblPdf=&SearchInBks=&SearchInBundesnormen=&SearchInBvb=&SearchInBvwg=&SearchInDok=&SearchInDsk=&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&SearchInGemeinderecht=&SearchInGemeinderechtAuth=&SearchInJustiz=&SearchInKmGer=&SearchInLandesnormen=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=&SearchInLgblNO=&SearchInLgblAuth=&SearchInMrp=&SearchInNormenliste=&SearchInPruefGewO=&SearchInPvak=&SearchInRegV=&SearchInSpg=&SearchInUbas=&SearchInUmse=&SearchInUpts=&SearchInUvs=&SearchInVbl=&SearchInVerg=&SearchInVfgh=&SearchInVwgh=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ResultPageSize=100&Suchworte=TKJHG+%c2%a7+41
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2013/150/P42/LTI40045550?ResultFunctionToken=bce6e46b-73fc-4196-859d-6aefe6eb8ff7&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=&SearchInAvn=&SearchInAvsv=&SearchInBegut=&SearchInBgblAlt=&SearchInBgblAuth=&SearchInBgblPdf=&SearchInBks=&SearchInBundesnormen=&SearchInBvb=&SearchInBvwg=&SearchInDok=&SearchInDsk=&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&SearchInGemeinderecht=&SearchInGemeinderechtAuth=&SearchInJustiz=&SearchInKmGer=&SearchInLandesnormen=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=&SearchInLgblNO=&SearchInLgblAuth=&SearchInMrp=&SearchInNormenliste=&SearchInPruefGewO=&SearchInPvak=&SearchInRegV=&SearchInSpg=&SearchInUbas=&SearchInUmse=&SearchInUpts=&SearchInUvs=&SearchInVbl=&SearchInVerg=&SearchInVfgh=&SearchInVwgh=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ResultPageSize=100&Suchworte=TKJHG+%c2%a7+42
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2013/150/P38/LTI40035502?Abfrage=Landesnormen&Kundmachungsorgan=&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&Index=&Titel=TKJHG&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=38&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=28.11.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=52475dd0-ffbd-490b-897d-9dc280dad509
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2013/150/P38/LTI40035502?Abfrage=Landesnormen&Kundmachungsorgan=&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&Index=&Titel=TKJHG&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=38&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=28.11.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=52475dd0-ffbd-490b-897d-9dc280dad509
https://www.ris.bka.gv.at/eli/jgs/1811/946/P182/NOR40146794?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=ABGB&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=182&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=28.11.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ef8db058-6ecc-4a0b-88b3-2845b244efee
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1958/210/A8/NOR12016939?ResultFunctionToken=9cc15e20-cf04-40cc-9ce4-ea22e08b5da4&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=EMRK&Gesetzesnummer=&VonArtikel=8&BisArtikel=&VonParagraf=&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=28.11.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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3.5.1 UNTERSTÜTZUNG DER ERZIEHUNG 

 

In der Unterstützung der Erziehung sind unterschiedliche methodische Zugänge möglich 

bzw. erforderlich. Das jeweilige Setting wird vom Sozialen Fachdienst nach fachlichen Stan-

dards in Zusammenarbeit mit der Familie / den Beteiligten festgelegt. 

 

Kurzbeschreibung 

Förderung der Eltern und Erziehenden in ihrer Erziehungskompetenz und der Entwicklung 

der Minderjährigen in ihrer Lebenswelt durch, von der Kinder- und Jugendhilfe beauftragte, 

externe Fachkräfte oder eigene Mitarbeiter*innen. 

Die Unterstützung der Erziehung im Rahmen einer Erziehungshilfe bedeutet gegenüber der 

vollen Erziehung den gelinderen Eingriff in das Privat- und Familienleben. 

 

Grundsätzlich gilt 

Neben dem TKJHG, der Verordnung über die Voraussetzungen für den Betrieb privater 

Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen und der Richtlinie zur Leistungsabgeltung der Fami-

lienbetreuung in Tirol, müssen auch die internen Vorgaben der Abteilung Inklusion und 

Kinder- und Jugendhilfe (Nr. 28, Nr. 32, Nr. 35 und Nr. 36) bei der Installierung einer 

Unterstützung der Erziehung berücksichtigt werden.,   

 

• Einer Unterstützung der Erziehung geht eine festgestellte oder drohende Kindes-

wohlgefährdung voraus 

• Betreuungsphasen können maximal 6 Monate dauern. Kürzere Intervalle werden 

empfohlen. 

• Ziele müssen positiv formuliert, konkret, klar in der Sprache formuliert, terminiert, 

messbar und erreichbar sein (vgl. dazu auch Pkt 2.8.2. dieses Handbuchs) 

• Zu den internen Vorgaben 

 

o Nr. 28: Etwaige sonstige Leistungen Dritter (z.B. zuständige Gemeinde) 

sind zu berücksichtigen und geltend zu machen. Des Weiteren sind jene 

Beträge – insbesondere Kosten für Mittagessen und Jause - abzuziehen, 

die die Eltern selber zu leisten in der Lage sind 

 

o Nr. 35: Die Unterstützung der Erziehung setzt, wie beschriebenen, bei den 

Erziehungskompetenzen der Eltern an. Aus diesem Grund gibt es auch 

diese Abteilungsvorgabe, die beschreibt, in welchem Rahmen eine Betreu-

ung Jugendlicher außerhalb der Elternhauses, im Rahmen der Unterstüt-

zung der Erziehung, zulässig ist. 

 

o Nr. 36: Doppelbetreuungen sind lt. dieser Vorgabe nur in fachlich begrün-

deten Fällen möglich und müssen jedenfalls von der Leitung geprüft/ge-

nehmigt werden. 

  

https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/display/JUWIS/Interne+Vorgaben+der+Abteilung+Inklusion+und+Kinder-+und+Jugendhilfe
https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/display/JUWIS/Interne+Vorgaben+der+Abteilung+Inklusion+und+Kinder-+und+Jugendhilfe
https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/display/JUWIS/Interne+Vorgaben+der+Abteilung+Inklusion+und+Kinder-+und+Jugendhilfe
https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/display/JUWIS/Interne+Vorgaben+der+Abteilung+Inklusion+und+Kinder-+und+Jugendhilfe?preview=/64947155/445817334/Erlass%2028.pdf
https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/display/JUWIS/Interne+Vorgaben+der+Abteilung+Inklusion+und+Kinder-+und+Jugendhilfe?preview=/64947155/313203236/Erlass%2035.pdf
https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/download/attachments/64947155/Erlass%2036%20%5B2%5D.doc?version=1&modificationDate=1569327174000&api=v2
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Verschiedene Formen 4 

 aufsuchende ambulante Betreuung  

▪ Hilfen zur Alltagsbewältigung 

▪ Sozialpädagogische Betreuung und Familienintensivbetreuung 

 stationäre sowie teilstationäre Betreuung von Minderjährigen und deren volljähri-

gen Eltern bzw. anderen mit der Obsorge betrauten Personen (Betreuung in einer 

Mutter-Kind-Einrichtung / Eltern-Kind-Einrichtung) 

 Nachbetreuung im Anschluss an eine Volle Erziehung 

 Rückführung im Rahmen der Vollen Erziehung 

 Gruppenarbeit 

 

 Sonderformen 

o Besuchsbegleitung 3 

▪ Hilfen zur Alltagsbewältigung 

▪ Sozialpädagogische Betreuung und Familienintensivbetreuung 

o FGC (family group conference - Familienrat) 

o Psychotherapie 

o ambulante Betreuung durch referatsinterne Fachkraft 

 

 Vollen Erziehung 

o Übergangsgestaltung zu Beginn der vollen Erziehung: Begleitung der Eltern 

bzw. des Herkunftssystems für eine gelingende Betreuung von Kindern und 

Jugendlichen 

o Rückführung in das Herkunftssystem: Arbeit mit den Eltern bzw. dem Her-

kunftssystem um die Rückführung von Kindern und Jugendlichen zu ermög-

lichen bzw. die Voraussetzungen dafür zu fördern 

 

 Tagesbetreuungen 

o Tagesbetreuung im Rahmen der Unterstützung der Erziehung 

o Tagesbetreuung im Rahmen einer Vollen Erziehung 

o Tagesbetreuung im Rahmen eines Pflegeverhältnisses 

 
 

4 siehe Richtlinie des Landes Tirol zur Leistungsabgeltung der Familienbetreuung in Tirol  

https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesellschaft-soziales/kinder-und-jugendliche/kinder-und-jugendhilfe/formulare/KJH/Richtlinie_des_Landes_Tirol_zur_Lei.pdf
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Vorgehen und fachliche Standards 

Start und Orientierungsphase 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Klärung des Unterstützungsbedarfs unter Einbeziehung al-

ler Beteiligten (Minderjährige, Eltern bzw. Erziehende) so-

wie bei Bedarf Einholung externer Fachmeinungen 

evtl. Aktenvermerk (a1010 

oder a1020) 

  zumindest ein Hausbesuch während der Abklä-

rung  

  altersentsprechende Einbeziehung von Kindern 

und Jugendlichen  

Fallbesprechung mit Leitung und Einholen der Genehmi-

gung zur Einleitung einer Unterstützung der Erziehung (4-

Augen-Prinzip) sowie Auswahl des geeigneten Auftragneh-

mers 

Aktenvermerk (a1010 oder 

a1020) 

Anfrage um Betreuungsübernahme bei Einzelpersonen 

oder Träger und Darstellung der Fallsituation 

 

Gemeinsames Gespräch mit Familie, Erziehenden und Be-

treuungsperson/en über Inhalte und Ziele der Betreuung 

und Einholung der schriftlichen Zustimmung der Erzie-

hungsberechtigten (erhalten eine Ausfertigung) 

Festlegung der Dauer der Orientierungsphase (ca. drei 

Monate) 

Hilfeplanung und Verein-

barung (s3020) 

  bei Bedarf: Festlegung von verpflichtenden Min-

destkontakten 

 

Verschriftlichung des Hilfeplans und Versendung an alle 

Beteiligten  

Hilfeplan (s3010) 

evtl. Begleitschreiben 

(s3160) 

  keine Versendung des Hilfeplans an einzelne Be-

teiligte, wenn dies dem Kindeswohl entgegensteht 

schriftliche Begründung im 

Akt 

Erstellung und Versendung des Leistungsauftrages an Auf-

tragnehmer 

 

Leistungsauftrag (s3070) 

evtl. Begleitschreiben 

(s3160) 

Durchführung der Orientierungsphase  
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Abschluss der Orientierungsphase und weiterer Verlauf 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Am Ende der Orientierungsphase: Hilfeplangespräch zur 

Überprüfung des schriftlich vorliegenden Betreuungskon-

zeptes hinsichtlich Betreuungsverlauf, Zielen und Arbeits-

hypothesen 

Entscheidung über Verlängerung 

Festlegung von Ausmaß und Dauer (maximal sechs Mo-

nate) der ersten Betreuungsphase 

 

Verschriftlichung des Ergebnisses des Hilfeplangesprächs, 

Leitung zur Kenntnis, und Versendung des Protokolls an 

alle Beteiligten 

Protokoll zum Hilfeplange-

spräch (s3040) 

evtl. Begleitschreiben 

(s3160) 

  Versendung an die Erziehenden nur bei wesentli-

chen inhaltlichen Änderungen  

 

  keine Versendung des Protokolls an einzelne Be-

teiligte, wenn dies dem Kindeswohl entgegensteht 

schriftliche Begründung im 

Akt 

Durchführung der ersten Betreuungsphase 

Am Ende der Betreuungsphase: Hilfeplangespräch zur 

Überprüfung des Problembearbeitungs- und Zielerrei-

chungsprozess auf Grundlage des schriftlich vorliegenden 

Verlaufsberichts 

Entscheidung über Verlängerung 

Festlegung von Ausmaß und Dauer (maximal sechs Mo-

nate) der nächsten Betreuungsphase 

 

  bei Bedarf: Festlegung von verpflichtenden Min-

destkontakten 

 

Verschriftlichung des Ergebnisses des Hilfeplangesprächs, 

Leitung zur Kenntnis und Versendung des Protokolls an alle 

Beteiligten 

Protokoll zum Hilfeplange-

spräch (s3040) 

evtl. Begleitschreiben 

(s3160) 

  Versendung an die Erziehenden nur bei wesentli-

chen inhaltlichen Änderungen  

 

  keine Versendung des Protokolls an einzelne Be-

teiligte, wenn dies dem Kindeswohl entgegensteht 

schriftliche Begründung im 

Akt 
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Durchführung der erforderlichen weiteren Betreuungspha-

sen analog zur ersten 

 

 

Abschluss der Betreuung 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Entscheidung zur Beendigung der Betreuung im Rahmen 

eines Hilfeplangesprächs, wenn diese nicht mehr geeignet, 

notwendig und/oder verhältnismäßig ist 

Einleitung der Abschlussphase; Festlegung von Ausmaß 

und Dauer (maximal sechs Monate) 

 

Verschriftlichung des Ergebnisses des Hilfeplangesprächs 

und Versendung des Protokolls an alle Beteiligten 

Protokoll zum Hilfeplange-

spräch (s3040) 

evtl. Begleitschreiben 

(s3160) 

  keine Versendung des Protokolls an einzelne Be-

teiligte, wenn dies dem Kindeswohl entgegensteht 

schriftliche Begründung im 

Akt 

Durchführung der Abschlussphase 

Am Ende der Abschlussphase: Hilfeplangespräch mit Fami-

lie und Betreuungsperson/en zur Überprüfung des Prob-

lembearbeitungs- und Zielerreichungsprozess 

 

Verschriftlichung des Ergebnisses des Hilfeplangesprächs 

und Versendung des Protokolls an alle Beteiligten 

Protokoll zum Hilfeplange-

spräch (s3040) 

evtl. 

Begleitschreiben (s3160)   bei Nichterreichung angestrebter Ziele: Überprü-

fung der Notwendigkeit weiterführender Schritte 

  

keine Versendung des Protokolls an einzelne Be-

teiligte, wenn dies dem Kindeswohl entgegen-

steht; 

in diesem Fall: schriftliche Information über die 

Beendigung an Erziehungsberechtigte 

schriftliche Begründung im 

Akt; 

Brief an Person (a1040) 

  
Wenn inhaltlich erforderlich: Möglichkeit zur Un-

terfertigung der Beendigung durch die Erzie-

hungsberechtigten 

Beendigung der Erzie-

hungshilfe (s3170) 

  Wenn nicht übermittelt: Anforderung eines Ab-

schlussberichtes 
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Hinweise 

UdE Auftragserweiterung (ein Kinde wird vom Betreuung 

zusätzlich umfasst): 

Der Hilfeplan und die dazu gehörigen Protokolle der Hilfe-

plangespräche sowie die näheren Vereinbarungsbedin-

gungen bilden einen integrierenden Bestandteil des Leis-

tungsauftrages. 

Daher ist das Hilfeplanprotokoll Teil des Hilfeplanverfah-

rens und somit gleichwertig zu sehen - ein eigener Hilfe-

plan ist nicht mehr notwendig. 

Es reicht die schriftliche Vereinbarung mit den Erzie-

hungsberechtigten und die Zielerfassung im Hilfeplanpro-

tokoll 

 

keine Kosten für Erziehungsberechtigte bei Unterstützung 

der Erziehung – freiwilliger Kostenbeitrag jedoch möglich 

 

bei dringendem Unterstützungsbedarf und Verweigerung 

der schriftlichen Zustimmung durch die Erziehungsbe-

rechtigten: Antragstellung beim Pflegschaftsgericht 

Antrag an Gericht gemäß § 

181 (s5110) 

bei Involvierung mehrerer Institutionen: Koordination 

durch die zuständige Fachkraft (Festlegung der verschie-

denen Funktionen, Aufgaben, Ziele und Verantwortlichkei-

ten der Beteiligten nach Möglichkeit im Rahmen einer 

Helfer*innenkonferenz) 

Aktenvermerk (a1010) 

Neue Vereinbarung mit Erziehungsberechtigten und neuer 

Hilfeplan erforderlich, wenn bei bestehender UdE ein zu-

sätzliches Kind von der Betreuung umfasst sein soll 

Hilfeplanung und Vereinba-

rung (s3020) und Hilfeplan 

(s3010) 

Genehmigung von Mehrstunden (zum Beispiel für krisen-

hafte Situationen) nur nach schriftlicher Beantragung 

durch den Auftragnehmer 

schriftliche Begründung 

durch Sozialen Fachdienst 

und Bewilligung durch Lei-

tung 

evtl. Aktenvermerk 

(a1010) 

Bei Zuständigkeitswechsel (Bspw. Umzug der Familie): 

Übergabe an neu zuständige Kinder- und Jugendhilfe 

schriftliche Mitteilung 

Bei Abbruch der Betreuung durch die Erziehenden oder 

Zurücklegung durch Auftragnehmer entgegen der dringli-

chen Empfehlung des Sozialen Fachdienstes: Gefähr-

dungsabklärung 

Bericht zur Gefährdungs-

abklärung (s5060) 

oder 

Protokoll zum Hilfeplange-

spräch (s3040) 
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3.5.1.1 BESONDERHEITEN BEI ANDEREN FORMEN DER UNTER-

STÜTZUNG DER ERZIEHUNG 
 

Hier werden nur die Unterschiede zur aufsuchenden ambulanten Betreu-

ung beschrieben. 

 

a) Stationäre sowie teilstationäre Betreuung von Minderjährigen und 

deren volljährigen Eltern bzw. von mit der Obsorge betrauten Per-

sonen 

Diese Form der ambulanten Unterstützung von Kindern/Jugendlichen und Erziehungsbe-

rechtigten erfolgt im Rahmen einer Betreuung in einer Einrichtung. Pflege und Erziehung 

werden nicht an die Einrichtung übertragen, sondern verbleiben bei den Erziehungsberech-

tigten. 

  Abschlussphase nicht vorgesehen 
 

 

b) Tagesbetreuung 

Tagesbetreuungen (Betreuungen bei Tagesmüttern, in Tagesbetreuungseinrichtungen und 

Kindergärten) können im Rahmen der Unterstützung der Erziehung installiert werden, 

wenn ohne deren Nutzung eine positive Entwicklung des Kindes gefährdet erscheint.  

  Abklärung, ob Zuschüsse (z. B. von AMS) bean-

tragt wurden / werden können 

Hilfeplan (s3010) 

  
Information an Abteilung Gesellschaft und Arbeit 

über Einleitung einer Unterstützung der Erziehung 

Mitteilung an Fachabteilung 

(s3180) 

  
Bei Hilfeplanerstellung: Einbeziehung der Betreu-

ungseinrichtung nicht zwingend erforderlich 

Orientierungs- und Abschlussphase nicht notwen-

dig, kein Betreuungskonzept der Einrichtung 

Hilfeplanung und Vereinba-

rung (s3020) 

  Versendung des Leistungsauftrags für Tagesbetreu-

ung ohne Hilfeplan an Einrichtung  

Leistungsauftrag für Tagesbe-

treuung (s3061) 

  
Am Ende der Betreuungsphase: inhaltliche Einbe-

ziehung der Betreuungseinrichtung hinsichtlich Ver-

längerung oder Beendigung nicht zwingend erfor-

derlich 

Verlängerung / Beendigung 

der Tagesbetreuung (s3050) 

  kein Abschlussbericht erforderlich 
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  
Information an Abteilung Kinder- und Jugendhilfe 

sowie an Abteilung Gesellschaft und Arbeit über Be-

endigung einer Unterstützung der Erziehung 

Mitteilung an Fachabteilung 

(s3180) 

 

c) Gruppenarbeit 

Gruppenarbeit kann im Rahmen der Unterstützung der Erziehung installiert werden, wenn 

diese Methode für die Bearbeitung der jeweiligen Themen (zum Beispiel: konstruktiver 

Umgang mit Aggressionen, Einhaltung von Grenzen und Regeln, Erweiterung sozialer Kom-

petenzen, Stärkung des Selbstwerts) besonders geeignet erscheint. 

  eigenes Hilfeplanverfahren für jedes Kind erforder-

lich 

Hilfeplan (s3010) 

  
Abrechnung pro Betreuer*in und erbrachter Be-

treuungsstunde unabhängig von der Anzahl der 

teilnehmenden Kinder/Jugendlichen 

 

 

d) Besuchsbegleitung 

Besuchsbegleitung wird grundsätzlich aus Bundesmitteln finanziert. Die Kostentragung 

kann nur in Ausnahmefällen im Rahmen der Unterstützung der Erziehung übernommen 

werden. Die Gründe dafür sind zu dokumentieren. 

  Prüfung, ob die zur Verfügung stehenden Bundes-

mittel ausgeschöpft wurden 

Hilfeplan (s3010) 

 

e) FGC (family group conference - Familienrat) 

Der Familienrat zeichnet sich durch intensive Klient*innenbeteiligung aus. Die Familie lernt, 

ihre Ressourcen und die des Umfelds besser zu erkennen und zu nutzen. 

Die*der Auftragnehmer*in versteht sich nicht als Betreuer*in sondern als Initiator*in und 

Koordinator*in von Lösungsprozessen. 

  
Orientierungs- und Abschlussphase nicht notwen-

dig, kein individuelles Betreuungskonzept 

übliche Dauer eines Familienrates: 6 Monate 

 

 

f) Psychotherapie 

Psychotherapie ist grundsätzlich eine Leistung des Gesundheitsbereichs und kann nur in 

Ausnahmefällen im Rahmen der Unterstützung der Erziehung finanziert werden. Die 

Gründe dafür sind zu dokumentieren. 

Beauftragt werden dürfen ausschließlich in der Liste des Bundesministeriums für Gesund-

heit erfasste Psychotherapeut*nnen.  
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  
Prüfung und Ausschöpfung folgender Möglichkei-

ten: Zuschüsse und Leistungen der Krankenkassen 

(zum Beispiel „Tiroler Modell“, „Gesund aus der 

Krise“), Kostenbeteiligung der Eltern, Leistungen 

nach dem Verbrechensopfergesetz   

Hilfeplan (s3010) 

  Bei Hilfeplanerstellung: Einbeziehung der*des 

Therapeut*in nicht zwingend erforderlich 

Hilfeplanung und Vereinba-

rung (s3020) 

  

am Ende der Orientierungsphase und der weiteren 

Betreuungsphasen: schriftliche Bestätigung 

der*des Therapeut*in über stattgefundene Termine 

und Kooperation sowie Entscheidung hinsichtlich 

Fortsetzung/Beendigung der Psychotherapie 

kein Betreuungskonzept, kein schriftlicher Bericht 

 

 

g) Ambulante Betreuung durch referatsinterne Fachkraft 

Die ambulante Betreuung wird nicht an eine externe Fachkraft vergeben, sondern von ei-

ner*einem Mitarbeiter*in im Sozialen Fachdienst der Kinder- und Jugendhilfe durchgeführt. 

  kein Leistungsauftrag 
 

  Dokumentation der Leistungserbringung 
Aktenvermerk (a1010) 
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3.5.2 VOLLE ERZIEHUNG 

 

Kurzbeschreibung 

Die Volle Erziehung umfasst die Betreuung von Minderjährigen außerhalb der Familie, so-

fern der Kinder- und Jugendhilfeträger mit der Pflege und Erziehung zur Gänze einschließ-

lich der gesetzlichen Vertretung in diesem Bereich betraut ist. 

 

Rechtliche Voraussetzungen 

Volle Erziehung kann als 

 freiwillige Erziehungshilfe auf Grundlage einer privaten Vereinbarung mit den 

Obsorgeberechtigten gemäß § 43 TKJHG oder 

 Erziehungshilfe gegen den Willen der Obsorgeberechtigten auf Grundlage einer ge-

richtlichen Verfügung gemäß § 44 TKJHG oder 

 Gefahr im Verzug gemäß § 211 Abs. 1 ABGB erfolgen. 

 

Verschiedene Formen 

 Sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Minderjährige und junge Erwachsene 

 Innenwohnen für Jugendliche und junge Erwachsene 

 Außenwohnen für Jugendliche und junge Erwachsene 

 Sozialpädagogische Klein-Gruppen-Wohngemeinschaft für Minderjährige und junge 

Erwachsene  

 Sozialpädagogisch-therapeutische Wohngemeinschaft für Minderjährige und junge 

Erwachsene 

 Sozialpädagogisch-therapeutisches Innenwohnen für Jugendliche und junge Er-

wachsene 

 Betreutes Wohnen für Jugendliche und junge Erwachsene („Basis“, „Standard“, 

„Safe“) 

 Eltern-Kind-Wohnen für minderjährige Eltern 

 

 Betreuung von Kindern und Jugendlichen durch eine*n Kinderdorfmutter/-vater 

 Betreuung von Kindern und Jugendlichen bei Pflegeperson/en 

 sozialpädagogische Pflegestellen 

 Kriseneinrichtungen 

 Bereitschaftspflegefamilien 

  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2013/150/P43/LTI40035507?Abfrage=Landesnormen&Kundmachungsorgan=&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&Index=&Titel=TKJHG&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=43&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=28.11.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=36023d8e-568e-48b7-a071-5a3675e8d4f4
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000550&FassungVom=2019-11-28&Artikel=&Paragraf=44&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/jgs/1811/946/P211/NOR40233200
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Vorgehen und fachliche Standards 

Start und erste Betreuungsphase 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Abklärung des Unterstützungsbedarfs unter Einbeziehung 

aller Beteiligten (Minderjährige, Eltern bzw. Erziehende) 

und Nutzung von Fachgremien wie Teams und verschiede-

ner Methoden im Sinne des 4-Augen-Prinzips (zum Beispiel 

kollegiale Beratung oder Supervision) 

Aktenvermerke (a1010 

oder a1020) 

Bei Bedarf Einholung von Fachmeinungen wie zum Beispiel 

von ambulanten Einrichtungen, Kindergärten, Schulen, 

Krankenanstalten oder vom Psychologischen Dienst 

  
geeignete gelindere Mittel (zum Beispiel Bera-

tungsstellen, Unterstützung der Erziehung) sind 

ausgeschöpft 

familiäre Ressourcen sind geprüft 

  altersentsprechende Einbeziehung von Kindern 

und Jugendlichen   

  
Transparenz seitens des Sozialen Fachdienstes  

insbesondere in Bezug auf die Dauer der Vollen Er-

ziehung 

Fallbesprechung mit Leitung und Einholen der Genehmi-

gung zur Einleitung einer Vollen Erziehung (4-Augen-Prin-

zip) sowie Auswahl der geeigneten Hilfe (Einrichtung oder 

Pflegeperson) 

  
Kriterien für die Auswahl der Hilfe: Bedürfnisse und 

Entwicklungsperspektiven des Kindes und Möglich-

keiten zur weiteren Beziehungsgestaltung zum 

Herkunftssystem 

Anfrage um Betreuungsübernahme bei Einrichtung und 

Darstellung der Fallsituation 

Gemeinsames Gespräch mit Minderjährigen, Herkunftssys-

tem und Mitarbeiter*nnen der Einrichtung über Inhalte und 

Ziele der Betreuung und Einholung der schriftlichen Zu-

stimmung der Obsorgeberechtigten (erhalten eine Ausfer-

tigung) 

Hilfeplanung und Vereinba-

rung (s3030) 

evtl. Begleitschreiben 

(s3160) 

  Zustimmung aller Obsorgeberechtigten erforder-

lich! 



Handbuch Kinder- und Jugendhilfe Tirol 

Seite 52 von 108 

  Information der Eltern über Kostenersatzverpflich-

tung und Verweis an die Rechtsvertretung 

 

  

Hinweis an die Erziehungsberechtigten, dass sie 

verpflichtet sind, wegen des Bezugs von Förderun-

gen, Beihilfen oder anderer Geldleistungen, die an 

die Haushaltszugehörigkeit des Kindes/der Kinder 

gebunden sind, die zuständige Stelle über die au-

ßerfamiliäre Betreuung zu informieren (z.B. Bezug 

von Familienbeihilfe, Mindestsicherung, Mietzins-

beihilfe oder Pflegegeld) 

 

  
Bei Unklarheiten oder Zweifeln hinsichtlich fehlen-

der oder unzureichender gesetzlicher Vertretung 

im asyl- und fremdenrechtlichen Verfahren, Rück-

sprache mit umF-Fachteam halten 

 

  

bei dringendem Unterstützungsbedarf und Verwei-

gerung der schriftlichen Zustimmung durch die 

Obsorgeberechtigten: Antragstellung beim Pflegs-

chaftsgericht 

stationäre Betreuung des Minderjährigen erst mit 

rechtskräftigem Beschluss möglich 

Antrag an Gericht gemäß § 

181 (s5110) 

  
Information an bisherige Schule, Tagesbetreu-

ungseinrichtung und andere Betreuungspersonen 

durch die Kinder- und Jugendhilfe, durch die Ein-

richtung im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe 

oder gegebenenfalls durch Eltern 

 

  

bei akutem Handlungsbedarf und Verweigerung 

der schriftlichen Zustimmung durch die Obsorge-

berechtigten: außerfamiliäre Betreuung des Min-

derjährigen im Rahmen einer Gefahr im Verzug 

Maßnahme und Antragstellung bei Pflegschaftsge-

richt binnen 8 Tagen 

ehest möglich: schriftliche Information an Obsor-

geberechtigte und Angebot für ein Gespräch  

nähere Ausführungen zu „Gefahr im Verzug“ siehe 

Kapitel „III.3. Schutz“ 

evtl. Aktenvermerke 

(a1020) 

Antrag an Gericht gemäß § 

211 Abs. 1 (s5100) 

Gefahr im Verzug – Infor-

mation an Eltern (s5090) 

 

 

Verschriftlichung des Hilfeplans und Versendung an alle 

Beteiligten  

Hilfeplan (s3010) 

evtl. Begleitschreiben 

(s3160) 

  keine Versendung des Hilfeplans an einzelne Betei-

ligte, wenn dies dem Kindeswohl entgegensteht 

schriftliche Begründung im 

Akt 
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Erstellung und Versendung des Leistungsauftrages an Auf-

tragnehmer 

Leistungsauftrag (s3080, 

s3090 oder s3130) 

evtl. Begleitschreiben 

(s3160) 

  
bei Betreuung in einer Sozialpädagogischen Pfle-

gestelle oder einer Bereitschaftspflegefamilie: Aus-

stellung eines Pflegeelterngeldbescheides durch 

die für die Herkunftsfamilie zuständige Bezirksver-

waltungsbehörde 

Pflegeelterngeldbescheid 

(s2040, s2050, s3100, 

s3140) 

Durchführung der ersten Betreuungsphase (drei Monate)  

 

weiterer Verlauf 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

am Ende der ersten Betreuungsphase: Hilfeplangespräch 

zur Überprüfung des schriftlich vorliegenden Betreuungs-

konzeptes der Einrichtung 

Protokoll zum Hilfeplange-

spräch (s3040  

evtl. Begleitschreiben 

(s3160) 

im weiteren Verlauf: mindestens einmal jährlich Hilfeplan-

gespräch in der Einrichtung mit allen Beteiligten auf Grund-

lage des Betreuungsberichtes zur Überprüfung, ob die 

Volle Erziehung weiterhin geeignet, unbedingt notwendig 

und verhältnismäßig ist 

 

  persönliches Gespräch mit Minderjährigen 

Hilfeplangespräch für Kin-

der 

oder 

Hilfeplangespräch für Kin-

der und Jugendliche 

Verschriftlichung der Ergebnisse der Hilfeplangespräche 

und Versendung der Protokolle an die Obsorgeberechtigten 

und die stationäre Einrichtung 

Protokoll zum Hilfeplange-

spräch (s3040) 

evtl. Begleitschreiben 

(s3160) 

  keine Versendung des Protokolls an einzelne Betei-

ligte, wenn dies dem Kindeswohl entgegensteht 

schriftliche Begründung im 

Akt 

  

https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/hilfeplangespraeche-mit-kindern-und-jugendlichen/
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/hilfeplangespraeche-mit-kindern-und-jugendlichen/
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/hilfeplangespraeche-mit-kindern-und-jugendlichen/
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/hilfeplangespraeche-mit-kindern-und-jugendlichen/
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/hilfeplangespraeche-mit-kindern-und-jugendlichen/
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Abschluss der Betreuung 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

wenn Hilfe nicht mehr geeignet, notwendig und/oder ver-

hältnismäßig ist: Durchführung eines Hilfeplangesprächs 

Überprüfung des Problembearbeitungs- und Zielerrei-

chungsprozess  

Klärung der weiteren Perspektive der*des Minderjährigen 

und Setzen notwendiger Schritte 

 

  

Begleitung in die Selbständigkeit und bei Bedarf 

Vermittlung von Unterstützungsangeboten 

bei Rückführung: Vorbereitung und Begleitung 

der*des Minderjährigen und des Herkunftssys-

tems; bei Bedarf Angebot oder Vermittlung von 

Unterstützung 

bei Wechsel in andere Einrichtung: Vorbereitung 

und Begleitung der*des Minderjährigen 

 

Verschriftlichung des Ergebnisses des Hilfeplangesprächs 

und Versendung des Protokolls an alle Beteiligten 

Protokoll zum Hilfeplange-

spräch (s3040) 

evtl. Begleitschreiben 

(s3160) 

  keine Versendung des Protokolls an einzelne Be-

teiligte, wenn dies dem Kindeswohl entgegensteht 

schriftliche Begründung im 

Akt 

  schriftlicher Abschlussbericht der Einrichtung bis 

spätestens zwei Monate nach Beendigung 

 

  
Wenn inhaltlich erforderlich: Unterfertigung der 

Vereinbarung zur Beendigung der Erziehungshilfe 

durch die Erziehungsberechtigten 

Beendigung der Erzie-

hungshilfe (s3170) 
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Hinweise 

  
bei Widerruf (muss schriftlich erfolgen) der Zu-

stimmung zur außerfamiliären Betreuung durch 

Obsorgeträger entgegen der dringlichen Empfeh-

lung der Fachkraft: Gefährdungsabklärung 

Bericht zur Gefährdungs-

abklärung (s5060) 

 

  
Sozialer Fachdienst fordert konsequente Beteili-

gung des Herkunftssystems während der außerfa-

miliären Betreuung ein und erschließt im Bedarfs-

fall adäquate Unterstützungsmöglichkeiten 

 

  
Bei Zuständigkeitswechsel (z.B. Umzug der Fami-

lie): Fallübergabe und Aktabtretung an neu zu-

ständige Kinder- und Jugendhilfe (Vorgabe Nr. 24) 

schriftliche Mitteilung 

  

bei Involvierung mehrerer Institutionen: Koordina-

tion durch die zuständige Fachkraft (Festlegung 

der verschiedenen Funktionen, Aufgaben, Ziele 

und Verantwortlichkeiten der Beteiligten nach 

Möglichkeit im Rahmen einer Helfer*innenkonfe-

renz) 

Aktenvermerk (A1020) 

  

Hilfen für junge Erwachsene, wenn zum 18. Ge-

burtstag Hilfe installiert ist: 

vgl. auch TKJHG § 5 Abs. 2: „Leistungen der Erzie-

hungshilfe können auf Verlangen auch bei jungen 

Erwachsenen fortgesetzt werden, wenn dies zur Si-

cherung des Erfolges der ihnen bereits vor Errei-

chung der Volljährigkeit gewährten Hilfe erforder-

lich ist.“ 

Hilfeplangespräche finden in kürzeren Abständen 

statt. Dies muss allerdings nicht bedeuten, dass 

eine Hilfe für einen kurzen Zeitraum befristet wer-

den muss, sondern, dass z.B. bei einer Verlänge-

rung von einem Jahr, quartalsmäßige Hilfeplange-

spräche verpflichtend vorgesehen werden. Die Be-

fristung wird somit als zeitlicher Evaluierungsrah-

men verstanden, auf dessen Grundlage in der ge-

meinsamen Auseinandersetzung mit dem/der jun-

gen Erwachsenen, in Abhängigkeit der formulier-

ten Zielsetzungen und den aktuellen Gegebenhei-

ten, die weiterführenden Schritte und Notwendig-

keiten thematisiert, geplant und umgesetzt wer-

den können. 

 

 

  
administrative Abwicklung bei stationären Hilfen in 

EU Staaten direkt über das Bundesministerium für 

Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz 

durchnummerierte Unterla-

gen lt. Anhang in der jewei-

ligen Landessprache unter 

Berücksichtigung der Brüs-

sel IIb Verordnung 

https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/display/JUWIS/Interne+Vorgaben+der+Abteilung+Inklusion+und+Kinder-+und+Jugendhilfe?preview=/64947155/263491610/Erlass%20Nr%2024_April%202021.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2013/150/P5/LTI40045528?ResultFunctionToken=d3965b2a-4be7-461c-9ba4-22b9bb56c58a&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Landesnormen&Kundmachungsorgan=&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&Index=&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=18.11.2024&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=kinder+jugendhilfe
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  

Hilfeplangespräche bei Voller Erziehung außerhalb 

Tirols unterliegen festgelegten Standards 

Bei Abweichung von einem der vorgegebenen 

Standards ist daher Rücksprache mit der Leitung 

und eine schriftliche Begründung erforderlich. 
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Anhang (durchnummerierte Unterlagen in der jeweiligen Landessprache unter 

Berücksichtigung der Brüssel IIb Verordnung) 

 

1. Hilfeplan S3010 

2. allfällige Gutachten, psychologische Stellungnah-

men etc. 

 

3. Vereinbarung mit Obsorgeberechtigten Hilfeplanung und Vereinba-

rung (S3030) 

4. nachweisliche Zustimmung der Minderjährigen, so-

fern eine Anhörung aufgrund des Alters oder des 

Reifegrades (Befund) des Kindes nicht unangemes-

sen erscheint 

Niederschrift (A1030) 

5. Nachweis über Krankenversicherung des Kindes  Formular E 109 (Kranken-

kasse) 

6. Kopie eines Ausweises des Minderjährigen  

7. schriftliche Zustimmung der Einrichtung zur Auf-

nahme 

 

8. Begründung für die Auswahl der Einrichtung und die 

Dringlichkeit der Hilfe 

 

9. aktueller Tagsatz der Einrichtung  

10. Beginn und beabsichtigte Dauer der stationären 

Hilfe 

 

11. Kostenzusicherung der Kinder- und Jugendhilfe an 

die Einrichtung 
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3.5.2.1 BESONDERHEITEN BEI ANDEREN FORMEN DER VOLLEN 

ERZIEHUNG 
 

a) Betreuung von Kindern und Jugendlichen bei Pflegepersonen/Pfle-

gefamilien – siehe Kapitel 5.1. 

 

b) Betreuung von Kindern und Jugendlichen bei Sozialpädagogischen 

Pflegestellen (Pflegefamilien) 

 

 

c) Betreuung von Kindern bei Bereitschaftspflegefamilien 

 

Vorauswahl der Bereitschafts-PP, Erstkontakt, Schulung 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

  Vorauswahl durch Landeskinderheim Axams 
 

  
Landeskinderheim Axams übermittelt Formular 

„Eignungsbeurteilung bei Bereitschaftsfamilienbe-

werber*innen“ 

 

Hausbesuch durch zuständige KJH und Abklärung der Le-

benssituation und Motivation 

Formular von LKH Axams 

Übermittlung des ausgefüllten Formulars „Eignungsbeur-

teilung bei Bereitschaftsfamilienbewerber*innen“ an Lan-

deskinderheim Axams 

 

  
Von LKH Axams fertig ausgefülltes Formular wird 

noch einmal zur Gegenzeichnung übermittelt; 

Unterzeichnen und Retournieren 

Formular von LKH Axams 

  Verpflichtende Schulung organisiert und führt das 

Landeskinderheim Axams durch  

 

 

 

 

in Überarbeitung 
 

https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/kinder-jugendhilfe/pflegekinder/
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/kinder-jugendhilfe/pflegekinder/
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Beginn einer Bereitschaftspflege     

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Platzanfrage bei der Leitung der Bereitschaftsfamilien   

  
Fallführung beim zuständigen Sozialen Fachdienst 

der BVB   

Leitung der Bereitschaftsfamilien überprüft Verfügbarkeit 

und Eignung für die Pflege und Erziehung des betreffenden 

Kindes 

 

  
Sozialer Fachdienst entscheidet, ob (z.B. auf Grund 

der Schwierigkeiten, welche das Herkunftssystem 

bringt) eine Betreuung in der jeweiligen Bereit-

schaftsfamilie machbar ist. 

  
Alle Fragen der Anbahnung (wie, wo, wann, welche 

Beteiligten, etc.), sowie Modalitäten werden von der 

Leitung der Bereitschaftsfamilien mit der zuständigen 

Kinder- und Jugendhilfe vereinbart. 

 

  
Die Übergabe des Kindes selbst kann sowohl von der 

Kinder- und Jugendhilfe, als auch vom LKH Axams 

durchgeführt werden. 
 

  
Während des Aufenthaltes eines Kindes in der Bereit-

schaftsfamilie bleibt die Leitung der Bereitschaftsfa-

milien (nicht die Bereitschaftsfamilie selbst!) An-

sprechpartner für die Kinder- und Jugendhilfe  

 

  
mindestens einmal jährliche Pflegeaufsicht durch die 

örtlich zuständige Kinder- und Jugendhilfe   

Bei Betreuung länger als 3 Monate: 

zumindest ein persönlicher Kontakt zwischen der fallführen-

den Fachkraft, der Leitung der Bereitschaftspflege, der Be-

reitschaftsfamilie und dem Kind , z.B. im Rahmen einer Hel-

fer*innenkonferenz und/oder eines Hausbesuches, stattfin-

den. 
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Besuchskontakte 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Die Gestaltung der Besuchs- und Kontaktmöglichkeiten mit 

dem Kind wird von der Kinder- und Jugendhilfe nach Ab-

sprache mit dem LKH Axams im Einzelfall entschieden.  

 

  

Bei einem Bereitschaftspflegeverhältnis empfiehlt 

sich grundsätzlich ein kontinuierlicher, begleiteter 

Kontakt (zum Beispiel einmal in der Woche). Die 

Gestaltung der Besuchskontakte in Bezug auf 

Dauer, Ort, teilnehmende Personen etc. wird indivi-

duell festgelegt und orientiert sich primär an den 

Bedürfnissen des Kindes 

  Besuchsbegleitung organisiert die fallführende Kin-

der- und Jugendhilfe 
 

 

Beendigung  

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

  

Alle Aspekte der bevorstehenden Übersiedelung des 

Kindes (Zeitplan, Abschied, neue Anbahnung, etc.)  

werden von der Kinder- und Jugendhilfe gemeinsam 

mit der Leitung der Bereitschaftspflege koordiniert 

und orientieren sich ausschließlich an den Bedürf-

nissen des Kindes. 

Der genaue Termin der Übersiedelung findet im-

mer in Absprache mit der Leitung der Bereit-

schaftspflege statt. 

 

 

 

 

 

  

 

in Überarbeitung analog zu 5.1.2.: 

Einarbeitung Bescheid, Lebensbuch, Hilfeplan etc. 
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4 SCHUTZ 

 

Primärer gesetzlicher Auftrag an die Kinder- und Jugendhilfe und somit Leitidee ihres Han-

delns ist die Sicherung des Kindeswohls. Damit sie diesem Auftrag nachkommen kann, ist 

sie mit bestimmten Eingriffsrechten ausgestattet, unterliegt bei ihrem Handeln aber dem 

Grundsatz des gelindesten Mittels (Grundsatz nach § 182 ABGB, Grundrecht auf Privat- 

und Familienleben, Artikel 8 EMRK). 

  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/jgs/1811/946/P182/NOR40146794?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=ABGB&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=182&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=28.11.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=cd4a86b6-e24c-4dc0-8941-ec7e713eeaba
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1958/210/A8/NOR12016939?ResultFunctionToken=dd8cfd93-2c9d-49ef-80ed-207bd9b5314f&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=EMRK&Gesetzesnummer=&VonArtikel=8&BisArtikel=&VonParagraf=&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=28.11.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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4.1 GEFÄHRDUNGSABKLÄRUNG 

Kurzbeschreibung 

Liegen der Kinder- und Jugendhilfe Hinweise auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung vor, 

wird eine Abklärung eingeleitet. 

 

Ziel des Abklärungsverfahrens ist die Feststellung, ob eine Gefährdung der*des Minderjäh-

rigen vorliegt, um gegebenenfalls geeignete Hilfestellungen einleiten zu können. Eine um-

fangreiche Informationssammlung zur Familiensituation und dem psychischen und physi-

schen Zustand des Kindes ist Basis für die fundierte Beurteilung der Gefährdungssituation. 

 

Die Gefährdungsabklärung erfolgt im Spannungsfeld, einerseits nicht zum Nachteil von 

Minderjährigen verfrüht oder mit zu hoher Intensität in elterliche Befugnisse einzugreifen, 

andererseits aber eine Gefährdung des Kindeswohles rechtzeitig und effektiv abzuwehren, 

weshalb in diesem Bereich besonders hohe Standards gelten. 

 

Bei Abweichung von einem der vorgegebenen Standards ist daher Rücksprache mit der 

Leitung und eine schriftliche Begründung erforderlich. 

 

 

Mitteilung an die Kinder- und Jugendhilfe bei Verdacht der Kindeswohl-

gefährdung 

kann erfolgen durch 

 Personen, die der gesetzlichen Meldepflicht nach § 37 Bundes-Kinder- und Jugend-

hilfegesetzes 2013 unterliegen 

 Personen, die diesbezüglich einer berufsrechtlichen Verpflichtung unterliegen  

 Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe aufgrund einer Eigenwahrnehmung  

 Selbstmelder*innen 

 nicht meldepflichtige Personen 

 

Anlass der Abklärung 

 Meldung 

 Betretungs- und Annäherungsverbot 

 Eigenwahrnehmung 

 Mitteilungen zur zwangsweisen Räumung (Urteil mit Datum der Zwangsräumung) 

 

https://www.jusline.at/gesetz/b-kjhg_2013/paragraf/37
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4.1.1 ABLAUF 
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Vorgehen und fachliche Standards 

Erhalt einer Meldung von meldepflichtigen Personen  

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Meldungen von Personen, die der Meldepflicht nach § 37 B-

KJHG unterliegen, ausnahmslos schriftlich entgegen neh-

men! (Vorschlag für schriftliche Meldung 5) 

 

Überprüfung, ob Minderjährige/Familie im EDV-System be-

reits erfasst sind 

 

  Relevanz aufgrund der Mitteilungspflicht immer ge-

geben 

Bewertung Relev./Einsch. 

bei schriftlichen Meldungen 

(s5015) 

Rückmeldung über den Erhalt der Mitteilung empfohlen s5020; alterna-

tiv: Mail, Telefonat etc. 

 

Erhalt einer Meldung von nicht meldepflichtigen Personen  

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Aufnahme einer telefonisch oder persönlich erstatteten Mel-

dung  

oder 

Erhalt einer schriftlichen Meldung 
Meldung Gefährdung und 

Prüfung der Relevanz 

(s5010) 

Bewertung Relev./Einsch. 

bei schriftlichen Meldungen 

(s5015) 

Überprüfung, ob Minderjährige/Familie im EDV-System be-

reits erfasst sind 

Bewertung der Relevanz im 4-Augen-Prinzip 

  schriftliche Begründung notwendig bei Nichtbeizie-

hung einer zweiten Fachkraft 

  
Kriterien zur Bewertung der Relevanz: 

der Inhalt der Meldung ist konkret und glaubhaft, 

die vermutete Gefährdung ist erheblich in Bezug auf 

 

 

 

5 Meldung an die Kinder- und Jugendhilfe | Land Tirol 

oder 

https://www.gewaltinfo.at/dam/jcr:65a89145-4191-408b-aef0-4f7c6ee3691f/mitteilung-an-die-kinder-und-ju-

gendhilfe-bei-kindeswohlgefaerdung-2.pdf  

https://www.jusline.at/gesetz/b-kjhg_2013/paragraf/37
https://www.jusline.at/gesetz/b-kjhg_2013/paragraf/37
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/meldung-an-die-kinder-und-jugendhilfe-1/
https://www.gewaltinfo.at/dam/jcr:65a89145-4191-408b-aef0-4f7c6ee3691f/mitteilung-an-die-kinder-und-jugendhilfe-bei-kindeswohlgefaerdung-2.pdf
https://www.gewaltinfo.at/dam/jcr:65a89145-4191-408b-aef0-4f7c6ee3691f/mitteilung-an-die-kinder-und-jugendhilfe-bei-kindeswohlgefaerdung-2.pdf
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die Kriterien zur Gewährleistung des Kindeswohls in 

Relation zur Familienautonomie 

nichtrelevante Meldungen immer der Leitung zur Kenntnis 

(4-Augen-Prinzip) 

Meldung Gefährdung und 

Prüfung der Relevanz 

(s5010) 

Bewertung Relev./Einsch. 

bei schriftlichen Meldungen 

(s5015) 

  
Bei gegenteiliger Bewertung der Meldung als rele-

vant durch die Leitung: Einschätzung der Dringlich-

keit und Informationsbeschaffung 

Aktenvermerk (a1010 oder 

a1020) 

 

Einschätzung der Dringlichkeit 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

bei telefonisch oder persönlich entgegengenommenen Mel-

dungen 

Meldung Gefährdung und 

Prüfung der Relevanz 

(s5010) 

bei schriftlichen Meldungen 

Bewertung Relev./Einsch. 

bei schriftlichen Meldungen 

(s5015) 

 

evtl. Rückmeldung nach 

Erhalt Gefährdungsmel-

dung (s5020) 

  
Kriterien zur Einschätzung der Dringlichkeit sind 

insbesondere: 

Alter des Kindes, Schwere der vermuteten Gefähr-

dung, Aktualität des gemeldeten Inhalts 

 

Relevanz und Dringlichkeit der Leitung zur Kenntnis (4-Au-

gen-Prinzip) 

Meldung Gefährdung und 

Prüfung der Relevanz 

(s5010) 

Bewertung Relev./Einsch. 

bei schriftlichen Meldungen 

(s5015) 
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Informationsbeschaffung 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

mindestens ein Hausbesuch 

Bericht zur Gefährdungsab-

klärung (s5060) 

evtl. ergänzend Aktenver-

merk (a1010 oder a1020) 

  
kein Haubesuch erforderlich, wenn die aktuellen 

Lebensumstände der Kinder- und Jugendhilfe be-

kannt sind und durch einen Hausbesuch keine für 

die Gefährdungsabklärung relevanten Informatio-

nen zu erwarten sind 

  unangemeldete Hausbesuche nur, wenn zur Abklä-

rung der vermuteten Gefährdung notwendig 

mindestens ein persönlicher Kontakt mit Minderjährigen 

und Erziehungsberechtigten 

fortlaufender Bericht zur 

Gefährdungsabklärung 

(s5060) 

evtl. ergänzend Aktenver-

merk (a1010 oder a1020) 

  
Gespräch mit Minderjährigen, ohne dass die Eltern 

darüber informiert werden nur dann, wenn zur Ab-

klärung der vermuteten Gefährdung notwendig 

  

Wenn Eltern ein Gespräch mit Minderjährigen nicht 

zulassen wollen: 

Angebot, Vertrauensperson aus dem Umfeld des 

Kindes oder externe Fachkraft beizuziehen oder 

Gespräch mit dem Kind in der Schule bzw. der Be-

treuungseinrichtung zu führen 

Antrag bei Pflegschaftsgericht erst aussichtsreich 

bei dokumentierter, beharrlicher Weigerung der El-

tern 

Einholung externer Informationen und/oder Einschätzun-

gen je nach Bedarf 

fortlaufender Bericht zur 

Gefährdungsabklärung 

(s5060) 

evtl. ergänzend Aktenver-

merk (a1010 oder a1020) 

evtl. Einholung Infos von 

Krankenanstalten/Ärzt*in-

nen (s5040) 

  

Mitwirkungspflicht bei Gefährdungsabklärung: 

§ 37 Abs. 4 TKJHG: Mitteilungspflichtige nach § 37 

des Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes 2013 

bzw. aufgrund berufsrechtlicher Vorschriften sind 

im Rahmen der Gefährdungsabklärung verpflichtet, 

die erforderlichen Auskünfte über die betroffenen 

Minderjährigen zu erteilen sowie notwendige Doku-

mente vorzulegen. 

  
Nachfrage zum Beispiel bei Schulen, Betreuungs-

einrichtungen, Ärzt*innen, Frühförder*innen, wenn 

für die Abklärung relevante Informationen zu er-

warten sind 

  Beiziehung des Kinderschutzzentrums oder anderer 

Expert*innen bei konkreten Hinweisen auf sexuelle 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000550&Artikel=&Paragraf=37&Anlage=&Uebergangsrecht=
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Übergriffe (Fachkräfteberatung und/oder Weiter-

vermittlung für Orientierungsphase)  

bei Kindern unter drei Jahren ärztliche Untersuchung bei 

Verdacht auf körperliche oder sexuelle Gewalt oder gesund-

heitsbeeinträchtigende Vernachlässigung 

fortlaufender Bericht zur 

Gefährdungsabklärung 

(s5060) 

evtl. ergänzend Aktenver-

merk (a1010 oder a1020)   

bei Minderjährigen über drei Jahren ärztliche Un-

tersuchung, wenn: 

• eine untypische (Körperschema6) oder von 

den Eltern nicht erklärbare Verletzung oder 

körperliche Beeinträchtigung vorliegt 

• eine ärztliche Dokumentation zur Beweissi-

cherung (z.B. sexuelle Gewalt oder Ver-

nachlässigung) notwendig erscheint 

• eine medizinische Behandlung erforderlich 

erscheint (z.B. Unterernährung oder Suizi-

dalität) 

  
bei Verweigerung der Zustimmung zu einer not-

wendigen Untersuchung durch die Erziehungsbe-

rechtigten: Antragstellung beim Pflegschaftsgericht 

Antrag an Gericht gem. 

§181 ABGB (s5110) 

bei begründetem Verdacht in Zusammenhang mit der ver-

muteten Kindeswohlgefährdung: Einholung von Register-

bescheinigungen (Kriminalpolizeilicher Aktenindex, Zent-

rale Gewaltschutzdatei, Strafregisterauskunft) 

 

 

  

 

 

  
6 Verletzungslokalisation 
 
eher „normal“ 
 
Schienbein, Knie, Ellbogen, größter Kopfumfang 
(„leading edges“) 
 

eher untypisch 
 
Brustkorb, Rücken, Gesäß, Handrücken, Unterarm, 
Ohr, aktive / passive Abwehrverletzungen 
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Einschätzung der Gefährdung und Festlegung weiterer Schritte 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Einschätzung im 4-Augen-Prinzip (siehe Standards / 

Grundsätze 2.6.) 

fortlaufender Bericht zur 

Gefährdungsabklärung 

(s5060) 

  

bei der Einschätzung der Gefährdung einzubezie-

hende Bereiche (nähere Ausführungen dazu siehe 

Checkliste im Anhang): 

• Situation des Kindes (Entwicklungsstand, 

Auffälligkeiten…) 

• Erziehungskompetenzen der Eltern oder an-

derer Bezugspersonen 

• Ressourcen des sozialen Umfelds 

• Einschätzungen externer Fachkräfte 

• Kooperations- und Veränderungsbereit-

schaft der Eltern oder anderer Bezugsperso-

nen 

bei fehlenden Informationen: neuerliche Bearbeitung 

Abschluss des Berichts zur 

Gefährdungsabklärung 

(s5060) 

ergibt sich keine Gefährdung: keine weitere fachliche Be-

fassung in Bezug auf die Meldung 

Nach Gefährdungseinschätzung - Festlegung der erforder-

lichen weiteren Schritte: 

• Weitervermittlung an geeignete Einrichtung  

• Beratung durch die Kinder- und Jugendhilfe (siehe 

Kapitel 3.1) 
 

• Einleitung eines Hilfeplanverfahrens (siehe Kapitel 

3.5) 
 

• Kontrollvereinbarung zum Schutz des Kindes (siehe 

Kapitel 4.2) 

Kontrollvereinbarung zum 

Schutz des Kindes (s5070) 

• Antrag an Pflegschaftsgericht 
Antrag an Gericht gem. 

§181 ABGB (s5110) 

• Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung 

(Betretungsverbot) 

Antrag auf einstweilige Ver-

fügung gem. §382 EO 

(s5120) 

• Setzen einer Sofortmaßnahme bei akuter Kindes-

wohlgefährdung 

Antrag an Gericht gem. 

§211 Abs. 1 ABGB (s5100) 

http://www.werhilftwie-tirol.at/frontend/index
https://www.ris.bka.gv.at/eli/jgs/1811/946/P181/NOR40192990?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=ABGB&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=181&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=28.11.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=bb735b2d-7754-4896-84e7-0c77d294624c
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001700&Artikel=&Paragraf=382&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622&Artikel=&Paragraf=211&Anlage=&Uebergangsrecht=
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Verfügung an Institution 

(s5140) oder an Privatper-

son (s5150) 

• Sachverhaltsdarstellung an Staatsanwaltschaft 
Sachverhaltsdarstellung an 

Staatsanwaltschaft 

  

Anzeigepflicht - Anzeigerecht7 

Eine schriftliche Mitteilung an die Staatsanwalt-

schaft, im Dienstweg, ist dann notwendig, wenn ein 

wirksamer Schutz der betroffenen Kinder mit den 

der Kinder- und Jugendhilfe zur Verfügung stehen-

den Mitteln nicht herstellbar ist. 

Zum Beispiel können Fälle außerfamiliären sexuel-

len Missbrauchs Anlass einer notwendigen Anzeige-

erstattung sein, in denen die Kinder- und Jugend-

hilfe keine Übersicht über den „Wirkungskreis“ ei-

nes (möglichen) Täters und die durch ihn potenziell 

gefährdeten Kinder hat. 

Das vorrangige Ziel einer Strafanzeige durch die 

Kinder- und Jugendhilfe ist der Schutz des Kindes 

und nicht die Strafverfolgung des (vermeintlichen) 

Täters. 

Das Risiko einer sekundären Traumatisierung der 

betroffenen Kinder muss mitbedacht werden sowie 

die Tatsache, dass viele Strafverfahren wegen (se-

xuellen) Missbrauchs eingestellt werden, weil die 

Beweislage letztlich als nicht ausreichend bewertet 

wird. Die geschädigten, polizeilich und richterlich 

vernommenen sowie von Strafverteidigern befrag-

ten Kinder machen dann die Erfahrung, dass dem 

Beschuldigten nichts geschieht, während sie mög-

licherweise Vorhaltungen von Falschanschuldigun-

gen ausgesetzt sind. 

 

 

 

7 Strafprozessordnung 

§ 78. (1) Wird einer Behörde oder öffentlichen Dienststelle der Verdacht einer Straftat bekannt, die ihren gesetz-
mäßigen Wirkungsbereich betrifft, so ist sie zur Anzeige an Kriminalpolizei oder Staatsanwaltschaft verpflichtet. 

(2) Eine Pflicht zur Anzeige nach Abs. 1 besteht nicht, 

1. wenn die Anzeige eine amtliche Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren Wirksamkeit eines persönlichen 
Vertrauensverhältnisses bedarf, oder 

2. wenn und solange hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, die Strafbarkeit der Tat werde binnen 
kurzem durch schadensbereinigende Maßnahmen entfallen. 

(3) Die Behörde oder öffentliche Dienststelle hat jedenfalls alles zu unternehmen, was zum Schutz des Opfers 
oder anderer Personen vor Gefährdung notwendig ist; erforderlichenfalls ist auch in den Fällen des Abs. 2 Anzeige 
zu erstatten. 
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Auf der anderen Seite sind auch mögliche Ansprü-

che nach dem Verbrechensopfergesetz mit zu be-

denken bzw. entsprechende Informationen einzu-

holen (Weißer Ring). 

  

http://www.weisser-ring.at/
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4.1.2 GEFAHR IM VERZUG 

Gefahr im Verzug 

Gefahr im Verzug liegt vor, wenn 

• der Eintritt eines (weiteren) konkreten und ernstlichen Schadens für das körperli-

che, seelische oder geistige Wohl der Minderjährigen unmittelbar bevorsteht und 

der sofortige Schutz des Kindes erforderlich ist und/oder 

• eine hochgradig unklare oder uneinschätzbare Gefährdungssituation vorliegt 

• und die Kooperation der Erziehungsberechtigten hinsichtlich der notwendigen 

Schutzmaßnahmen nicht vorhanden ist. 

Die Entscheidungsfindung hat entsprechend dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (gelin-

destes Mittel) und dem Grundrecht auf Privat- und Familienleben zu erfolgen. 

Das angestrebte Ziel, nämlich die Schädigung der Minderjährigen abzuwehren, muss in 

einem vertretbaren Verhältnis zu den Einschränkungen stehen, die den Minderjährigen 

und den Erziehungsberechtigten auferlegt werden. 

 

Vorgehen bei Gefahr im Verzug 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

  

Einschätzung der Gefahr im Verzug: 

Es liegen auf den Einzelfall bezogene konkrete In-

formationen vor (Hypothesenbildungen oder Ver-

mutungen reichen für eine derartige Einschätzung 

nicht aus) 

 

Im zumutbar kürzest möglichen Zeitabstand und im Zusam-

menwirken von zwei Fachkräften erfolgen 

• Planung und Organisation der weiteren Schritte, 

• Abklärung vor Ort, 

• gegebenenfalls Setzung der notwendigen Maßnah-

men und 

• ehest mögliche Information an Leitung 

Bericht zur Gefährdungsab-

klärung (s5060) 

 

  

wenn zum Schutz von Beteiligten erforderlich: Er-

suchen um Assistenz zum Beispiel durch Polizei, 

KIT-Team oder Amtsärzt*tin 

Es empfiehlt sich nach Möglichkeit auch eine Vorbe-

sprechung mit allen Beteiligten (Polizei, Schule, an-

dere Betreuungspersonen…) 
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Eigenwahrnehmung der Fachkraft / der Fachkräfte von Ge-

fahr im Verzug vor Ort: 

Setzung der notwendigen Maßnahmen und ehest mögliche 

Information an Leitung 

Bericht zur Gefährdungsab-

klärung (s5060) 

notwendige Hilfen können sein:  

• Volle Erziehung (siehe Kapitel 3.5.2)  

• Durchsetzung des Aufenthaltsbestimmungsrechts 

Verfügung an Institution 

(s5140) oder Verfügung an 

Privatperson (s5150) 

• Durchsetzung medizinischer Behandlungen   

• Beantragung einer Einstweiligen Verfügung (siehe 

Besonderheiten bei Betretungs- und Annäherungs-

verbot) 

 

nach Setzung einer Gefahr-im-Verzug-Maßnahme:  

• ehest möglich: schriftliche Information an Obsorge-

berechtigte und Angebot für ein Gespräch  

Gefahr im Verzug - Info an 

Eltern (s5090) 

• Antrag an das Gericht gemäß § 211 Abs 1 ABGB bin-

nen 8 Tagen 

Antrag an Gericht gem § 

211 Abs 1 (s5100) 

• Information an bisherige Schule, Tagesbetreuungs-

einrichtung und andere Betreuungspersonen durch 

die Kinder- und Jugendhilfe oder durch die Einrich-

tung im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe 
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Hinweise 

  
Personen, die der Meldepflicht nach § 37 B-KJHG 

unterliegen, sind verpflichtet, die Meldung unver-

züglich und schriftlich zu erstatten. 

Vorschlag für schriftliche 

Meldung 8 

  
Eigenwahrnehmung einer Gefährdung durch die 

Fachkraft – Einschätzung der Relevanz und Dring-

lichkeit entfällt 

Bericht zur Gefährdungsab-

klärung (s5060) 

  Checkliste für strukturierte Aufnahme einer Mel-

dung (Anhang) 

 

 

 

8 Meldung an die Kinder- und Jugendhilfe | Land Tirol 

oder 

https://www.gewaltinfo.at/dam/jcr:65a89145-4191-408b-aef0-4f7c6ee3691f/mitteilung-an-die-kinder-und-

jugendhilfe-bei-kindeswohlgefaerdung-2.pdf  

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008375&Artikel=&Paragraf=37&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/meldung-an-die-kinder-und-jugendhilfe-1/
https://www.gewaltinfo.at/dam/jcr:65a89145-4191-408b-aef0-4f7c6ee3691f/mitteilung-an-die-kinder-und-jugendhilfe-bei-kindeswohlgefaerdung-2.pdf
https://www.gewaltinfo.at/dam/jcr:65a89145-4191-408b-aef0-4f7c6ee3691f/mitteilung-an-die-kinder-und-jugendhilfe-bei-kindeswohlgefaerdung-2.pdf
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Besonderheiten bei anderen Gefährdungsabklärungen 

Hier werden nur die Unterschiede beschrieben 
 

4.1.3. HÄUSLICHE GEWALT 9 

Häusliche Gewalt umfasst alle Formen körperlicher, sexueller, psychischer oder wirtschaft-

licher Gewalt und betrifft Personen jeden Geschlechts und Alters. 

Sie findet meist innerhalb der Familie und des Haushalts statt, kann aber auch Personen 

aus aktuellen oder ehemaligen Beziehungen betreffen, die nicht im selben Haushalt woh-

nen. 

Laut dem Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und häuslicher Gewalt 10  bezeichnet der Begriff «häusliche Gewalt» alle 

Handlungen  

 

• körperlicher, sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt,  

• die innerhalb der Familie oder des Haushalts oder zwischen früheren oder derzeiti-

gen Eheleuten oder Partnerinnen beziehungsweise Partnern vorkommen,  

unabhängig davon, ob der Täter beziehungsweise die Täterin denselben Wohnsitz wie das 

Opfer hat oder hatte. 

Gewaltformen 

• Körperliche Gewalt  

• Sexualisierte Gewalt  

• Psychische Gewalt  

• Stalking  

• Zwangsheirat und Zwangsehe  

 

BETRETUNGS- UND ANNÄHERUNGSVERBOT 

Die Polizei ist ermächtigt, Gefährder*innen aus der Wohnung, in der die gefährdete Person 

wohnt, samt einem Bereich im Umkreis von 100 m, wegzuweisen und mit einem Betre-

tungsverbot zu belegen. Mit dem Betretungsverbot verbunden ist das Annäherungsverbot 

an die gefährdete Person im Umkreis von 100 m. Die Polizei nimmt der weggewiesenen 

Person in einem solchen Fall die Schlüssel zur Wohnung ab.  

Handelt es sich bei der gefährdeten Person um unmündige Minderjährige muss die Polizei, 

• (wenn es im Einzelfall erforderlich erscheint) jene Menschen, in deren Obhut sich 

die*der Minderjährige regelmäßig befindet (in Schulen, Kinderbetreuungseinrich-

tungen) 

• sowie (wenn die*der Minderjährige in der vom Betretungsverbot erfassten Woh-

nung wohnt) unverzüglich den örtlich zuständigen Kinder- und Jugendhilfeträger 

über das Betretung- und Annäherungsverbot informieren. 

 
 

9 Siehe dazu auch Anlage „Definition häusliche Gewalt“ 

10 vgl. Istanbul-Konvention, SR 0.311.35 

https://rm.coe.int/1680462535
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Das Betretungs- und Annäherungsverbot gilt vorerst zwei Wochen. Wenn innerhalb der 

zweiwöchigen Frist bei Gericht ein Antrag auf Erlassung einer Einstweiligen Verfügung ge-

stellt wird, endet das Betretungs- und Annäherungsverbot erst nach vier Wochen. 

 

  

keine Bewertung der Relevanz und Einschätzung 

der Dringlichkeit (s5015) bei Betretungs- und An-

näherungsverboten erforderlich, da vor Ablauf des 

Betretungs- und Annäherungsverbotes (14 Tage) 

zumindest: 

• der Schutz vor Gewalt (Opfer / Zeugen-

schaft) hergestellt sein muss, 

• geklärt sein muss, ob eine EV erforderlich ist 

• und zumindest ein persönlicher Kontakt in 

Form eines Hausbesuches oder eines Ge-

sprächs in der KJH mit der/den gefährdeten 

Person(en) stattgefunden haben muss. 

fortlaufender Bericht zur 

Abklärung des Verdachts 

auf Gefährdung des Kin-

deswohls bei Betretungs- 

und Annäherungsverbot 

(s5050) 

evtl. ergänzend Aktenver-

merk (a1010 oder a1020) 

  
ein Polizeibericht hinsichtlich Betretungs- und An-

näherungsverbot bzw. eine Verständigung des Ge-

richtes (einstweilige Verfügung) gilt als Gefähr-

dungsmeldung 

 

 

Informationsbeschaffung und Einschätzung der Gefährdung 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Einholung des Beschlusses bei Verständigung des Gerichts 

über eine einstweilige Verfügung und Einleitung einer Ge-

fährdungsabklärung 

Gefährdungsabklärung 

nach Betretungs- und An-

näherungsverbot (s5050) 

Gefährdungsabklärung nach Betretungs- und Annähe-

rungsverbot 

Gefährdungsabklärung 

nach Betretungs- und An-

näherungsverbot (s5050) 

  
Betretungs- und Annäherungsverbot gegen Minder-

jährigen 

Gefährdungsabklärung 

nach Betretungs- und An-

näherungsverbot (s5050) 

evtl. ergänzend Aktenver-

merk (a1010 oder a1020) 

verpflichtender Kontakt mit Gewaltschutzzentrum 

Gefährdungsabklärung 

nach Betretungs- und An-

näherungsverbot (s5050) 

Gegebenenfalls Kontakt mit Gewaltpräventionsstelle PSP  

Gefährdungsabklärung 

nach Betretungs- und An-

näherungsverbot (s5050) 

http://www.gewaltschutzzentrum-tirol.at/
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evtl. ergänzend Aktenver-

merk (a1010 oder a1020) 

bei Rückkehr der gefährdenden Person, nach Ablauf des 

Betretungsverbotes, in den gemeinsamen Haushalt: ge-

meinsames Gespräch (Gefährder*in und alle im Haushalt 

mündigen Personen)  

Gefährdungsabklärung 

nach Betretungs- und An-

näherungsverbot (s5050) 

evtl. ergänzend Aktenver-

merk (a1010 oder a1020) 

 

Festlegung der weiteren Schritte 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Beratung durch die Kinder- und Jugendhilfe  
Aktenvermerk (a1010 oder 

a1020) 

Weitervermittlung an geeignete Einrichtung 

Gefährdungsabklärung 

nach Betretungs- und An-

näherungsverbot (s5050)  

bzw. 

fortlaufender Bericht zur 

Gefährdungsabklärung 

(s5060) 

Einleitung eines Hilfeplanverfahrens – siehe Kapitel 3.4. 

Erziehungshilfen 
 

Kontrollvereinbarung zum Schutz des Kindes – siehe Kapi-

tel 4.2. 
 

Antrag an Pflegschaftsgericht 
Antrag an Gericht gem. § 

181 ABGB (s5110) 

Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung (Betre-

tungsverbot) 

Antrag auf Erlassung einer 

einstw. Verfügung gem. § 

382d EO (s5125_GREx) 

Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung (Betre-

tungsverbot) 

Antrag auf Erlassung einer 

einstw. Verfügung gem. §§ 

382b und 382c EO und de-

ren sofortigen Vollzug gem. 

§ 382i EO (s5120_GREx) 

Setzen einer Sofortmaßnahme bei akuter Kindeswohlge-

fährdung – siehe Kapitel 4.1.2. Gefahr im Verzug 
 

Sachverhaltsdarstellung an Staatsanwaltschaft Brief an Behörde (a1050) 

 

https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/382d
https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/382d
https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/382c
https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/382i
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4.1.3 ANHANG – CHECKLISTE (ZU S5010) MELDUNG ÜBER 

VERDACHT AUF GEFÄHRDUNG DES KINDESWOHLS 

  Aufgenommen am 

  Daten Familie 

• Kind/er (Name/n, Geburtsdatum oder Alter, Adresse) 

• Eltern / Erziehungsberechtigte (Name/n, Adresse, Telefonnummer 

  Meldung 

• Was ist passiert? Wann? Wo? Wie oft? 

• Worauf stützt sich der Verdacht? (eigene Beobachtung, Aussagen von...) 

• Wer könnte das Geschilderte noch beobachtet haben? 

• Sonstige relevante Informationen über die Familie oder deren Lebensverhält-

nisse  

• Sind Vertrauenspersonen oder andere wichtige Bezugspersonen des Kindes 

/der Kinder bekannt? 

  Bewertung der Gefährdung durch den Melder/die Melderin 

• Wie gravierend erscheint die Gefährdung?  

• Wurde seitens der Melderin/des Melders oder von anderen Personen schon et-

was unternommen? Wenn ja, was? 

• Welche Erwartungen hat die/der Melder*in an die Kinder- und Jugendhilfe? 
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4.1.4 ANHANG – CHECKLISTE ZUR EINSCHÄTZUNG 

DER KINDESWOHLGEFÄHRDUNG 

Welche kindlichen Grundbedürfnisse sind betroffen? 

(Bitte im Lichte von Alter und Entwicklung berücksichtigen!) 

iLK Bedürfnisanalyse  

iLK kindliche Bedürfnisbereiche inkl Ankerbeispiele 

  Körper und Gesundheit 

 

• Nahrung (Essen, Trinken) 

• Schlaf, Wach- & Ruherhythmus 

• Kleidung 

• Körperpflege 

• Gesundheitsfürsorge & medizinische 

• Versorgung 

• Angemessene Wohnsituation 

  Schutz und Sicherheit 

 

• Aufsicht 

• Schutz vor Gefahren 

• Schutz gegen Übergriffe und Gewalt (auch als Zeuge) 

• Schutz der körperlichen und seelischen Integrität 

• Schutz vor Retraumatisierung 

• Schutz vor rechtswidriger Verbringung 

  Psychosoziale Bedürfnisse 

 

• Beständige und vertrauensvolle Beziehung zu mindestens einer konstanten Be-

zugsperson (sichere Bindung) 

• Verlässlichkeit 

• Geborgenheit 

https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/spaces/KIJUSA/pages/188387892/Handbuch?preview=/188387892/464557632/iLK%20-%20Beduerfnisanalyse.pdf
https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/spaces/KIJUSA/pages/188387892/Handbuch?preview=/188387892/464558465/2025-02-26%20iLK%20-%20Kindliche%20Beduerfn.pdf
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• Einfühlendes Verständnis 

• Wertschätzung und Akzeptanz 

• verlässliche Kontakte zu Eltern, wichtigen Bezugspersonen und Geschwistern 

• Vermeidung von Loyalitätskonflikten und Schuldgefühlen 

• Beziehungen zu Gleichaltrigen 

• Stabilität der Lebensverhältnisse 

  Erziehung und Förderung 

 

• Vermittlung von Verhaltensgrenzen (sorgfältige Erziehung) 

• Vermittlung von Werten und Normen 

• Förderung der eigenständigen Entwicklung 

• Förderung der individuellen Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwick-

lungsmöglichkeiten 

• Kognitive, emotionale, ethische und soziale Anregung und Erfahrungen 

• Spiel und Leistungsverhalten 

• Teilhabe an Aktivitäten und Erfolgserlebnisse 

  Autonomie und Selbstbestimmung 

• Anerkennung der Individualität 

• Respekt der Eigenständigkeit 

• Berücksichtigung der Meinung 

• Vermeidung der Beeinträchtigung bei Durchsetzung gegen seinen Willen 

• Wahrung der Rechte, Ansprüche und Interessen 

  



Handbuch Kinder- und Jugendhilfe Tirol 

Seite 81 von 108 

4.2 KONTROLLVEREINBARUNG ZUM SCHUTZ DES KINDES 

 

Kurzbeschreibung 

 

Solche Vereinbarungen dienen dem Zweck, bestehenden oder vermuteten erheblichen Kin-

deswohlgefährdungen entgegen zu wirken und kommen nur dann zum Einsatz, wenn ge-

lindere Mittel nicht zielführend oder nicht ausreichend sind. 

 

Die Erziehungsberechtigten und andere gegebenenfalls Beteiligte verpflichten sich, aktiv 

an der Reduzierung bzw. Beseitigung kindeswohlgefährdender Umstände mitzuarbeiten 

und/oder gefährdendes Verhalten zu unterlassen sowie entsprechende Kontrollmaßnah-

men durch die Kinder- und Jugendhilfe zu ermöglichen. 
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Vorgehen und fachliche Standards 

Vereinbarung  

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

  

• gravierender Eingriff in die Familienautono-

mie - daher sparsamer Einsatz dieses Kon-

trollinstruments! 

• sämtliche Arbeitsschritte erfolgen im 4-Au-

gen-Prinzip 

 

Einschätzung der Notwendigkeit  

  

Voraussetzungen für die Verwendung einer Kon-

trollvereinbarung: 

• bestehende oder vermutete erhebliche Kin-

deswohlgefährdung 

• Vorhandensein entsprechender persönli-

cher, materieller, sozialer und institutionel-

ler Ressourcen  

• ausreichende Veränderungsmöglichkeit und 

Mitwirkungsbereitschaft 

 

für alle Beteiligten nachvollziehbare Beschreibung der Kin-

deswohlgefährdung durch die Fachkraft 

Kontrollvereinbarung 

(s5070) Festlegung der verpflichtenden Vereinbarungen und Lö-

sungsstrategien sowie der Art und Häufigkeit der Überprü-

fung 

  

• so formuliert, dass die Verantwortung für 

die Umsetzung und die Erreichung der Auf-

träge konkreten Personen zugeordnet ist 

• möglichst positiv formuliert 

• terminiert - soweit erforderlich 

• realistisch (erreichbarer Mindestzustand) 

• so eindeutig aufgearbeitet, dass sie ein 

konkretes Bild geben für die darauffolgende 

Planung der Schritte 

• so verfasst, dass die Erfüllung überprüfbar 

ist 

• in der Sprache der Betroffenen festgehalten 
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Formulierung der möglichen Konsequenzen bei Nichtein-

haltung der getroffenen Vereinbarung/en 
 

  

Konsequenzen so formulieren, dass sie 

• sich auf die verpflichtenden Vereinbarungen 

beziehen 

• dazu geeignet sind, die dahinterliegende 

Gefährdung abzuwenden 

• verhältnismäßig und umsetzbar sind 

• für die Betroffenen verständlich sind 

 

  Referatsleitung zur Kenntnis  

  
• ein Widerruf kann nur schriftlich erfolgen 

• allfällige Änderungen werden schriftlich ver-

einbart 

 

 

Überprüfung 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

  
Regelmäßige Überprüfung der Kontrollvereinba-

rung, ob die Aufrechterhaltung zur Gewährleistung 

des Kindeswohls weiterhin geeignet, unbedingt 

notwendig und verhältnismäßig ist.  

Überprüfung der Notwen-

digkeit zur Fortführung der 

Kontrollvereinbarung vom 

(s5080) 

  

Überprüfung der Kontrollvereinbarung erfolgt 

• anlassbezogen 

• spätestens im Abstand von drei Monaten 

sämtliche Arbeitsschritte erfolgen im 4-Augen-

Prinzip 

Änderungen der kindeswohlgefährdenden Umstände, der 

Vereinbarungen, Lösungsstrategien und Konsequenzen 

werden schriftlich festgehalten 

schriftlicher Widerruf der Vereinbarung, wenn keine Um-

stände mehr vorliegen, welche die Aufrechterhaltung der 

vereinbarten Vorkehrungen zum Schutz des Kindes/der 

Kinder notwendig erscheinen lassen. 
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4.3 AUSÜBUNG DER OBSORGE BEI MINDERJÄHRIGEN MÜTTERN 

Kurzbeschreibung 

 

§ 207 ABGB: „Wird ein minderjähriges Kind im Inland gefunden und sind dessen Eltern 

unbekannt, so ist kraft Gesetzes der Kinder- und Jugendhilfeträger mit der Obsorge be-

traut. Dies gilt für den Bereich der Vermögensverwaltung und der Vertretung auch, wenn 

ein Kind im Inland geboren wird und dessen unverheiratete Mutter minderjährig ist.“ 

§ 158 ABGB Abs 2 „Solange ein Elternteil minderjährig ist, hat er nicht das Recht und die 

Pflicht, das Vermögen des Kindes zu verwalten und das Kind zu vertreten.(…)“ 

 

 

4.3.1 KONTAKTAUFNAHME MIT DER MINDERJÄHRIGEN MUTTER 

Informationen und Klärung 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Nach Eingang der Geburtenmitteilung: Schriftliche Kontakt-

aufnahme durch die Kinder- und Jugendhilfe mit der min-

derjährigen Mutter 
Infoschreiben (r2040) 

Erstkontakt durch Sozialen Fachdienst mittels Hausbesuch 

Aktenvermerk (a1020) 

  

• Informationen über die rechtliche Vertretung 

des Kindes: bei notwendigen Vertretungs-

handlungen des Kindes nach Außen muss 

Kontakt mit der Kinder- und Jugendhilfe auf-

genommen werden 

• Aufklärung über die Möglichkeit der Obsorge-

übernahme durch Dritte 

• Prüfung der Gewährleistung förderlicher Le-

bensbedingungen durch die erziehenden Per-

sonen 

• Klärung eines evtl. Unterstützungsbedarfs  

  
Sollte kein Unterstützungsbedarf seitens der Kinder- 

und Jugendhilfe festgestellt werden, wird die Kinder- 

und Jugendhilfe erst dann wieder aktiv, wenn aus-

drücklich Bedarf besteht/angemeldet wird. 
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Hinweise 

  

Minderjährige Mütter sind im Innenverhältnis (ver-

sorgen, wickeln, pflegen etc.) mit Pflege und Erzie-

hung ihres Kindes betraut. 

Im Außenverhältnis (Vertretung des Kindes z.B. ge-

genüber Behörden und Ämtern) vertritt die Kinder- 

und Jugendhilfe das Neugeborene zur Gänze. 

 

  Bei Volljährigkeit der Mutter geht die Obsorge des 

Kindes automatisch auf diese über.  

  
Ist die minderjährige Mutter verheiratet, ist der 

leibliche, volljährige Vater und Ehemann alleine mit 

der Obsorge des Neugeborenen betraut. 
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4.4 DIE SICHERHEITSPOLIZEILICHE FALLKONFERENZ (SPFK) 

Seit Anfang 2020 gibt es Sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen, die dazu dienen sollen, in 

Hochrisikofällen Schutzmaßnahmen für gefährdete Personen möglichst effizient aufeinan-

der abzustimmen. 

 

Diese Fallkonferenzen werden vom Sicherheitsreferat der Bezirksverwaltungsbe-

hörde einberufen und bringen beteiligte Institutionen an einen Tisch. Seitens der Kinder- 

und Jugendhilfe besteht die Möglichkeit, die sicherheitspolizeiliche Fallkonferenz beim Si-

cherheitsreferat anzuregen. Eine Anregung / eine Teilnahme ist mit der Leitung der KJH 

abzustimmen. 

 

Eine SPFK ist nicht mit einer Helfer*innenkonferenz zu verwechseln und auch 

eine Anregung kann schon Ermittlungen im strafrechtlichen Sinne auslösen! 

 

 

§ 22 (2) SPG (Sicherheitspolizeigesetz) 

 

„Die Sicherheitsbehörden haben gefährlichen Angriffen auf Leben, Gesundheit, Freiheit, 

Sittlichkeit, Vermögen oder Umwelt vorzubeugen, sofern solche Angriffe wahrscheinlich 

sind. 

Zu diesem Zweck können die Sicherheitsbehörden im Einzelfall erforderliche Maßnahmen 

mit Behörden und (…) Einrichtungen, (…), erarbeiten und koordinieren, wenn aufgrund 

bestimmter Tatsachen, (…), anzunehmen ist, dass ein bestimmter Mensch eine (…) Hand-

lung (§ 17) gegen Leben, Gesundheit, Freiheit oder Sittlichkeit eines Menschen begehen 

wird. (Sicherheitspolizeiliche Fallkonferenz).“ 

 

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang die Verschwiegenheitspflicht des Tiroler 

Kinder- und Jugendhilfegesetzes (s. auch Pkt. 2.7.) gegenüber den Sicherheitsbehörden 

(§ 13 Abs 2 lit c TKJHG) 

 

„(…) (2) Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit besteht auch gegenüber Gerichten, 

Staatsanwaltschaften und den Sicherheitsbehörden. Davon ausgenommen sind Aus-

kunftsersuchen 

(…) c) der Sicherheitsbehörden im Rahmen des § 22 Abs. 2 zweiter Satz des Sicherheits-

polizeigesetzes (Sicherheitspolizeiliche Fallkonferenz), sofern dies im überwiegenden 

berechtigten Interesse der Minderjährigen unbedingt erforderlich ist.“  

 

Personenbezogene Daten sind vertraulich zu behandeln, das heißt sie dürfen idR außerhalb 

des eigenen Beratungskontextes nicht offengelegt werden. Zu beachten ist, dass Teilneh-

mer*innen von Sicherheitsbehörden, Polizei oder Staatsanwaltschaft bei Bekanntwerden 

einer Straftat verpflichtet sind, tätig zu werden (Offizialprinzip). 

 

Es besteht keine rechtliche Verpflichtung, einer Einladung zur sicherheitspolizeilichen 

Fallkonferenz Folge zu leisten oder alle Fragen in der sicherheitspolizeilichen Fallkon-

ferenz zu beantworten - in der Regel ist eine Vernetzung in Hochrisikofällen aber indi-

ziert. 

 

 

Bewertung einer Anregung / einer Teilnahme der Kinder- und Jugendhilfe an einer 

SPFK  

 

• Ist eine Teilnahme im überwiegenden berechtigten Interesse der*des Minderjähri-

gen unbedingt erforderlich? 

• Bekanntwerdende Straftaten im Rahmen einer SPFK müssen von der Sicherheits-

behörde, der Polizei oder der Staatsanwaltschaft verfolgt werden. 

• Erfordert die Gefährdungslage eine Anregung / eine Teilnahme? 

• Ist ein sinnvoller Beitrag möglich? 
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• Erfordert die Gefährdungslage die Weitergabe bestimmter Informationen? 

 

 

 

Wichtig zu beachten: 

 

• Über die Abhaltung und den Inhalt einer SPFK dürfen keine Personen (Eltern, Obsor-

geberechtigte und Minderjährige) oder Institutionen informiert werden, die nicht an 

der SPFK teilnehmen. 

 

• Jeglicher Schriftverkehr (insbesondere das Protokoll der SPFK) kann im Akt des*der 

betreffenden Minderjährigen geführt werden. Diese Schriftstücke sind gesondert zu 

kennzeichnen und von der Akteneinsicht auszunehmen. 

  



Handbuch Kinder- und Jugendhilfe Tirol 

Seite 88 von 108 

5 MITTELBAR KLIENT*INNENBEZOGENE ARBEITS-

BEREICHE 

5.1 BETREUUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN BEI PFLEGEPER-

SON/EN11 

Pflegepersonen/Pflegefamilien bieten die Möglichkeit des Aufwachsens in familiä-

ren Strukturen und eignen sich daher besonders für die Betreuung und Begleitung 

jüngerer Kinder, die voraussichtlich dauerhaft nicht mehr bei ihren Eltern leben 

können. 

Der Aufbau von familienähnlichen Beziehungen und Bindungen zwischen Kind und 

Pflegepersonen sollte erwartbar sein.  

 

5.1.1 EIGNUNGSFESTSTELLUNG UND AUSBILDUNG VON PFLE-

GEPERSONEN 

Erstinformationen 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Aufklärung über verschiedene Pflegeformen; Übergabe der 

Broschüre „Wichtige Informationen für Pflegepersonen“ evtl. Aktenvermerk (a1020) 

  

• Mindestalter: 25 Jahre 

Höchstalter: 45 Jahre 

Altersunterschied zum Kind: max. 45 Jahre, 

mind. 25 Jahre 

• Geschwisterreihenfolge beachten: d.h. 2 

Jahre Altersunterschied zwischen den Kindern 

und mindestens ein Jahr Abstand zur letzten 

Aufnahme eines Pflegekindes 

• das letzte Kind muss das jüngste sein  

 

  
allein lebende sowie unverheiratete Personen oder 

gleichgeschlechtliche Paare können ebenfalls ein Pfle-

gekind aufnehmen. 
 

  

Abgrenzung zur Adoption 

Eltern des Pflegekindes haben weiterhin Antrags-

rechte; Pflegepersonen müssen Kontakte zum Her-

kunftssystem ermöglichen. 

 

 
 

11 Siehe auch WIKI: Pflegekinder / Pflegepersonen - Abt. Kinder- und Jugendhilfe – Sozialarbeit - Wiki 

https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/information-fuer-pflegeeltern-und-pflegeelternwerberinnen/
https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/pages/viewpage.action?pageId=256067633
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  
verpflichtete Zusammenarbeit mit der Kinder- und 

Jugendhilfe thematisieren - sollte auch in den nach-

folgenden Terminen immer wieder besprochen wer-

den. 

 

  

Hinweis auf 

• arbeitsrechtliche Stellung, 

• Anstellung und 

• Pflegeelterngeld 

 

Erörterung des Ablaufs der Eignungsfeststellung (Hausbe-

suche, Psychologischer Dienst, Kurs etc.)  

 

Eignungsfeststellung - siehe dazu auch Anlage 6.3 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

beim ersten Hausbesuch: 

• Unterzeichnung der Pflegeerklärung 

• Unterzeichnung der Zustimmung für die Einholung 

der Registerbescheinigungen für alle im gemeinsa-

men Haushalt lebenden volljährigen Personen 

• Aushändigung Gesundheitsanamneseblatt/ärztli-

chen Bestätigung 

• Aushändigung Arbeitsbogen für Pflegepersonen 

 

Weiterer Verlauf: 

• mindestens zwei Hausbesuche  

• Erstellung eines Genogramms der Werber*innen 

• Übermittlung des Arbeitsbogens und des Geno-

gramms an den Psychologischen Dienst 

• zusätzlicher Hausbesuch mit Psychologischen Dienst  
 

fortlaufende Eignungsbeur-

teilung bei Pflegepersonen-

werber*innen (s2010) 
  

Zumindest ein Hausbesuch erfolgt im 4-Augen-Prin-

zip 

  
Termine finden in unterschiedlichen Settings statt 

(Werber*innen alleine, mit/ohne Kinder/n oder ande-

ren Haushaltsangehörigen) 

  

eine umfassende Motivationsklärung und Auseinan-

dersetzung mit der persönlichen/familiären Situation 

der Werber*innen sind Basis für eine fundierte Eig-

nungsfeststellung (Gesamtzeitraum für Abklärung ca. 

zwei bis drei Monate) 

 

Übermittlung der fertiggestellten Eignungsbeurteilung an 

den Psychologischen Dienst zur Unterschrift 

Eignungsbeurteilung bei 

Pflegepersonenwerber*in-

nen (s2010) 

https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/information-fuer-pflegeeltern-und-pflegeelternwerberinnen/
https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesellschaft-soziales/kinder-und-jugendliche/jugendwohlfahrt/downloads/LGBl_Nr._148-2018_-_VO_Pflegeelterngeld_2019.pdf
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/antraege-und-formulare/
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Ausbildung 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

  
Ausbildung ist Teil der Eignungsbeurteilung und die 

Teilnahme verpflichtend (s. auch Verordnung der 

Landesregierung über die Ausbildung von Pflegeper-

sonen) 

 

  
20 Plätze pro Kurs; Überschreitung nur in Absprache 

mit dem Psychologischen Dienst möglich 

Ausbildung ist kostenlos 

 

  
bei Privaten Pflegeverhältnissen: ist das Pflegekind 

unter 14 Jahren - verpflichtende Ausbildung für Pfle-

gepersonen 
 

Übermittlung des Anmeldeformulars für den Vorbereitungs-

kurs für Pflegemütter und Pflegeväter an Werber*innen 
 

  
Anmeldeformular muss von Bewerber*innen direkt 

an das Tiroler Bildungsinstitut „Grillhof“ übermittelt 

werden (office@grillhof.at) 
 

Sobald bekannt, Übermittlung des Ausbildungsprogrammes 

inkl. Termine an Werber*innen 

 

  abrufbar auch auf Homepage Abteilung IKJH  

nach Abschluss der Ausbildung einfordern des Zertifikats, 

falls von Pflegepersonen nicht selbst beigebracht 
 

  

hat Pflegeperson nur Teilnahmebestätigung (nicht 

alle Module absolviert), müssen binnen 2 Jahren feh-

lende Module nachgeholt werden (s. dazu auch § 6 

Abs. 2 der Verordnung der Landesregierung über die 

Ausbildung von Pflegepersonen) 

 

Reflexionsgespräch mit Kursteilnehmer*innen spätesten 4 

Wochen nach Kursabschluss Aktenvermerk (a1020) 

Meldung des freien Pflegeplatzes an Abteilung Inklusion und 

Kinder- und Jugendhilfe ikjh@tirol.gv.at mit Daten entspre-

chend der „Liste freier Pflegeplätze“ 

 

  

https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesellschaft-soziales/kinder-und-jugendliche/kinder-und-jugendhilfe/downloads/LGBl_Nr._171_2014_-_VO_Ausbildung_von_Pflegepersonen.pdf
https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesellschaft-soziales/kinder-und-jugendliche/kinder-und-jugendhilfe/downloads/LGBl_Nr._171_2014_-_VO_Ausbildung_von_Pflegepersonen.pdf
https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesellschaft-soziales/kinder-und-jugendliche/kinder-und-jugendhilfe/downloads/LGBl_Nr._171_2014_-_VO_Ausbildung_von_Pflegepersonen.pdf
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/aus-und-fortbildung/
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/aus-und-fortbildung/
mailto:office@grillhof.at
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/aus-und-fortbildung/
https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesellschaft-soziales/kinder-und-jugendliche/kinder-und-jugendhilfe/downloads/LGBl_Nr._171_2014_-_VO_Ausbildung_von_Pflegepersonen.pdf
https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesellschaft-soziales/kinder-und-jugendliche/kinder-und-jugendhilfe/downloads/LGBl_Nr._171_2014_-_VO_Ausbildung_von_Pflegepersonen.pdf
mailto:ikjh@tirol.gv.at
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5.1.2 VORGEHEN BEI VERMITTLUNG EINES KINDES AUF EINEN 

DAUERPFLEGEPLATZ IM SINNE DER ANLAGE 6.4 

Vermittlung 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

regelmäßiger Kontakt zwischen Sozialem Fachdienst und 

Pflegepersonen nach Abschluss der Ausbildung bis zur Ver-

mittlung eines Pflegekindes erforderlich 
evtl. Aktenvermerk (a1020) 

  
Es wird für ein Kind ein passender Pflegeplatz gesucht 

und nicht für Pflegepersonen ein Kind!  

Suche und Auswahl eines Pflegeplatzes lt. Anlage Pkt. 3 

Aktenvermerk (a1020) 

  

Kommen mehrere Pflegeplätze in Frage, muss vor der 

Anfrage bei den Pflegepersonen eine Entscheidung 

für den konkreten Pflegeplatz durch den Sozialen 

Fachdienst des Herkunftssystems getroffen werden 

(keine gleichzeitigen Anfragen!) 

Vorbereitungsphase lt. Anlage Pkt. 4 

Aktenvermerk (a1020) 

  

Pflegepersonen haben iSd § 14 Abs. 2 TKJHG das 

Recht, Auskünfte zu erhalten 

keine schriftlichen Informationen (auch Fotos) an 

Pflegepersonen zu diesem Zeitpunkt 

Hinweis, dass Pflegepersonen der Verschwiegenheits-

pflicht iSd § 13 TKJHG unterliegen 

Dokumentation und Benennung der Gründe, sollte 

ein PK abgelehnt werden 

Anbahnung lt. Anlage Pkt. 5 

Aktenvermerk (a1020) 

  

Vorschlag über den geeigneten Zeitpunkt zur Über-

siedelung des Kindes erfolgt von betreuender Institu-

tion 

vor Start der intensiven Anbahnungsphase ist ein Ab-

schlusskontakt des HKS zum Kind vorgesehen 

während der Eingewöhnungsphase des Kindes in der 

Pflegefamilie finden keine Kontakte zum HKS statt 

(Richtwert ca. 6 Wochen) 

Übersiedelung lt. Anlage Pkt. 6 Aktenvermerk (a1020) 

  

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000550&Artikel=&Paragraf=14&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000550&Artikel=&Paragraf=13&Anlage=&Uebergangsrecht=
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5.1.3 BEGLEITUNG VON PFLEGEPERSONEN UND PFLEGEAUF-

SICHT 

Beginn eines Pflegeverhältnisses 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Übermittlung folgender Unterlagen von der Fachkraft des 

Herkunftssystems an Fachkraft der Pflegepersonen (bei 

zwei unterschiedlichen BVBs) bei öffentlichen Pflegeverhält-

nissen: 

• Hilfeplan 

• falls nicht bei betreuender Institution: Lebensbuch 

• Kopie Obsorgebeschluss oder Vereinbarung mit 

Obsorgeträger*in 

• vorhandene Befunde des Pflegekindes 

Hilfeplan Volle Erziehung 

(s3010) 

Vorbereitung erforderlicher Unterlagen und zeitnaher erster 

Hausbesuch durch Fachkraft der Pflegepersonen bei Pflege-

kind 

• Pflegevereinbarung  

• Bestätigung(en) über Pflege und Erziehung 

• zur Anmeldung am Wohnsitz, 

• für die Beantragung der Familienbeihilfe, 

• des Kinderbetreuungsgeldes und zur 

• Mitversicherung beim Sozialversicherungs-

träger 

• Sofern noch nicht erfolgt: Übergabe Lebensbuch 

• Pflegeelterngeld inkl. Ausstattungsbeitrag (Antrag 

auf Homepage KJH) 

• Pflegeelternausweis (Antrag auf Homepage KJH) 

• Info betreffend Freiwillige Sozialversicherung und 

Anstellung) 

Aktenvermerk (a1020) 

Pflegevereinbarung (s2020) 

Bestätigung Übertragung 

pflege u. Erziehung (s2090) 

Pflegeelterngeldbescheid 

(s2040) 

 

  Duplikat Pflegeelterngeldbescheid an Herkunfts-

BVB als Kostenträger 

 

  
Anträge zur Selbstversicherung sind an die Versi-

cherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbah-

nen und Bergbau (BVAEB) zur richten. 

 

bei Privaten Pflegeverhältnissen: Pflegekind unter 14 Jahren 

- Pflegebewilligung (Antrag auf Homepage KJH) 

Pflegebewilligung und Pfle-

geelterngeldbescheid 

(S2060) 

Betreuung und (Besuchs-)Begleitung zu Beginn eines Pfle-

geverhältnisses; siehe Anlage zum Handbuch und WIKI 
 

  Vereinbarung mit PP, Ausführungen und Leistungs-

auftrag in Kopie an Herkunfts-BVB als Kostenträger 

Begleitung von Pflegeper-

sonen – Vereinbarung 

(s2200) 

 

https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/display/KIJUSA/0.9.+Biografiearbeit?src=contextnavpagetreemode
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/antraege-und-formulare/
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/antraege-und-formulare/
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/antraege-und-formulare/
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/hilfestellungen/
https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/display/KIJUSA/1.6.+Anstellung+von+Pflegepersonen
https://www.bvaeb.sv.at/cdscontent/?contentid=10007.850274&portal=bvaebportal&viewmode=content
https://www.bvaeb.sv.at/cdscontent/?contentid=10007.850274&portal=bvaebportal&viewmode=content
https://www.bvaeb.sv.at/cdscontent/?contentid=10007.850274&portal=bvaebportal&viewmode=content
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/antraege-und-formulare/
https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/display/KIJUSA/0.8.+Betreuung+und+Begleitung+zu+Beginn?src=contextnavpagetreemode
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Begleitung von Pflegeper-

sonen – Ausführungen 

(s2202) 

 

Begleitung von Pflegeper-

sonen – Leistungsauftrag 

(s2204) 

 

Begleitung von Pflegeper-

sonen – Verlaufsbespre-

chung (s2206) 

 

Pflegeaufsicht 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

  Gesetzlich geregelte Pflegeaufsicht bis zum vollen-

deten 14. Lebensjahr verpflichtend 

 

Mindestens einmal jährlich Hausbesuch – auch über das 

14. Lebensjahres des Pflegekindes hinaus, bis zur Be-

endigung des Pflegeverhältnisses - bei der Pflegefamilie 

– mit persönlichem Kontakt zum Pflegekind evtl. unter Ver-

wendung der Vorlage „Deine Meinung zählt“ 

Jahresbericht im Rahmen 

der Pflegeaufsicht (s2100) 

  

Erforderliche Gesprächsinhalte 

• Veränderungen in der Pflegefamilie 

• Art und Häufigkeit der Kontakte zur Her-

kunftsfamilie 

• Gesundheitliche und psychosoziale Entwick-

lung des Pflegekindes 

• Besondere Ereignisse im Berichtszeitraum 

• Einschätzung der derzeitigen Situation und 

bisherigen Entwicklung 

• Klärung von Unterstützungsbedarf 

Übermittlung des Jahresberichtes (s2100) an den Sozialen 

Fachdienst des Herkunftssystems 

Jahresbericht im Rahmen 

der Pflegeaufsicht (s2100) 

  
Nach Möglichkeit jährlicher, jedenfalls jedoch an-

lassbezogener, gemeinsamer persönlicher Kontakt 

vom SOFD HKs und PPs mit der Pflegefamilie – Do-

kumentation durch HK-Fachkraft und Übermittlung 

der Dokumentation an SOFD PPs 

Protokoll zum Hilfeplange-

spräch (s3040) 

  

https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/hilfestellungen/
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5.1.4 BEENDIGUNG EINES PFLEGEVERHÄLTNISSES 

Beendigung 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Frühzeitige Information von PP-Fachkraft an HK-Fachkraft   

  
Einstellung Pflegeelterngeld bzw. bei privaten Pfle-

geverhältnissen zusätzlich Widerruf Pflegebewilli-

gung nicht erforderlich, wenn das Pflegeverhältnis 

mit Erreichung der Volljährigkeit endet  

 

schriftlicher Abschlussbericht der PP-Fachkraft an HK-Fach-

kraft bis spätestens zwei Monate nach Beendigung 

Jahresbericht im Rahmen 

der Pflegeaufsicht (s2100) 

oder 

Aktenvermerk (a1020) 

  

Bei Beendigung des Pflegeverhältnisses vor dem 

18. Lebensjahr: 

• Frühzeitige Information von PP-Fachkraft an 

HK-Fachkraft 

• Klärung der weiteren Perspektive des*der 

Minderjährigen und Setzen notwendiger 

Schritte durch HK-Fachkraft 

Schriftliche Mitteilung 

Einstellung Pflegeelterngeld 

(s2110) 

Widerruf Pflegebewilligung 

(s2120) 

Kündigung des freien Dienstvertrages: 

• Schriftliche Mitteilung der Pflegepersonen über Be-

endigung des freien Dienstvertrages an PP-Fachkraft 

• Weiterleitung dieser Mitteilung an Abteilung Inklu-

sion und Kinder- und Jugendhilfe (an ikjh@ti-

rol.gv.at)   

 

  
Kündigung zum Ende eines Monats nur möglich, 

wenn die schriftliche Mitteilung bis spätestens 15. 

des Monats in der Abteilung IKJH einlangt 

 

 

  

mailto:ikjh@tirol.gv.at
mailto:ikjh@tirol.gv.at
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Hinweise 

  
Unabhängig von der gesetzlichen Regelung zur Pfle-

geaufsicht bieten PP-Fachkräfte regelmäßige, nach-

gehende Beratung an 
Aktenvermerk (a1020) 

  

Bei Verlängerung der Vollen Erziehung über das 

Erreichen der Volljährigkeit des Pflegekindes hin-

aus, ist zu beachten: 

• Ansuchen des PK vor Erreichen der Volljäh-

rigkeit erforderlich an PP-Fachkraft 

• Zustimmung der PP und Befürwortung der 

PP-Fachkraft erforderlich 

• Info an PP, dass Antrag auf Pflegeelterngeld 

neu gestellt werden muss 

 

  
Zusätzlich zum Pflegeelterngeld besteht die Mög-

lichkeit, dass PP ein erhöhtes Pflegeelterngeld 

(Sonderbedarf) beantragen können – s. Vorgabe 

Nr. 61 der Abteilung IKJH 

 

  
Bundesländerübergreifende Pflegeverhältnisse 

Siehe Arbeitspapier der ARGE Kinder- und Jugend-

hilfe im WIKI 

 

  

https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/antraege-und-formulare/
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/antraege-und-formulare/
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/antraege-und-formulare/
https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/download/attachments/64947155/Erlass%2061%20Sonderbedarf%20Pflegeelterngeld%20-%20Pfleggeld.pdf?version=2&modificationDate=1701080520000&api=v2
https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/download/attachments/64947155/Erlass%2061%20Sonderbedarf%20Pflegeelterngeld%20-%20Pfleggeld.pdf?version=2&modificationDate=1701080520000&api=v2
https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/display/KIJUSA/1.1.+Allgemein
https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/display/KIJUSA/1.1.+Allgemein
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5.2 ADOPTIONEN 

Die Mitwirkung an der Adoption umfasst die Eignungsbeurteilung und Ausbildung von 

Adoptivwerber*innen, die Adoptionsvermittlung und die Aufgaben während der Adoptions-

pflege.   

 

5.2.1 EIGNUNGSBEURTEILUNG UND AUSBILDUNG VON ADOP-

TIVWERBER*INNEN 

Erstinformationen – siehe dazu auch Anlage 6.2 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Das Erstgespräch dient vor allem der umfassenden Infor-

mation über das Prozedere der Eignungsbeurteilung und der 

Adoptionsvermittlung, aber auch um über allgemein mögli-

che Ablehnungsgründe zu informieren. 

Des Weiteren muss der Zeitpunkt des Erstgespräches fest-

gehalten werden, da er ein Kriterium für die Adoptionsver-

mittlung darstellt.  

Siehe Anlage Pkt. 6.2 - Mitwirkung an der Adoption 

Aktenvermerk (a1020) 

  

 

• Höchstalter 41 Inlandsadoption (Erstgespräch) 

• Höchstalter 45 Auslandsadoption (Kursanmel-

dung) 

• Mindestalter 25 (Adoptionsvertrag) 

 

• Altersunterschied zum Kind (zum Zeitpunkt der 

Adoption): max. 45 Jahre, mind. 25 Jahre 

• Altersgrenzen gelten für beide Werber*innen 

 

 

  

Es wird vorrangig an verheiratete Paare vermittelt, 

welche keine gemeinsamen Kinder haben. 

Grundsätzlich gilt: 

Adoptieren können Personen, bei denen eine posi-

tive Eignung durch die örtlich zuständige Kinder und 

Jugendhilfe festgestellt wurde und die an einer vor-

bereitenden Ausbildung teilgenommen haben. 

 

Information und Weitergabe der personenbezogenen Daten 

in Absprache mit den Werber*innen an die Caritas betref-

fend Informationsabend 
 

  
Einladung zum Informationsabend erfolgt direkt 

durch die Caritas  
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  

Der Besuch des Informationsabends ist für beide 

Werber*innen verpflichtend, um den Prozess der Eig-

nungsbeurteilung fortführen zu können 

Caritas - Adoptionsberatung 

 

 

Eignungsfeststellung - siehe dazu auch Anlage 6.2 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

beim ersten Hausbesuch: 

• Unterzeichnung der Zustimmung Einholung von Re-

gisterbescheinigungen 

 

Aushändigung folgender Dokumente 

• Arbeitsbogen für Adoptivwerber*innen 

• Gesundheitsanamneseblatt 

 

 

Weiterer Verlauf:  

• mindestens zwei Hausbesuche (Arbeitsbogen und 

Gesundheitsanamneseblatt sind u.a. Grundlage der 

Gespräche) 

 

Fortlaufende Stellung-

nahme zu Adoptiveltern-

Bewerber*nnen (s6030) 

  
Zumindest ein Hausbesuch erfolgt im 4-Augen-Prin-

zip 

  
eine umfassende Motivationsklärung und Auseinan-

dersetzung mit der persönlichen/familiären Situation 

der Werber*innen sind Basis für eine fundierte Eig-

nungsfeststellung  

 

  

Sollten sich im Laufe der Abklärung dringende Fragen 

ergeben, deren Klärung klinisch-psychologisches 

Fachwissen erfordert, kann der Psychologische Dienst 

des Landes Tirols hinzugezogen werden psychologi-

scher-dienst@tirol.gv.at 

 

 

Ausbildung 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Die Kursanameldung erfolgt bei der Caritas Innsbruck - fa-

milienberatung@caritas.tirol - ausschließlich durch die Kin-

der- und Jugendhilfe. 

 

  
Die Kursanmeldung kann erst nach der Teilnahme 

am Informationsabend erfolgen. 

https://www.caritas-tirol.at/hilfe-angebote/familien/familienberatungen/adoptionsberatung/
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/adoption/
mailto:psychologischer-dienst@tirol.gv.at
mailto:psychologischer-dienst@tirol.gv.at
mailto:familienberatung@caritas.tirol
mailto:familienberatung@caritas.tirol
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  
Vorliegende Registerabfragen und Gesundheits-

anamneseblatt sind Mindestanforderungen für die 

Kursanmeldung 

Nach Kursteilnahme erfolgt ein Gespräch mit den Adoptiv-

werber*innen. Die Eignungsbeurteilung wird abgeschlossen 

und das Ergebnis wird mit den Adoptivwerber*innen be-

sprochen.  

Fortlaufende Stellung-

nahme zu Adoptiveltern-

Bewerber*nnen (s6030) 

  
die Teilnahmebestätigung ist der Kinder- und Jugend-

hilfe vorzulegen  

  

Informationen zur Ausbildung siehe Caritas Adopti-

onsberatung. 

Die Zielgruppe für den Kurs sind Adoptivwerber*in-

nen mit Interesse einer Vermittlung aus dem Inland 

und einer internationalen Vermittlung. 

Die Ausbildung ist Teil der Eignungsbeurteilung und 

die Teilnahme ist für alle Adoptivwerber*innen ver-

pflichtend (bei Paaren für beide).  

 

  
Damit der Zeitpunkt des Erstgesprächs evident bleibt 

(Kriterium für die Vermittlung), muss die Anmeldung 

zum Kurs innerhalb von 2 Jahren nach dem Erstge-

spräch erfolgen.  

 

  

Für die Durchführung des Kurses ist eine Mindestan-

zahl und Höchstanzahl von Kursteilnehmer*innen 

vorgesehen. 

Informationen über den Kurs können von den Adop-

tivwerber*innen direkt bei Caritas - Adoptionsbera-

tung eingeholt werden. 

 

  
Die Kosten für die Kursteilnahme tragen die Adoptiv-

elternwerber*innen  

Nach positiv abgeschlossener Eignungsbeurteilung/Ausbil-

dung werden folgende Daten für die tirolweite Evidenzdatei 

an die BH Schwaz weitergeleitet: 

(Email an bh.sz.kinder.jugendhilfe@tirol.gv.at ) 

• Name der Adoptivelternwerber*innen 

• Geburtsdaten  

• Adresse  

• Telefonnummern  

• Datum des Erstgespräches bei der Kinder- und Ju-

gendhilfe  

• Datum des Kursabschlusses 

 

 

 

https://www.caritas-tirol.at/hilfe-angebote/familien/familienberatungen/adoptionsberatung/
https://www.caritas-tirol.at/hilfe-angebote/familien/familienberatungen/adoptionsberatung/
https://www.caritas-tirol.at/hilfe-angebote/familien/familienberatungen/adoptionsberatung/
https://www.caritas-tirol.at/hilfe-angebote/familien/familienberatungen/adoptionsberatung/
mailto:bh.sz.kinder.jugendhilfe@tirol.gv.at
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Die Adoptivwerber*innen werden von der Aufnahme in die 

Evidenzdatei schriftlich informiert. 

Änderungen, die die übermittelten Daten betreffen, wer-

den an bh.sz.kinder.jugendhilfe@tirol.gv.at weitergeleitet. 

Aufnahme in die Evidenz-

datei (s6010) 

  
Adoptivelternwerber*innen müssen sich halbjährlich 

bei der Kinder- und Jugendhilfe melden, damit die 

Aktualität ihrer Angaben bestätigt wird 
Aktenvermerk (a1020) 

  
Die tirolweite Evidenzdatei über Adoptivelternwer-

ber*innen wird von der*dem Sachbearbeiter*in der 

KJH Schwaz geführt und den Bezirksverwaltungsbe-

hörden regelmäßig übermittelt.  

 

 

5.2.2 ADOPTIONSVERMITTLUNG 

Die Adoptionsvermittlung ist die Auswahl geeigneter Adoptivwerber*innen entsprechend 

den individuellen Bedürfnissen der Minderjährigen. Sie hat das Ziel, für Minderjährige die 

im Interesse des Kindeswohles am besten geeigneten Adoptiveltern zu finden (vgl. TKJHG 

§ 2 (11)). 

Die Zeit bis zur Vermittlung eines Kindes im Inland 

- siehe dazu auch Anlage 6.2 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

  
Adoptivelternwerber*innen müssen sich halbjährlich 

bei der Kinder- und Jugendhilfe melden, damit die 

Aktualität ihrer Angaben bestätigt w 
Aktenvermerk (a1020) 

  
Die tirolweite Evidenzdatei über Adoptivelternwer-

ber*innen wird von der BH Schwaz geführt und den 

Bezirksverwaltungsbehörden regelmäßig übermittelt.  
 

Befinden sich die Adoptivelternwerber*innen in der Evidenz-

datei unter den drei Erstgereihten, erfolgt ein neuerlicher 

Hausbesuch, um die Adoptivelternwerber*innen auf eine 

mögliche zeitnahe Vermittlung vorzubereiten und Änderun-

gen in den Lebensbedingungen festzustellen. 

Aktenvermerk (a1020) 

evtl. Email an  bh.sz.kin-

der.jugendhilfe@tirol.gv.at 

betreffend allf. Änderungen 

 

Neuerliche Einholung von: 

• Zustimmung Einholung von Register-bescheinigun-

gen 

• Gesundheitsanamneseblatt 

 

 

Aktualisierung der Stellungnahme zu Adoptiveltern-Bewer-

ber*nnen 

Stellungnahme zu Adoptiv-

eltern-Bewerber*nnen 

(s6030) 

mailto:bh.sz.kinder.jugendhilfe@tirol.gv.at
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000550&FassungVom=2025-01-20&Artikel=&Paragraf=2&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000550&FassungVom=2025-01-20&Artikel=&Paragraf=2&Anlage=&Uebergangsrecht=
mailto:bh.sz.kinder.jugendhilfe@tirol.gv.at
mailto:bh.sz.kinder.jugendhilfe@tirol.gv.at
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/adoption/
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/adoption/
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/adoption/
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Von den ersten drei Werber*innen soll ein Kurzprofil ange-

legt werden, welches einen eingehenderen und leicht zu-

gänglichen ersten Überblick über die Möglichkeiten des Wer-

ber*innenpaares gibt (Stichwort Matching) 

 

Sollten Adoptivelternwerber*innen zwei Adoptionen ableh-

nen, muss ein Reflexionsgespräch vereinbart werden. Dies 

dient der neuerlichen Auseinandersetzung und transparen-

ten Kommunikation möglicher Unsicherheiten, Vorstellun-

gen und Bedenken. 

 

• Kritische aber wohlwollende Klärung der Gründe für ein 

Ablehnen 

• Wie gestaltet sich die weitere Zusammenarbeit 

• Weitere Adoptionsvorschläge werden erst nach stattge-

fundenem Reflexionsgespräch an die Adoptivwerber*in-

nen gerichtet 

 

 

Vermittlung eines Kindes im Inland 

- siehe dazu auch Anlage 6.2 

Die HK-Fachkraft klärt mit der abgebenden Mutter die Vo-

raussetzungen für eine Vermittlung des Kindes. Es wird eine 

Zustimmungserklärung zur Adoption gemäß § 86 AußStrG 

bzw. gemäß § 44 (3) B-KJHG und eine Erklärung gemäß § 

208 (3) ABGB aufgenommen, mit welcher der Kinder- und 

Jugendhilfeträger die Vertretung des Kindes im Adoptions-

verfahren übernimmt.  

Zustimmung Mutter/Vater, 

§ 86 AußStrG (s6040) 

Erklärung nach § 44 (3) 

BKJHG und Vertretung nach 

§ 208 (3) ABGB im JUWIS 

noch nicht vorliegend. 

  

Im Falle einer anonymen Geburt entfällt die schriftli-

che Zustimmungserklärung zur Adoption und die Er-

klärung gemäß § 208 (3) ABGB, da der Kinder- und 

Jugendhilfeträger, vertreten durch jene BVB in des-

sen örtliche Zuständigkeit die Geburt erfolgt, gemäß 

§ 207 ABGB mit der Obsorge des Kindes betraut ist. 

Nach Möglichkeit wird die abgebende Mutter in ei-

nem Gespräch über ihre rechtlichen Möglichkeiten 

und über die weiteren Schritte informiert.   

Aktenvermerk (a1020) 

Ist das Kind zu vermitteln, nimmt die HK-Fachkraft Kontakt 

mit jener AE-Fachkraft (nicht aus dem Bezirk der HK-Fach-

kraft) auf, deren Adoptivelternwerber*innen sich an obers-

ter Stelle der tirol-weiten Evidenzliste befindet. Es wird in 

der Folge geklärt, ob die Bedürfnisse des zu vermittelnden 

Adoptivkindes mit den Ressourcen der Adoptivelternwer-

ber*innen bestmöglich übereinstimmen. 

 

  
Bei der Vermittlung ist zu berücksichtigen, ob die be-

treffenden Adoptivelternwerber*innen in der Lage 

sind, die individuelle Situation des Kindes bestmög-

lich und konstruktiv zu begleiten. 

 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003047&FassungVom=2024-07-29&Artikel=&Paragraf=86&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008375&FassungVom=2022-04-26&Artikel=&Paragraf=44&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622&FassungVom=2024-08-27&Artikel=&Paragraf=208&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622&FassungVom=2024-08-27&Artikel=&Paragraf=208&Anlage=&Uebergangsrecht=
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  

Um für möglichst viel Sicherheit und Berechenbarkeit 

für das Adoptivkind zu sorgen, wird bei der Adopti-

onsvermittlung darauf geachtet, dass sich der Le-

bensmittelpunkt der leiblichen Eltern und jener der 

Adoptiveltern möglichst nicht überschneiden. Die 

Adoptionsvermittlung erfolgt deshalb nicht in den 

Bezirk, in welchem die Adoptivelternwerber*innen 

wohnen. 

 

  
Soweit es dem Wohl des Kindes entspricht, werden 

bei der Adoptionsvermittlung die Wünsche der abge-

benden Eltern berücksichtigt.  
 

Die Kontaktaufnahme mit den vorgesehen Adoptiveltern-

werber*innen erfolgt durch die AE-Fachkraft. Nach telefoni-

scher Erstinformation erfolgt ein gemeinsames Gespräch 

zwischen Adoptivelternwerber*innen mit AE-Fachkraft und 

HK-Fachkraft.  

 

  

Gemäß § 14 (2) TKJHG haben Pflegepersonen das 

Recht, bereits im Zug der Begründung eines Pflege-

verhältnisse Auskünfte über die Herkunftsfamilie zu 

erhalten, soweit durch die Auskunft nicht schutzwür-

dige Interessen verletzt werden. Nachdem sich das 

Adoptivkind bis zum rechtskräftigen Abschluss des 

Adoptionsverfahrens in Adoptionspflege befindet, 

gelten diese Bestimmungen sinngemäß.     

 

Nach Möglichkeit wird von der AE-Fachkraft und der HK-

Fachkraft ein Kennenlerntreffen zwischen abgebender Mut-

ter und Adoptivelternwerber*innen organisiert. Bei diesem 

Treffen werden Wohnort und Nachname der Adoptiveltern-

werber*innen nicht genannt, um für das Adoptivkind eine 

sichere und geordnete Vermittlung sicherzustellen. 

 

Die Übernahme des Kindes durch die Adoptiveltern erfolgt 

grundsätzlich bereits im Krankenhaus. Die HK-Fachkraft 

verfasst für die Adoptivelternwerber*innen eine Bestätigung 

für die Krankenanstalt, dass diese als künftige Adoptiveltern 

für das Adoptivkind vorgesehen sind. 

Bestätigung Voradoptions-

pflege (s6050) 

  
Gemäß § 14 (2) TKJHG haben die Adoptiveltern das 

Recht, alle medizinisch relevanten Informationen des 

Adoptivkindes zu erhalten.    
 

  
Im Krankenhaus wird es der abgebenden Mutter er-

möglicht, sich vom Kind zu verabschieden. Diese 

Verabschiedung wird von einer dafür qualifizierten 

Person (Bsp. Klinikseelsorge) begleitet.   

 

https://ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000550&FassungVom=2025-02-21&Artikel=&Paragraf=14&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000550&FassungVom=2025-02-21&Artikel=&Paragraf=14&Anlage=&Uebergangsrecht=
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  
Die abgebende Mutter hat die Möglichkeit, dem Kind 

einen Brief zu hinterlassen, welcher von den Adopti-

veltern bzw. im Akt der Kinder-und Jugendhilfe für 

das Kind aufbewahrt wird. 

 

  

Weitere (bsp. halbjährliche) Kontakte zwischen Mut-

ter/Eltern und Kind werden von der Kinder- und Ju-

gendhilfe befürwortet. Die Organisation dieser Kon-

takte erfolgt über die Kinder- und Jugendhilfe bzw. 

können diese auch über die Caritas organisiert wer-

den. Auch die Übermittlung von Fotos und Informati-

onen ist über die Kinder- und Jugendhilfe möglich.  

 

 

Vermittlung eines Kindes aus dem Ausland 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Im Auftrag der Abteilung Inklusion und Kinder-und Jugend-

hilfe wird den Adoptivelternwerber*innen ein Sozialbericht 

für das betreffende Land erstellt.  

Home Study Bericht 

(S6070) 

  
Die Vermittlung eines Kindes aus dem Ausland er-

folgt ausschließlich über die Abteilung Inklusion und  

Kinder- und Jugendhilfe und gemäß dem Haager 

Übereinkommen  

 

 

5.2.3 AUFGABEN WÄHREND DER ADOPTIONSPFLEGE 

Während der Adoptionspflege – siehe dazu auch Anlage 6.2 

Arbeitsschritte und Standards Dokumentation 

Nach Übernahme des Kindes stellen die Adoptivelternwer-

ber*innen einen Antrag auf Erteilung einer Pflegebewilli-

gung (Adoptionspflege) 
 

Die AE-Fachkraft verfasst für die Adoptivelternwerber*innen 

den Bescheid für die Adoptionspflege  
Bewilligung Adoptions-

pflege (s6060) 

Nach einem Zeitpunkt von ca. 6 Wochen (im Falle einer of-

fenen Adoption) bzw. nach 6 Monaten (nach einer anony-

men Geburt) erstellt die AE-Fachkraft einen Bericht zur Vor-

lage beim Bezirksgericht, welcher samt den erforderlichen 

Dokumenten (siehe Anlage 6.2.) an die HK-Fachkraft über-

mittelt wird.  

Stellungnahme/Bericht an 

Gericht (S4010) 

Nach ca. 3 Monaten (bei offener Adoption) bzw. nach 6 Mo-

naten (nach anonymer Geburt) erstellt die HK-Fachkraft den 

Adoptionsvertrag (3-fache Ausfertigung). Grundsätzlich 

wird das Kind beim Abschluss des Adoptionsvertrages von 

Adoptionsvertrag (s6080) 

https://www.bmeia.gv.at/oeb-den-haag/service-fuer-buergerinnen/personenstand-familie/adoption-aus-dem-ausland
https://www.bmeia.gv.at/oeb-den-haag/service-fuer-buergerinnen/personenstand-familie/adoption-aus-dem-ausland
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/adoption/
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/inklusion-und-kinder-und-jugendhilfe/kinder-und-jugendhilfe/adoption/
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der HK-Fachkraft vertreten, welche (bzw. deren Leitung) 

den Adoptionsvertrag unterzeichnet.   

Die HK-Fachkraft stellt einen Antrag beim Pflegschaftsge-

richt, dass der unterzeichnete Adoptionsvertrag pflegs-

chaftsgerichtlich bewilligt wird.  

Stellungnahme/Bericht an 

Gericht (S4010) 

  Während der Adoptionspflege wird die Pflegeauf-

sicht gemäß § 32 TKJHG wahrgenommen.  

 

  
Sind unterschiedliche Staatsbürgerschaften betrof-

fen, wird den Adoptiveltern die Erstellung des Adop-

tionsvertrages durch einen Rechtsanwalt empfoh-

len.    

 

 

  

https://ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000550&FassungVom=2025-02-13&Artikel=&Paragraf=32&Anlage=&Uebergangsrecht=
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5.3 BESTELLUNG ZUM/ZUR KOLLISIONSKURATOR*IN 

5.3.1 DEFINITION 

Grundsätzlich werden die Interessen der*des Minderjährigen von seiner*seinem gesetzli-

chen Vertreter vertreten.  

Wenn allerdings die Interessen der gesetzlichen Vertreter (Eltern) den Interessen der*des 

Minderjährigen entgegenstehen (= Kollision), kann das Gericht eine*n Kollisionskurator*in 

bestellen. Diese*r hat die Interessen des Kindes wahrzunehmen und zu vertreten. (§ 277 

ABGB, § 66a StPO) 

Die Kuratel kann in verschiedenen Verfahren vorkommen, wie z.B. im Familienrecht (Adop-

tion, Abstammungsverfahren, Unterhaltsverfahren bzw. vermögenrechtliche Angelegen-

heiten) oder im Strafrecht. 

Die Praxis zeigt, dass die Kinder- und Jugendhilfe überwiegend im Strafverfahren als 

Kollisionskurator*in bestellt wird. 

 

5.3.2 BEGINN/BESTELLUNG UND ENDE 

Wenn das Gericht die Interessen der*des Minderjährigen selbst (amtswegig) wahrnehmen 

kann, kann die Bestellung einer*eines Kuratorin*Kurators unterbleiben, da keine Interes-

sensgefährdung des Kindes vorliegt.  

Ist ein*e Kollisionskurator*in zu bestellen, kann diese*r sowohl auf Antrag als auch von 

Amts wegen vom Gericht bestellt werden. Der Träger der Kinder- und Jugendhilfe kann 

auch gegen seinen Willen mit einer Kollisionskuratel betreut werden. Es besteht lediglich 

die Möglichkeit, Rekurs gegen den Bestellungsbeschluss zu erheben. In diesem Rekurs ist 

zu begründen, warum aus Sicht der KJH keine Kuratel notwendig ist.  

Der Wirkungsbereich der Kuratel wird vom Gericht im Rahmen der Bestellung (Beschluss) 

festgelegt. 

Die Änderung des Wirkungsbereiches bzw. die Beendigung der Kuratel erfolgt wiederum 

mit Beschluss des Gerichtes.  

 

5.3.3 AUFGABEN DER* DES KURATORIN* KURATORS 

Die Aufgaben der*des Kuratorin*Kurators hängen vom jeweiligen Verfahren ab.  

Im Strafverfahren (meist eine allgemeine Vertretung) sind nachstehende Aufgaben zu be-

achten:  

• Prozessbegleitung (psychosoziale und/oder juristische) über Kinderschutz oder Ge-

waltschutzzentrum organisieren  

oder 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622&Artikel=&Paragraf=277&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622&Artikel=&Paragraf=277&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002326&Artikel=&Paragraf=66a&Anlage=&Uebergangsrecht=
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• selbst wahrnehmen und Verfahrenshilfe beantragen bzw. rechtliche Vertretung (An-

träge, Rechtsmittel, Anwesenheit bei Verhandlungen etc.) selbst ausüben 

• Bericht (spätestens bis zum Beginn der Hauptverhandlung) über die Tätigkeit 

der*des Kuratorin*Kurators an das Gericht (Bspw.: „Als Kollisionskuratorin wurde 

über den Kinderschutz – Tiroler Kinder und Jugend GmbH – die psychosoziale sowie 

juristische Prozessbegleitung koordiniert und organisiert“) 

• wenn Privatbeteiligung – siehe Ausführungen unter Pkt. 5.4. 

 

5.3.4 VERSCHWIEGENHEIT 

Die*der Kurator*in ist, außer gegenüber dem Gericht, zur Verschwiegenheit über alle ihm 

in Ausübung ihrer*seiner Funktion anvertrauten oder bekannt gewordenen Tatsachen ver-

pflichtet. (§ 282 ABGB)  

Verhältnis § 282 ABGB - § 13 TKJHG: Für Mitarbeiter*innen der KJH gilt nach wie vor § 13 

TKJHG: Mitarbeiter*innen sind weiterhin zur Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließ-

lich aus ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen des Privat- und Familienlebens ver-

pflichtet. Zu berichten ist ausschließlich über die Tätigkeit als Kollisionskurator*in. 

 

5.3.5 HAFTUNG 

Rechtliche Grundlage: § 282 ABGB 

Kollisionskurator*innen haften der*dem Minderjährigen gegenüber für jeden durch 

ihr*sein Verschulden verursachten Schaden. 

Für eine Haftung müssen die Voraussetzungen des Schadenersatzes vorliegen (Schaden, 

Kausalität, Verschulden und Rechtswidrigkeit)  

Es empfiehlt sich daher jedenfalls eine Prozessbegleitung zu organisieren und/oder eine 

Verfahrenshilfe zu beantragen. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/jgs/1811/946/P282/NOR40193037
https://www.ris.bka.gv.at/eli/jgs/1811/946/P282/NOR40193037
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5.4 PRIVATBETEILIGUNG MINDERJÄHRIGER IM STRAFVERFAHREN 

 

Eine Privatbeteiligung Minderjähriger im Strafverfahren durch die Kinder- und Jugendhilfe 

kann nur durchgeführt werden, wenn die Kinder- und Jugendhilfe die Obsorge 

(auch) im Bereich der Vermögensverwaltung übertragen bekommen hat oder als 

Kollisionskurator*in bestellt wurde. Die Pflege und Erziehung bzw. die gesetzliche Ver-

tretung im Bereich der Pflege und Erziehung reichen allein für eine Privatbeteiligung nicht 

aus.  

Es empfiehlt sich jedenfalls eine Prozessbegleitung zu organisieren und/oder eine Verfah-

renshilfe zu beantragen. 

 

5.4.1 PRÜFUNGSKRITERIEN 

a) Liegt ein Schaden (= alles was finanziell abgegolten werden kann) vor? 

Eine Privatbeteiligung an einem Strafverfahren macht nur dann Sinn, wenn es auch zu 

einem Schaden durch eine Straftat gekommen ist. Unter einem Schaden ist alles zu ver-

stehen, was im Zuge einer Straftat beschädigt wurde und finanziell abgegolten werden 

kann.  

• Körperlicher Schaden (Hämatom, Brüche, …) 

• Psychische Beeinträchtigung mit Krankheitswert 

• Sachschaden (Fahrrad…) 

Ein Schaden ist unbedingt zu dokumentieren (Ärzt*in, Fotos, Gutachten, usw.) - nicht zu-

letzt aus Gründen der Beweissicherung.  

b) Ist ein Verfahren anhängig?  

Wird eine begangene Straftat zur Anzeige gebracht, führt dies zur Einleitung eines Ermitt-

lungsverfahrens (bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht). Eine Anzeige betreffend ein 

Offizialdelikt (wie bspw. Körperverletzung, Diebstahl, ect.) kann nicht zurückgezogen wer-

den. Das bedeutet, dass eine solche Straftat durch die Strafverfolgungsbehörde (Staats-

anwaltschaft) bei Kenntniserlangung von Amts wegen verfolgt wird. 

 

5.4.2 ANSCHLUSSERKLÄRUNG 

Nach positiver Prüfung wird die Privatbeteiligung mit der Anschlusserklärung begründet. 

Die Erklärung ist formlos im Rahmen eines Schreibens an die Polizei/Staatsanwalt-

schaft/Gericht (je nach Verfahrensstadium) einzubringen. 

Mustersatz: „Der*Die Minderjährige……., vertreten durch die Kinder- und Jugendhilfe der 

Bezirksverwaltungsbehörde … , schließt sich dem Verfahren ……  als Privatbeteiligte*r mit 

einem Teil-…… in der Höhe von …… € an. “  

 

Es wird empfohlen, immer nur „Teil-…“ anzugeben (z.B.: Teilschmerzengeld, Teil-

schadenersatz…), damit nach dem Strafverfahren eine etwaige Zivilrechtsklage auf 
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Schadenersatz möglich ist, wenn im Strafverfahren nicht die volle Summe zugesprochen 

wurde.  

Die Höhe der geforderten Schadensumme ist im Zweifel höher anzulegen. 

Mit dem Status eines Privatbeteiligten erhält man im Verfahren Parteistellung (Aktenein-

sicht, Ladung zu Verhandlungen, Legitimierung zur Erhebung von Rechtsmittel uvm.). 

 

5.4.3 BEZIFFERUNG DES SCHADENS 

Voraussetzung für die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Straftat ist die Beziffe-

rung des Schadens. Die Höhe des Schadens kann zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens (spä-

testens bis zum Ende der Hauptverhandlung) angegeben werden.  

Es wird empfohlen, bereits im Rahmen des Ermittlungsverfahrens bzw. der Anschlusser-

klärung die Schadenssumme zu beziffern. Die Schadenshöhe kann auch in der Hauptver-

handlung noch nachkorrigiert bzw. erhöht werden, wenn zum Beispiel vor der Polizei eine 

geringere Summe genannt wurde. 

Die Nichtangabe der Höhe des Schadens führt zu einer Zurückweisung der An-

schlusserklärung. 

Die Bezifferung des Schadens ist zwingend zu begründen (ärztliches Gutachten, Fotodoku-

mentation usw.).  

Sollten etwaige Schäden bereits durch eine Versicherung abgedeckt sein, so ist dieser Be-

trag von der eingeklagten Schadenshöhe abzuziehen. Kann in der Hauptverhandlung nicht 

genau angegeben werden, ob und wieviel eine Versicherung bereits gezahlt hat, wird im 

Strafverfahren üblicherweise keine Schadenshöhe zugesprochen, sondern auf den Zivil-

rechtsweg verwiesen.   

 

5.4.4 ZIVILRECHTSWEG 

Nur im Fall eines Schuldspruches kann ein geltend gemachter Schaden im Strafverfahren 

zugesprochen werden. Ein Teilzuspruch ist möglich und vor allem dann gegeben, wenn 

zusätzliche Gutachten zur genaueren Klärung des Schadens erforderlich sind (Zivilrechts-

verfahren). 

Im Falle eines Freispruches im Strafverfahren können die Ansprüche nur mehr im Rahmen 

eines Zivilrechtsverfahrens geltend gemacht werden.  

Sofern nur ein Teilanspruch im Strafverfahren geltend gemacht worden ist, besteht eben-

falls die Möglichkeit, in einem anschließenden Zivilrechtsverfahren weitere Ansprüche gel-

tend zu machen. 

Vor Beschreitung des Zivilrechtsweges ist seitens der BVB Kontakt mit der Abtei-

lung Inklusion und Kinder- und Jugendhilfe und der Abteilung Justiziariat herzu-

stellen. 
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6 ANLAGEN 

6.1 STELLENBESCHREIBUNG FÜR MITARBEITER*INNEN IM SOZIALEN FACHDIENST 

DER KINDER- UND JUGENDHILFE AN DEN BEZIRKSVERWALTUNGSBEHÖRDEN 

IN TIROL 

6.2 MITWIRKUNG AN DER ADOPTION – LEITFADEN FÜR MITARBEITER*INNEN IM 

SOZIALEN FACHDIENST DER KINDER- UND JUGENDHILFE TIROL 

6.3 CHECKLISTE – AUFGABENVERTEILUNG BEI VERMITTLUNG EINES ADOPTIVKIN-

DES 

6.4 LEITLINIE/HANDLUNGSLEITFADEN ZUR BEGLEITUNG VON SUBSTITUIERTEN 

MÜTTERN MIT KINDERN 

6.5 EIGNUNGSFESTSTELLUNG VON PFLEGEPERSONEN – STANDARDS DER KIN-

DER- UND JUGENDHILFE TIROL 

6.6 BETREUUNG UND (BESUCHS-)BEGLEITUNG ZU BEGINN EINES PFLEGEVER-

HÄLTNISSES 

6.7 VORGEHEN BEI DER VERMITTLUNG EINES KINDES AUF EINEN DAUERPFLEGE-

PLATZ – STANDARDS DER KINDER- UND JUGENDHILFE TIROL 

6.8 DIE SOZIALPÄDAGOGISCHE PFLEGESTELLE (DIE SOZIALPÄDAGOGISCHE FA-

MILIE) 

6.9 HÄUSLICHE GEWALT – EIN LEITFADEN FÜR MITARBEITER*INNEN IM SOZIA-

LEN FACHDIENST DER KINDER- UND JUGENDHILFE TIROL 

6.9.1  ANLAGE 1: DEFINITION HÄUSLICHE GEWALT 

6.9.2 ANLAGE 2: ANLAUF- UND BERATUNGSSTELLEN – HÄUS-

LICHE GEWALT 

6.10 ILK – BEDÜRFNISANALYSE 

6.11 ILK – KINDLICHE BEDÜRFNISBEREICHE – MIT ANKERBEISPIELE 

6.12 LEITFADEN KONFRONTATIONSGESPRÄCH BEI INNERFAMILIÄRER SEXUALI-

SIERTER GEWALT 

 


